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Beratungsfolge (Zustandigkeit) Sitzungstermin
IAusschuss fiir Bau, Umwelt-, Verkehrs- und Ordnungsangelegenheiten der 19.01.2023
Gemeindevertretung der Gemeinde Pinnow (Vorberatung)

Gemeindevertretung Gemeinde Pinnow (Entscheidung) 23.01.2023

Sachverhaltsdarstellung:

Nachdem die Stellungnahmen zum Entwurf der 2. Anderung des Teilflichennutzungsplans
fiir den Bereich Pinnow gepriift und iiber die Beriicksichtigung der Inhalte entsprechend des
Beschlusses iiber die Abwégung entschieden wurde, kann der Feststellungsbeschluss gefasst
werden.

Finanzielle Auswirkungen:
keine

Anlage/n:
2. Anderung des Teilflichennutzungsplans fiir den Bereich Pinnow mit Begriindung und
Umweltbericht

Beschlussvorschlag:

1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Pinnow beschlieBt die 2. Anderung des
Teilflachennutzungsplans fiir den Bereich Pinnow.

2. Die zur 2. Anderung des Teilflichennutzungsplans fiir den Bereich Pinnow vorliegende
Begriindung wird gebilligt.

3. Das Amt Crivitz wird beauftragt, fiir die Gemeinde Pinnow die Genehmigung der 2.
Anderung des Teilflichennutzungsplans fiir den Bereich Pinnow zu beantragen und diese
nach Erhalt ortsiiblich 6ffentlich bekannt zu machen.
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Entwurf fur Feststellungsbeschluss

11. Januar 2023

Anderungen und Ergénzungen zur Fassung vom 17.08.2022 in rot und kursiv
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1. Vorhandener Flachennutzungsplan

Der Teil-Flachennutzungsplan der Gemeinde Pinnow fur den Bereich Pinnow wurde am
14.06.2006 wirksam. Das Plangebiet ist als Flache fir die Gewinnung von Bodenschatzen
(Baubeschrankungsgebiet) -Kiesabbau-, als Wasserflache und als Flache fur die
Landwirtschaft —Landwirtschaftliche Nutz- oder Freiflache- ausgewiesen.1

Pinnow
Ausbau

]
y

Bergwerksfeld
Pinnow - Siid
Erweiterung |

Bergwerksfeld
Pinnow - Siid

Wasserflachen

Flachen fur Landwirtschaft

! Flachennutzungsplan in www.amt-crivitz.de/buergerservice/planen-bauen/bauleitplanung/rechtskraeftige-plaene-und-
satzungen/gemeinde-pinnow eingesehen am 04.03.2021
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2. Ziele, Zwecke und wesentliche Auswirkungen der Plananderung

Vorgesehene Anderung

' Pinnow
5 Aushau

Bergwerksfeld
Pinnow - Siid

Anderungen

Geltungsbereich
der 2. Anderung des Tei-Flachennutzungsplanes

sonstiges Sonderbaugebiet
hier: Photovoltaikanlage

Wasserflachen, neu

Die Anderung des Teil-Flachennutzungsplanes und die folgende Aufstellung des
vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 21 ,Photovoltaikanlage Kieswerk Pinnow Sud*

E:\BP 21 Pinnow Siid WEMAG\FNP\FNP 2. Andg. Begriindung 2023-01-11.doc 4
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dienen der stadtebaulichen Neuausrichtung der Nachnutzung von Teilflachen des
Kiessandtagebaus Pinnow Sud.

Grinde fur die Aufstellung der F-Plananderung sind der Klimawandel, die Reduzierung
der Treibhausgasemissionen, der Bedarf an Energie aus regenerativen Quellen, die
Entwicklung der regenerativen Energieerzeugungsanlagen und die Veranderung der
gesetzlichen Rahmenbedingungen.

Anlass dazu gibt der erreichte Stand des Kiesabbaus.

Far kunftige Photovoltaikanlagen sollen Flachen genutzt werden, die als
Konversionsflachen eine realistische Chance einer wirtschaftlichen Stromerzeugung und
-einspeisung bieten. Deshalb sollen gegenwartige Kiesabbauflachen, die bereits
weitestgehend ausgebeutet wurden, klnftig fur Freiflachen-Photovoltaikanlagen genutzt
und als sonstiges Sondergebiet nach § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung
Photovoltaikanlage ausgewiesen werden.

Die Gemeinde Pinnow mochte aktiv tatig werden und mit der Nutzung der Sonnenenergie
einen Beitrag zur Vermeidung von Treibhausgas-Emissionen leisten.

Im Geltungsbereich der F-Plananderung wurden die Wasser- und Landflachen der
aktuellen Abbausituation angepasst. Die Landflachen wurden wie bisher als Flachen fur
die Landwirtschaft ausgewiesen. Wegen der Darstellung der aktuellen Uferlinie wurde das
Plangebiet etwas groRer gefasst als beim vorhabenbezogenen B-Plan Nr. 21
,Photovoltaikanlage Kieswerk Pinnow Sud®. Die Darstellung des SO PV entspricht dem
vorhabenbezogenen B-Plan Nr. 21, auf Darstellung der innenliegenden Verkehrsflachen
wurde wegen des gewahlten Malistabs verzichtet.
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3. Vorhandene Planungen
3.1. Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg — Vorpommern

Das Landesraumentwicklungsprogramm ist mit der Verordnung vom 27.05.2016 in Kraft
gesetzt worden.

Es kennzeichnet die Umgebung des Plangebiets als ,Vorbehaltsgebiet Tourismus®.

Das Plangebiet grenzt an den &stlichen Rand des Stadt-Umland-Raums der Stadt
Schwerin.

Vorbehaltsgebiete sind Gebiete, in denen bestimmten raumbedeutsamen Funktionen oder
Nutzungen bei der Abwagung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen
besonderes Gewicht beigemessen werden soll. Vorbehaltsgebiete haben den
Rechtscharakter von Grundsatzen der Raumordnung.

Grundsatze der Raumordnung sind Aussagen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung
des Raums als Vorgaben fur nachfolgende Abwagungs- oder Ermessensentscheidungen.
Sie sind einer Abwagung noch zuganglich, hierbei jedoch mit einem besonderen Gewicht
zu berucksichtigen.

Ziele der Raumordnung (in den Programmsatzen mit Z gekennzeichnet) sind verbindliche
Vorgaben in Form von raumlich und sachlich bestimmten oder bestimmbaren, vom Trager
der Landes- oder Regionalplanung abschlieend abgewogenen textlichen oder
zeichnerischen Festlegungen in Raumordnungspléanen zur Entwicklung, Ordnung und
Sicherung des Raums. Sie koénnen nicht im Rahmen von Abwagungs- und
Ermessensentscheidungen uberwunden werden.

Es gelten folgende Programmsatze des Landesraumentwicklungsprogrammes:
,»4.6 Tourismusentwicklung und Tourismusraume

(4) In den Vorbehaltsgebieten Tourismus soll der Sicherung der Funktion flir Tourismus
und Erholung besonderes Gewicht beigemessen werden. Dies ist bei der Abwagung
mit anderen raumbedeutsamen Planungen, Mal3nahmen, Vorhaben, Funktionen und
Nutzungen und denen des Tourismus selbst besonders zu berutcksichtigen.*

Das Plangebiet ist vom Vorbehaltsgebiet Tourismus nicht direkt betroffen und durch den
Kiesabbau deutlich vorbelastet. Es werden keine touristisch genutzten Flachen oder flr
den Tourismus interessanten Flachen fur die kunftigen Photovoltaikanlagen umgewandelt.

Im weiteren gilt: 5.3 Energie

,(1)In allen Teilrdumen soll eine sichere, preiswerte und umweltvertragliche
Energieversorgung gewahrleistet werden. Um einen substantiellen Beitrag zur
Energiewende in Deutschland zu leisten, soll der Anteil erneuerbarer Energien dabei
deutlich zunehmen.

(9) Fur den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien sollen an geeigneten Standorten
Voraussetzungen geschaffen werden. Dabei soll auch die Warme von Kraft-Warme-
Kopplungs-Anlagen sinnvoll genutzt werden. Freiflachenphotovoltaikanlagen sollen
effizient und flachensparend errichtet werden. Dazu sollen sie verteilnetznah geplant
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und insbesondere auf Konversionsstandorten, endguiltig stillgelegten Deponien oder
Deponieabschnitten und bereits versiegelten Flachen errichtet werden.
Landwirtschaftlich genutzte Flachen dirfen nur in einem Streifen von 110 Metern
beiderseits von  Autobahnen, Bundesstralen und  Schienenwegen fur
Freiflachenphotovoltaikanlagen in Anspruch genommen werden. (Z)*

Das geplante Vorhaben befindet sich auf einem Konversionsstandort und ist mit den
Zielen und Grundsatzen der Landesplanung vereinbar.

3.2. Regionales Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg

Die Verordnung Uber das Regionale Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg
wurde am 31.08.2011 im Gesetz- und Verordnungsblatt M-V verkundet (GVOBI. 2011 S.
944). Die Veroffentlichung erfolgt im Amtsblatt M-V Nr. 3 am 13.01.2012.

Das Plangebiet befindet sich hier im 168 ha groRen Vorranggebiet Rohstoffsicherung Ks
74 Pinnow Sud.

Die ndrdliche Umgebung des Plangebiets ist als , Tourismusentwicklungsraum
gekennzeichnet.

Das Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg enthalt dafur folgende Grundsatze
»9.6 Rohstoffvorsorge

(2) In den Vorranggebieten Rohstoffsicherung hat die Sicherung und Gewinnung
oberflachennaher Rohstoffe Vorrang vor anderen Ansprichen der Raumnutzung. In
diesen Bereichen sind einen Abbau verhindernde Nutzungen auszuschlieRen. (Z)*

(6) Bereits aufgeschlossene Lagerstatten sollen gegentber Neuaufschllissen bevorzugt
und unter Berucksichtigung fachlicher Belange moglichst vollstandig abgebaut
werden, soweit dem nicht andere Raumnutzungsanspriche entgegen stehen.

Es soll darauf hingewirkt werden, dass abgebaute Teilflachen umgehend einer
angemessenen Folgenutzung zugeflhrt werden.

Das Kiesabbaugebiet Pinnow Sud ist in den betroffenen Bereichen abschliel’end
ausgebeutet. Eine Nachnutzung fur eine Freiflachen-Photovoltaikanlage kann nur in
Abstimmung mit dem Inhaber des Bergrechts, dem Bergamt Stralsund und den
Raumordnungsbehdrden erfolgen.

Eine Nutzung der Kiesabbaugebiete fur Photovoltaikanlagen stellt eine angemessene
Folgenutzung dar. Wahrend der Nutzung durch Photovoltaikanlagen kann sich sukzessiv
eine Wiederbegrunung der Flachen entwickeln.



Begriindung zur 2 Anderung des Teil-Flachennutzungsplans der Gemeinde Pinnow (Photovoltaikanlage Kieswerk Pinnow Siid)
Landkreis Ludwigslust Parchim

11. Januar 2023

»3.1.3 Tourismusraume

(1) In den als Tourismusschwerpunktraume und Tourismusentwicklungsraume
festgelegten Vorbehaltsgebieten Tourismus soll deren Eignung, Sicherung und
Funktion fur Tourismus und Erholung besonderes Gewicht beigemessen werden. Dies
ist bei der Abwagung mit anderen raumbedeutsamen Planungen, Mallnahmen und
Vorhaben, auch der des Tourismus selbst, besonders zu bertcksichtigen.

(3) In den Tourismusentwicklungsraumen sollen die Voraussetzungen fur die touristische
Entwicklung starker genutzt und zusatzliche touristische Angebote geschaffen werden.
Insbesondere sollen die vielfaltigen Formen der landschaftsgebundenen Erholung
genutzt, die Beherbergungskapazitaten bedarfsgerecht erweitert und die touristische
Infrastruktur verbessert werden.*

Der Standort in einem langjahrigen Kiesabbaugebiet und ohne naturliche Besonderheiten
ist fur eine Tourismusentwicklung ungeeignet.

Die Entscheidung zur Umwandlung in ein Sondergebiet Photovoltaikanlage wurde in
grundlicher Abwagung anderer kunftiger Nutzungsarten aus Okologischen und
wirtschaftlichen Grinden getroffen.

,»0.5 Energie

(5) Fur Solar- bzw. Photovoltaikanlagen sollen bauliche Anlagen, bereits versiegelte
Flachen oder geeignete Konversionsflachen genutzt werden.”

Das geplante Vorhaben entspricht den Zielen und Grundsatzen der Regionalplanung.

3.3. Landesplanerische Stellungnahme

Das Amt fir Raumordnung und Landesplanung kommt zu folgendem Prufungsergebnis:

Raumordnerische Bewertung

Das Vorhaben entspricht den Programmsatzen 5.3 (1) LEP M-V sowie 6.5 (2) und 6.5 (4)
der Teilfortschreibung des Kapitels 6.5 Energie RREP WM, wonach in allen Teilrdumen
der Anteil der Erneuerbaren Energien bei der Energieversorgung, u.a. durch
Sonnenenergie, deutlich zunehmen soll.

Laut der Karte M 1: 100.000 des RREP WM befindet sich der Vorhabenstandort im
Vorranggebiet Rohstoffsicherung Nr. 74 ,Pinnow Sud" (vgl. Anlage zu Programmsatz 5.6
RREP WM). In den Vorranggebieten Rohstoffsicherung hat die Sicherung und Gewinnung
oberflachennaher Rohstoffe Vorrang vor anderen Ansprichen der Raumnutzung. In
diesen Bereichen sind einen Abbau verhindernde Nutzungen auszuschlief3en (vgl.
Programmsatz 5.6 (2) Z RREP WM). Gemaly Programmsatz 7.3 (5) ist eine zeitlich
befristete Zwischennutzung innerhalb von Vorranggebieten und Vorbehaltsgebieten der
Rohstoffsicherung mdoglich, wenn diese einer bedarfsgerechten Gewinnung nicht
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entgegensteht. Da die bergbauliche Nutzung fur diesen Teilbereich bereits abgeschlossen
ist, liegt demnach kunftig keine den Bergbau betreffende Einschrankung vor.

In der Regel handelt es sich bei der Errichtung von Photovoltaikanlagen um
Zwischennutzungen flur eine festgelegte Nutzungsdauer, so dass dem Vorrangcharakter
nach Ende des Betriebes weiterhin Rechnung getragen werden kann. Die vorgesehene
Nutzungsdauer ist den vorliegenden Unterlagen nicht zu entnehmen. Dies ist
entsprechend im weiteren Verfahren zu erganzen.

Es wird zudem darauf hingewiesen, dass gemall Programmsatz 6.5 (13) der
Teilfortschreibung des Kapitels 6.5 Energie RREP WM bei allen Vorhaben der
Energieerzeugung, der Energieumwandlung und des Energietransportes Regelungen zum
Ruckbau der Anlagen nach der Nutzung bereits in der Planungsphase getroffen werden
sollen. Hierzu sind den vorliegenden Unterlagen ebenfalls keine Aussagen zu entnehmen,
so dass die Unterlagen dahingehend im weiteren Verfahren zu erganzen sind.

Zwischennutzungen und deren Ricknahme sind im Rahmen raumordnerischer Vertrage
nach § 13 Abs. 2 Nr. 1 Raumordnungsgesetz oder der Bauleitplanung zu regeln.

Bewertungsergebnis

Unter der Voraussetzung, dass die noch erforderlichen Erganzungen vorgenommen
werden, ist das Vorhaben mit den Zielen und Grundsatzen der Raumordnung und
Landesplanung vereinbar.?

4, Raumlicher Geltungsbereich

Der Geltungsbereich der 2. F-Plananderung befindet sich auf den Flurstlicken 298/5 und
310/3 sowie auf Teilflachen der Flurstiicke 280, 298/3, 308/2, 309/2 und 310/5 der Flur 2
der Gemarkung Pinnow. Er hat eine Grof3e von ca. 16,9 ha und wird folgendermalien
begrenzt:

- im Norden durch den Kiessee und das Kieswerk,

- im Osten durch das Kieswerk und eine Wohnbebauung,

- im Suden durch das Kieswerk und die Gemeindegrenze Sukow
- im Westen durch den Kiessee

2 Landesplanerische Stellungnahme des Amtes fir Raumordnung und Landesplanung vom 30.03.2022
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5. Einschatzung des Plangebiets
5.1. Bisherige Nutzungen

Die Flachen des Plangebiets wurden in den letzten Jahrzehnten als Kiessandtagebau
genutzt.

Fir den Bereich des Plangebiets liegen zurzeit eine Bergbau- und eine Gewinnungs-
berechtigung vor. Es handelt sich hierbei um das Bergwerkseigentum (BWE) Pinnow Sud
und die grundeigene Gewinnung (geG) Pinnow Sud Erweiterung 1.

Fur diese Berechtigungen existiert zurzeit ein zugelassener Hauptbetriebsplan Pinnow
Sud bis 31.01.2023, welcher auf Antrag verlangert werden kann, und ein obligatorischer
Rahmenbetriebsplan bis 31.12.2031. Inhaber und Betreiber des Tagebaues Pinnow Sud
ist die Otto Dérner Kies und Umwelt Mecklenburg GmbH & Co. KG, Am Consrader Berg 8
in 19086 Consrade. Die Vorhabenflache befindet sich in einem Bereich, der auf Basis
eines Hauptbetriebsplanes aktuell unter Bergaufsicht steht. Die Realisierung des
geplanten Bauvorhabens setzt zwingend die vorherige Beendigung der Bergaufsicht im
Vorhabengebiet voraus.

Im Zuge des Genehmigungsverfahrens wurden Wiedernutzbarmachungsmalnahmen
festgelegt, die gleichzeitig der Kompensation des bergbaulichen Eingriffs dienen. Die
festgesetzten KompensationsmaRnahmen wurden in das zentrale Kompensations- und
Okokontoverzeichnis unter der ID 7114 eingetragen. Sie entsprechen dem gegenwartigen
Genehmigungsstand und sind verbindlich.

Im Plangebiet ist die Wiedernutzbarmachung der Tagebauflache durch die Gestaltung
eines Baggersees, Sukzessionsflachen in den Flachwasserbereichen im Uferbereich des
Baggersees sowie die Sukzession auf Wiederverspulflachen geplant. 3

Auf den fur die Photovoltaikanlagen vorgesehenen Flachen ist die Ausbeutung aus
bergrechtlicher Sicht abgeschlossen. Die Fldchen des Plangebiets werden im Januar
2023 aus der Bergaufsicht entlassen. Die Herstellung des Abschlussprofils durch die
Firma Otto Dérner Kies und Umwelt Mecklenburg GmbH & Co. KG ist bereits erfolgt. Dazu
wird im Rahmen der Aufstellung des B-Plans Nr. 21 ,Photovoltaikanlage Kieswerk Pinnow
Sud® eine Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung unter Beachtung der geltenden
bergrechtlichen Dokumente und der gewlnschten, geanderten Nachnutzung erstellt und
umgesetzt.

5.2. Bodenschutz und Altlasten (Munitionsfunde)

Die flr das SO PV vorgesehenen Flachen sind ehemalige Verspulfelder, die im Rahmen
des Kiesabbaus geschaffen wurden.

Altlasten und Munitionsfunde sind nicht zu erwarten.
Durch die Errichtung der Photovoltaikanlage entstehen nur geringfugige

Neuversiegelungen. Die sich entwickelnde Pflanzenbedeckung der Flachen unter und
neben den Photovoltaikmodulen sorgt fur Schutz vor Wind- und Wassererosion.

3 Stellungnahme des Bergamtes Stralsund vom 28.03.2022

10
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Soweit weiterhin im Rahmen von BaumaRnahmen Uberschussbéden anfallen bzw.
Bodenmaterial auf dem Grundstuck auf- oder eingebracht werden soll, haben die nach § 7
BBodSchG Pflichtigen Vorsorge gegen das Entstehen schadlicher Bodenveranderungen
zu treffen. Die Forderungen der §§ 10 bis 12 Bundes- Bodenschutz- und
Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 12.07.1999 (BGBI. | S.1554) sind zu beachten.
Auf die Einhaltung der Anforderungen der DIN 19731 (Ausgabe 5/98) wird besonders
hingewiesen.

5.3. Denkmalschutz

Im Plangebiet sind keine Bau- oder Bodendenkmale bekannt.

Die fur die SO PV vorgesehenen Flachen sind ehemalige Verspulfelder, die im Rahmen
des Kiesabbaus geschaffen wurden.

Bodendenkmale sind nicht zu erwarten.

5.4. Immissionsschutz

Innerhalb des Plangebiets werden keine schitzensrelevanten Nutzungen vorbereitet. Vom
Plangebiet madglicherweis ausgehende Emissionen auf die angrenzenden Bereiche
werden im nachfolgenden B-Planverfahren untersucht.

5.5. Naturschutz

Das Plangebiet beinhaltet keine Anteile von naturschutzrechtlichen Schutzgebieten (LSG,
NSG, Biospharenreservate, FFH-Gebiete oder Europaische Vogelschutzgebiete).

Nordlich des Plangebiets beginnt in ca. 1.000 m Entfernung das LSG Schweriner
Seenlandschaft.

5.5.1. Artenschutz

Zur Berlcksichtigung der artenschutzrechtlichen Belange wurde zur Aufstellung des
vorhabenbezogenen B-Plans Nr. 21 ,Photovoltaikanlage Kieswerk Pinnow Sud“ ein
Artenschutzfachbericht angefertigt. Zusammenfassend kommt die Gutachterin im
Artenschutzfachbericht zu folgenden Feststellungen:

.iIm Rahmen der hier durchgeflhrten artenschutzrechtlichen Betrachtung nach § 44
BNatSchG wurden Arten bertcksichtigt, die im Vorhabensgebiet erfasst wurden oder
potentiell vorkommen kénnten.

Nach der Relevanzanalyse sind keine FFH-Anhang IV Arten vom Vorhaben betroffen. Bei
den Europaischen Vogelarten nach VSchRL ist das Vorkommen von Bodenbruter

11
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(Feldlerche), Baum- und Buschbrutern, Ho6hlen- und Halbhdhlenbriter sowie
Gebaudebruter nachgewiesen.

Biber und Fischotter wurden im Umkreis des Vorhabens nachgewiesen und wurden
steckbrieflich betrachtet. Eine Betroffenheit liegt jedoch nicht vor.

Steckbrieflich mit Ausweisung von Vermeidungsmalinahmen wurden nur flir die
betroffenen Arten (Brutvogel) behandelt, da es Betroffenheiten gegenuber den
nachgewiesenen sowie potenziell vorkommenden Arten zu vermeiden gilt.

In Bezug auf die Bestimmungen des Artenschutzes hat der vorliegende
artenschutzrechtliche Fachbeitrag ergeben, dass keine Habitate (Lebensrdume) von
streng geschuitzten Arten dauerhaft zerstort werden. Die Home Ranges und damit die
Gesamtlebensraume bleiben erhalten. Allein die Sicherung von Individuen muss durch
verschiedene Mallnahmen gewahrleistet werden.

Zur Sicherung der fachgerechten Durchfihrung der beschriebenen Mallnahmen (siehe
Tab. 8) werden moglicherweise 6kologische Bauuberwachungen notig. Diese treten ein,
wenn die Errichtung der Baustelle erst nach Beginn der Brutzeit moglich sein sollte, um
moglicherweise zu diesem Zeitpunkt neu entstandene Brutplatze von Vogelarten zu
erfassen und ggbfs. weitere SchutzmalRnahmen auszuweisen.

Fur keine der gepruften Arten sind unter Einbeziehung von potenziellen Vermeidungs- und
Minderungsmalinahmen ,Verbotstatbestande® des § 44 BNatSchG erfullt.

Eine Gefahrdung der gesamten lokalen Population irgendeiner relevanten Artengruppe ist
hier zweifelsfrei auszuschlieRen. Die 6kologische Funktion aller vom Vorhaben potentiell
betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestatten von Arten der FFH- und Vogelschutz-RL
wird im raumlichen Zusammenhang weiterhin erfullt sein.“

5.6. Gewasserschutz

Beim Aufbau der Photovoltaikanlage konnen Trafostationen mit wassergefahrdenden
Stoffen zum Einsatz kommen.

, 1 rafostationen mit dlisolierten Transformatoren unterliegen der laufenden Prufung. Diese
ist bei Erstinbetriecbnahme sowie durch turnusmallige Inspektion gegeben. Eine
gesonderte Anzeigeverpflichtung besteht bei fabrikgefertigten Trafostationen nicht. Der
Schutz ist durch eine ausreichend groRe Olwanne bzw. durch einen Baukdrper mit
Olundurchlassiger Wanne gegeben.”

Damit werden die entsprechenden Verordnungen (u.a. Verordnung Uber Anlagen zum
Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen und Uber Fachbetriebe (Anlagenverordnung -
VAwS) vom 5. Oktober 1993 — hier § 3 Grundsatzanforderungen) eingehalten. Im Zuge
der Anlagenplanung lauft das normale Genehmigungsverfahren zur Standortzustimmung.

5.7. Wald

In unmittelbarer Umgebung des Plangebiets befindet sich kein Wald.

* Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 21 "Photovoltaikanlage Kieswerk
Pinnow Siid" der Gemeinde Pinnow von Planung fiir alternative Umwelt GmbH, Marlow, Juli 2022
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Begriindung zur 2 Anderung des Teil-Flachennutzungsplans der Gemeinde Pinnow (Photovoltaikanlage Kieswerk Pinnow Siid)
Landkreis Ludwigslust Parchim

11. Januar 2023
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Planzeichenerklarung

Es gilt Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstlicke (Baunutzungsverordnung -BauNVO-) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786) und die Planzeichenverordnung (PlanzVO) vom 18. Dezember 1990
(BGBI. 1991 | S. 58), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBI. | S. 1057).

Anderungen

Wasserflachen

Flachen fiir Landwirtschaft

Geltungsbereich
der 2. Anderung des Teil-Flachennutzungsplanes

sonstiges Sonderbaugebiet
hier: Photovoltaikanlage

Wasserflachen, neu

Verfahrensvermerke

1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Pinnow hat in ihrer Sitzung am 24.01.2022 die Aufstellung der 2.
Anderung des TeilFlachennutzungsplanes beschlossen. Die ortsiibliche Bekanntmachung des
Aufstellungsbeschlusses ist gemalRR Hauptsatzung im amtlichen Bekanntmachungsblatt ,Crivitzer Amtsbote®
Jahrgang 2022 Nr. 02 vom 25.02.2022 und zusatzlich im Internet https://www.amt-crivitz.de erfolgt.

2. Die fur die Raumordnung und Landesplanung zustandige Stelle ist mit Schreiben vom 01.03.2022 gemaf § 17
LPIG beteiligt worden.

3. Die friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB ist durch &ffentliche Auslegung in der Zeit vom
07.03. bis 08.04.2022 wahrend der allgemeinen Dienststunden des Amtes Crivitz, AmtsstralRe 5, 19089 Crivitz,
Amt fir Stadt- und Gemeindeentwicklung erfolgt. Die Ooffentliche Auslegung ist im amtlichen
Bekanntmachungsblatt ,Crivitzer Amtsbote* Jahrgang 2022 Nr. 02 vom 25.02.2022 und zuséatzlich im Internet
https://www.amt-crivitz.de bekannt gemacht worden.

4. Die von der Planung berihrten Behoérden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange sind friihzeitig gemaR § 4
Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom 01.03.2022 zur Abgabe einer Stellungnahme auch im Hinblick auf den
erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltpriifung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgefordert worden.

5. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Pinnow hat am 12.09.2022 den Entwurf der 2. Anderung des Teil
Flachennutzungsplanes mit zugehériger Begrindung und Umweltbericht gebilligt und gemafl § 3 Abs. 2 BauGB
zur Auslegung bestimmt.

6. Die von der Planung berihrten Behoérden und sonstigen Trager o6ffentlicher Belange sind gemal § 4 Abs. 2
BauGB mit Schreiben vom 29.09.2022 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden. Dabei wurden sie
Uber die offentliche Auslegung informiert.

7. Der Entwurf der 2. Anderung des Teil-Flachennutzungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung, der
Begrindung, des Umweltberichtes und die wesentlichen bereits vorliegenden umweltbezogenen
Stellungnahmen, haben in der Zeit vom 10.10.2022 bis zum 15.11.2022 nach BauGB § 3 Abs. 2 wahrend der der
Offentlichkeit gewidmeten Dienstzeiten im Amt Crivitz, AmtsstraRe 5, 19089 Crivitz, Amt fir Stadt- und
Gemeindeentwicklung und im Internet https://www.amt-crivitz.de, zu jedermanns Einsicht offentlich
ausgelegen.

Die offentliche Auslegung ist gemal Hauptsatzung im amtlichen Bekanntmachungsblatt "Crivitzer Amtsbote"

Jahrgang 09 Nr. 9 vom 30.09.2022 und zuséatzlich im Internet https://www.amt-crivitz.de mit folgenden

Hinweisen bekannt gemacht worden:

- dass Stellungnahmen wahrend der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift
vorgebracht werden kénnen,

- dass umweltbezogene Stellungnahmen zusatzlich ausliegen und

- dass nicht fristgerecht vorgebrachte Stellungnahmen unberucksichtigt bleiben kénnen.

8. Die Gemeindevertretung hat die fristgemaR abgegebenen Stellungnahmen der Offentlichkeit sowie die
Stellungnahmen der Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange gemall § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2
BauGBam ................... gepruft. Das Ergebnis ist mit Schreiben vom ................... mitgeteilt worden.

Pinnow, den .................. Siegel Der Birgermeister

9. Die 2. Anderung des TeilFlachennutzungsplans wurde am ...................... von der Gemeindevertretung
beschlossen. Die Begrindung mit dem Umweltbericht wurde mit gleichem Datum gebilligt.

Pinnow, den ................... Siegel Der Blrgermeister

10.

11.

12.

Die Genehmigung der 2. Anderung des Teil-Flachennutzungsplanes wurde mit Schreiben des Landkreises
Ludwigslust-Parchim vom ............ccccceeue.. JAZ erteilt.

Pinnow, den .................. Siegel Der Blrgermeister

Die 2. Anderung des TeilFlachennutzungsplanes wird hiermit ausgefertigt.

Pinnow, den .................. Siegel Der Blrgermeister

Die Erteilung der Genehmigung der 2. Anderung des TeilFlachennutzungsplanes sowie die Stelle, bei der der
Plan auf Dauer wahrend der der Offentlichkeit gewidmeten Dienstzeiten von jedermann eingesehen werden kann
und Uber den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, ist am ............ gemal Hauptsatzung im amtlichen
Bekanntmachungsblatt "Crivitzer Amtsbote" Jahrgang ... Nr. ... vom .......... und zusatzlich im Internet
https://www.amt-crivitz.de bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mangeln der Abwagung sowie auf Rechtsfolgen (§
215 Abs. 2 BauGB und § 5 Kommunalverfassung M-V) hingewiesen worden. Die Satzung ist im Amt Crivitz,
Amtsstrale 5, 19089 Crivitz, Amt fir Stadt- und Gemeindeentwicklung wahrend der der Offentlichkeit
gewidmeten Dienststunden einzusehen. Mit dem Tag der 6ffentlichen Bekanntmachung im "Crivitzer Amtsboten"
wird die 2. Anderung des TeilFlachennutzungsplanes der Gemeinde Pinnow fir den Bereich Pinnow
rechtswirksam.

Pinnow, den ................... Siegel Der Burgermeister

Die Verfahrensvermerke wurde am 30.11.2022 ergénzt.

2. Anderung des Teil-Flachennutzungsplanes
der Gemeinde Pinnow

fur den Bereich Pinnow

Landkreis Ludwigslust-Parchim

Praambel

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 5 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3.
November 2017 (BGBI. | S. 3634), zuletzt gedndert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 08. Oktober 2022 (BGBI. | S.
1726), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Pinnow am .............. die 2. Anderung des Teik
Flachennutzungsplanes fiir den Bereich Pinnow beschlossen.
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1 Einleitung

1.1 Anlass und Ziel des Umweltberichtes

Anlass zur Erstellung eines Umweltberichts (UB) gibt die Aufstellung des vorhabenbezogenen
Bebauungsplans Nr. 21 ,,Photovoltaikanlage Kieswerk Pinnow Stid“ der Gemeinde Pinnow im Landkreis
Ludwigslust-Parchim. Ziel des Bebauungsplans ist die Errichtung einer Freiflachen-Photovoltaikanlage
mit einer Gesamtleistung von ca. 18 MWp. Die im Planentwurf ausgewiesene Freiflachen-

Photovoltaikanlage befindet sich auf Flachen des Kieswerks Pinnow Sid.

Das Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg- Vorpommern (LEP M-V) 2016 nennt in Kapitel
5.3 den Grundsatz der Bereitstellung einer sicheren, preiswerten und umweltvertraglichen
Energieversorgung, wobei der weiteren Reduzierung von Treibhausgasemissionen durch eine
komplexe Berticksichtigung von ,,MalRnahmen der Nutzung regenerativer Energietrager” insbesondere

Rechnung zu tragen ist.

Anlagen zur Erzeugung von Strom aus alternativer Energie, wie z.B. Solarstromanlagen bilden einen
wichtigen Baustein der zukiinftigen regenerativen Energieversorgung und leisten einen nachhaltigen
Beitrag zum Klimaschutz. Im Vergleich der Effizienz der verschiedenen Formen erneuerbarer Energien
bilden die Freiflachen- Photovoltaikanlagen nach der Windkraft derzeit die flacheneffizienteste

Methode zur Erzeugung regenerativer Energie.

Mit der Verabschiedung des Gesetzes liber den Vorrang erneuerbarer Energien (Steege & Zagt 2002)
wurden die rechtlichen Grundlagen zum Einsatz regenerativer Energien geschaffen. Aktuell liegt das
Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 21. Juli 2014 (BGBI. | S. 1066), das zuletzt durch Artikel 11 des
Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBI. | S. 3026) gedndert worden ist, vor. Das EEG regelt neben den
Anschluss- und Abnahmebedingungen auch die Vergiitung fir die Einspeisung von Strom aus
erneuerbaren Energiequellen. Das betrifft neben der Hohe der jeweiligen Verglitungssatze u.a. die
notwendigen Voraussetzungen fiir die Einspeisung von Solarstrom in das o6ffentliche Netz. Bei der
Flache handelt es sich um eine Konversionsflache aus einer wirtschaftlichen Vornutzung. Um eine
Konversionsflaiche im Sinne des EEG handelt es sich immer dann, wenn die Auswirkungen der

vorherigen militarischen oder wirtschaftlichen Nutzung noch fortwirken.

Laut Regionalem Raumentwicklungsprogramm (RREP WM) liegt die Flache fiir die FF-PVA in der
Gemeinde Pinnow im Vorranggebiet Rohstoffsicherung ,,Ks 74 Pinnow Sud“. Die nérdliche Umgebung
des Plangebiets ist als ,Tourismusentwicklungsraum”, die sudliche als Vorbehaltsgebiet

»Landwirtschaft” gekennzeichnet.

Das Plangebiet wird als Sonstiges Sondergebiet nach §11 BauNVO mit der Zweckbestimmung
Sondergebiet Photovoltaik und Kiesabbau festgesetzt. Die Zuladssigkeit der baulichen Anlagen wird in
den textlichen Festsetzungen konkret definiert. Zuldssig sind alle Bestandteile, die zur Erzeugung von
elektrischem Strom aus Sonnenenergie und dessen Einspeisung in das Stromnetz erforderlich sind. Das
MaR der baulichen Nutzung wird mit einer Grundflichenzahl (GRZ) festgesetzt. Die vorhandene
Sonderflache soll unter Beachtung der Verschattungsabstdnde intensiv mit Photovoltaikmodulen

bestlickt werden. Die Module werden auf Stahlgeriisten befestigt. Die von den Modulen tiberdeckte
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Grundflache, das heiRt die Grundflache die sich senkrecht unterhalb der Modultische befindet, wird
als bebaubare Flache gewertet. Die GRZ ist auf 0,75 festgelegt.

Mit Inkrafttreten der Richtlinie 2001/42/EG des Europdischen Parlaments und des Rates lber die
Prifung der Umweltauswirkungen von bestimmten Planen und Programmen (Plan-UP-RL) am 21. Juli
2001 missen raumplanerische und bauleitplanerische Pldane als zusatzliche Begriindung einen
Umweltbericht enthalten. Diese Verpflichtung wurde durch das Gesetz zur Anpassung des
Baugesetzbuches an EU-Richtlinien (Europarechtsanpassungsgesetz Bau - EAG Bau) vom 24. Juni 2004
in das BauGB eingefligt, welches am 20. Juli 2004 erstmals in Kraft trat, zuletzt gedandert durch Artikel
1 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBI. | S. 1509).

Ziel bei der Bearbeitung einer Umweltprifung auf der Ebene eines Bebauungsplans ist, dass im Hinblick
auf die Férderung einer nachhaltigen Entwicklung ein hohes Umweltschutzniveau sichergestellt wird,
und dass Umwelterwagungen schon bei der Ausarbeitung von solchen Planen einbezogen werden und
nicht erst oder nur in der Eingriff-Ausgleich-Bilanz abgearbeitet werden (Haaren 2004; Jessel 2007).
Wesentliches Kernelement der Umweltprifung ist die Erstellung des vorliegenden Umweltberichts, in

dem der planungsintegrierte Priifprozess dokumentiert ist (vgl. Bonsel 2003).

Im Umweltbericht sind die voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen, welche bei Durchfiihrungen
des B-Plans bzw. der Anderung eines FNPs auf die Umwelt entstehen, sowie anderweitige
Planungsmaglichkeiten unter Berlicksichtigung der wesentlichen Zwecke des B-Plans zu ermitteln, zu
beschreiben und zu bewerten. Der Umweltbericht wird gemafl den Kriterien der Anlage 1 und 2 des
BauGB erstellt. Er enthdlt die Angaben, die vernilinftigerweise verlangt werden koénnen, und
bericksichtigt dabei den gegenwartigen Wissensstand und die aktuellen Prifmethoden (Herbert
2003), Inhalt und Detaillierungsgrad des B-Plans sowie das Ausmall von bestimmten Aspekten der

Vermeidung und Verminderung von Auswirkungen auf die Umwelt (die Schutzgiiter) .

In der Wirkungsprognose werden die einzelnen erheblichen Effekte auf die Umweltaspekte ermittelt.
Die Ermittlung der Umweltauswirkungen erfolgt differenziert fir die einzelnen Festlegungen der
hohen Umweltschutzziele. Zum Abschluss der Wirkungsprognose erfolgt eine variantenbezogene
Bewertung der Auswirkungen, soweit dies notwendig ist (Haaren 2004). Bei der Wirkungsprognose

flieRen auRerdem die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Faktoren ein.

Uberdies werden Aussagen zu kiinftigen UberwachungsmalRnahmen benannt, fiir den Fall, dass die

vorbereitenden bauleitplanerischen Festsetzungen rechtskraftig und umgesetzt werden.
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1.2 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans

1.2.1 Gebietsbeschreibung

Anlass

zur Erstellung eines

Umweltberichtes

gemdR BauGB gibt die Aufstellung des

vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 21 ,,Photovoltaikanlage Kieswerk Pinnow Stid“ der Gemeinde

Pinnow im Landkreis Ludwigslust-Parchim.
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Abbildung 1

Ubersichtskarte zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 21 ,,Photovoltaikanlage Kieswerk

Pinnow Siid“

Die im Planentwurf ausgewiesene Freiflachen-Photovoltaikanlage befindet sich im Kieswerk Pinnow

Sid nahe der Ortslage Pinnow Ausbau (siehe Abb. 1). Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen

Bebauungsplans Nr. 21 ,Photovoltaikanlage Kieswerk Pinnow Stid“ befindet sich auf den Flurstiicken
298/5 und 310/3 sowie auf Teilflichen der Flurstiicke 280, 298/3, 308/2, 309/2 und 310/5 der Flur 2

der Gemarkung Pinnow. Er hat eine GréRe von ca. 16,9 ha und wird folgendermalien begrenzt:

im Norden

im Osten

im Stden

im Westen

durch den Kiessee und das Kieswerk,
durch des Kieswerk und eine Wohnbebauung,
durch das Kieswerk und die Gemeindegrenze Sukow

durch den Kiessee und das Kieswerk

Der Geltungsbereich umfasst 16,96 ha wovon 14,23 ha Sondergebietsfliche sind und 12,89 ha

innerhalb der Baugrenzen liegen.

©
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Satzung der Gemeinde Pinnow (iber den
vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 21 "Photovoltaikanlage Kieswerk Pinnow Siid"

Gemarkung Pinnow, Flur 2

Plangebietsgroe: 16,963 ha
davon Sondergebietsfiiche: 14,231 ha
davon innerhalb der Baugrenze: 13,186 ha

Abbildung 2 Lageplan zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 21 ,,Photovoltaik Kieswerk Pinnow Siid“
(Dipl. Ing. Wolfgang Geistert, Stand Januar 2023)

Die Flachen des Plangebietes wurden in den letzten Jahrzehnten durch die Otto Dérner Kies und

Umwelt Mecklenburg GmbH & Co. KG als Sand- und Kiesabbaugebiet genutzt.

Das Plangebiet wurde bisher als Kiesabbauflache genutzt. Die Vorhabensflaiche sind ehemalige

Spulfelder aus Sand, die im Zuge des Kiesabbaus entstanden sind.
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1.2.2 Vorhabensbeschreibung

Im Folgenden werden die wesentlichen Inhalte und Ziele des Bebauungsplanes der Gemeinde Pinnow
vorgestellt. Hinsichtlich weiterer Ausfihrungen und Abgrenzungen des Planungsraumes wird auf die

Begriindung des Bebauungsplanes verwiesen.

Fest installierte Photovoltaikanlagen jeglicher Art bestehend aus

o Photovoltaikmodulen,

o Photovoltaikgestellen (Unterkonstruktion),
o Wechselrichter-Stationen,

. Transformatoren-/Netzeinspeisestationen,
. Einfriedung

Zur Sicherung des Objektes vor unbefugtem Zutritt besteht die Notwendigkeit einer Einfriedung. Die
Hoéhe der Gelidndeeinzdunung (inkl. Ubersteigschutz) darf maximal 2,5 m {ber Gelidndeniveau
betragen. Die Einzdunung ist als Maschendraht-, Industrie- bzw. Stabgitterzaun auszufiihren. Zur

Gewabhrleistung der Kleintiergangigkeit wird eine Bodenfreiheit von mindestens 10 cm eingehalten.

Das MaR der baulichen Nutzung wird durch die maximal zuldssige Grundflachenzahl und die maximale
Hohe der baulichen Anlagen bestimmt. Die Grundflichenzahl (GRZ) ergibt sich entsprechend
§ 17 BauNVO mittels Division der mit baulichen Anlagen tGberdeckten Flache durch die anrechenbare
Grundsticksflache. Mit einer Grundflachenzahl (GRZ) von 0,75 betrdgt der maximal Uberbaubare
Flachenanteil des SO Photovoltaik 75%. Die GRZ begriindet sich aus den fir den Betrieb der
Photovoltaikanlage notwendigen Anlagen und Einrichtungen sowie aus den wasserdurchldssigen
Wartungswegen. Eine Uberschreitung der Grundflichenzahl im SO Photovoltaik gemaR § 17 BauNVO

ist unzuldssig.

Die vorhandene Sonderbauflache soll unter Beachtung der Verschattungsabstdande intensiv mit
Photovoltaikmodulen bestiickt werden. Die Module werden auf Stahlgeriisten befestigt. Die von den
Modulen Uberdeckte Grundfliche, das heiRt die Grundfliche die sich senkrecht unterhalb der

Modultische befindet, wird als bebaubare Flache gewertet.

Fiir die zuldssige Hohen der baulichen Anlagen ist die mittlere vorhandene Gelandehdhe maligeblich.
Die Mindesthéhe der Modultische Gber mittlerem vorhandenem Geldande wird auf 0,70 m festgelegt.

Die Oberkante der baulichen Anlagen im Plangebiet ist auf 4,5 m iber Geldnde festgesetzt.

Die Zufahrt zur Vorhabensflache erfolgt von der Sukower Chaussee zwischen Sukow und Pinnow lber
die bereits vorhandene Zufahrt. Die Vorhabensflache ist somit an das 6ffentliche StraRennetz in
ausreichender Breite angeschlossen. Mit einem vorhabenbedingten Verkehrsaufkommen ist
ausschlieBlich wahrend der Bauzeit der Photovoltaikanlage (max. 3 Monate) zu rechnen. Der Betrieb
der Anlage erfolgt vollautomatisch. Nur zur Wartung bzw. bei Reparaturen wird ein Anfahren der

Anlage vornehmlich mit Kleintransportern bzw. PKW erforderlich.
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Die innere Verkehrserschlielfung beschrankt sich auf wasserdurchlassige Wartungswege. Diese dienen
dem Bau, der Wartung und dem Betrieb der Anlage. Eine Festlegung in der Planzeichnung erfolgt nicht,

da sich die Wege der Zweckbestimmung des Sondergebiets unterordnen.

Die Plangebietsgrofie besteht insgesamt aus 16,96 ha, wovon 14,23 ha als Sondergebiet ausgewiesen

sind und 12,89 ha innerhalb der Baugrenzen liegen.

Die Brandgefahrdung durch die Photovoltaikanlage ist als gering einzuschatzen, die Anlage hat nur eine
geringe Brandlast. Da sich im Plangebiet in der Regel keine Personen aufhalten besteht nur ein

Sachrisiko. Loéschwassereinrichtungen sind daher nicht geplant.

Bei einer Photovoltaikanlage handelt es sich entgegen einer sonstigen Bebauung aufgrund der zeitlich
begrenzten Nutzungs- und Betriebsdauer von ca. 35 Jahren um eine temporare Flachennutzung. Die
Flache geht folglich langfristig nicht flr weitere Planungen verloren. Die unmittelbar angrenzenden

Ackerflachen werden von der Planung nicht berihrt.

@ 11



Unterlage 1.02

Umweltbericht zum B-Plan ,Photovoltaikanlage Kieswerk Pinnow Sid“

1.3 Zielaussagen der Fachgesetze und Fachvorgaben

In der nachfolgenden Tabelle sind relevante Fachgesetze mit ihren Zielaussagen und allgemeinen

Grundsatzen zu den anschlieend betrachteten Schutzgiitern dargestellt.

Tabelle 1 Zielaussagen und Grundsdtze zu den Schutzgiitern
Schutzgut Quelle Grundsatze
Mensch Baugesetzbuch Sicherung einer menschenwiirdigen Umwelt, Schutz und Entwicklung
(BauGB) der natdrlichen Lebensgrundlagen, auch in Verantwortung fiir den
allgemeinen Klimaschutz, baukulturelle Erhaltung und Entwicklung
stadtebaulicher Gestalt und des Orts- und Landschaftsbildes (§ 1 Abs.
5).
Bundesnaturschutz ~ Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als

gesetz (BNatSchG)

Bundes-
Immissionsschutzge
setz (BImSchG)
einschl.
Verordnungen

Technische
Anleitung (TA) Larm

Technische
Anleitung (TA) Luft

DIN 18005

Grundlage fur Leben und Gesundheit des Menschen auch in
Verantwortung fir die kinftigen Generationen im besiedelten und
unbesiedelten Bereich nach MalRgabe der nachfolgenden Absatze so zu
schiitzen, dass

1. die biologische Vielfalt,

Naturhaushalts
nachhaltigen

2. die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des
einschlieBlich der Regenerationsfihigkeit und
Nutzungsfahigkeit der Naturgiter sowie

3. die Vielfalt, Eigenart und Schonheit sowie der Erholungswert von
Natur und Landschaft

auf Dauer gesichert sind (§ 1 Abs. 1).

Schutz fir Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die
Atmosphdare sowie Kultur- und sonstige Sachgtiter vor schadlichen
Umwelteinwirkungen, Vorbeugen der Entstehung schadlicher
Umwelteinwirkungen (§ 1).

Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schadlichen
Umwelteinwirkungen durch Gerdausche sowie deren Vorsorge.

Diese Technische Anleitung dient dem Schutz der Allgemeinheit und
der Nachbarschaft vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch
Luftverunreinigungen und der Vorsorge gegen schadliche
Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, um ein hohes
Schutzniveau fiir die Umwelt insgesamt zu erreichen.

Zwischen schutzbedirftigen Gebieten und lauten Schallquellen sind
ausreichende Abstdnde einzuhalten. Ist dies nicht moglich, muss durch
andere MaRnahmen fiir angemessenen Schallschutz gesorgt werden.
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Tiere und gyndesnaturschutz-
Pflanzen gesetz (BNatSchG)

BauGB

TA Luft
Boden Bundes-

Bodenschutzgesetz
(BBodSchG)

BauGB

Wasser Wasserhaushaltsges
etz (WHG)

Bewirtschaftungspl
an WRRL

TA Luft

Luft BImSchG einschl.
Verordnungen
TA Luft

Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als
Grundlage fur Leben und Gesundheit des Menschen auch in
Verantwortung fur die kinftigen Generationen im besiedelten und
unbesiedelten Bereich nach MaRgabe der nachfolgenden Abséatze so zu
schitzen,

1. dass die biologische Vielfalt,

2. die Leistungs- und Funktionsfdhigkeit des Naturhaushalts
einschlieBlich der Regenerationsfahigkeit und nachhaltigen
Nutzungsfahigkeit der Naturgliter sowie

3. die Vielfalt, Eigenart und Schonheit sowie der Erholungswert von
Natur und Landschaft

auf Dauer gesichert sind (§ 1 Abs. 1).

Bei der Aufstellung der Bauleitplane sind insbesondere die Belange des
Umweltschutzes, einschlieflich des Naturschutzes und der
Landschaftspflege, insbesondere die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen,
Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefiige zwischen ihnen
sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt zu beriicksichtigen (§
1 Abs. 6).

S.0.

Das BBodSchG fordert die nachhaltige Sicherung oder
Wiederherstellung der Funktionen des Bodens, das Abwehren
schadlicher Bodenveranderungen, die Sanierung der Boden und
Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewasserverunreinigungen und
Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden.

Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeintrachtigungen seiner
natirlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und
Kulturgeschichte so weit wie moglich vermieden werden (§ 1).

Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen
werden; dabei sind zur Verringerung der zusatzlichen
Inanspruchnahme von Flachen fiir bauliche Nutzungen die
Moglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch
Wiedernutzbarmachung von Flachen, Nachverdichtung und andere
MaRnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie
Bodenversiegelungen auf das notwendige MaR zu begrenzen (§ 1a Abs.
2).

Zweck dieses Gesetzes ist es, durch eine nachhaltige
Gewdsserbewirtschaftung die Gewaéasser als Bestandteil des
Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum
fur Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schiitzen (§ 1).

Der Bewirtschaftungsplan fiir das Einzugsgebiet enthdlt eine
Zusammenfassung derjenigen Malnahmen nach Artikel 11, die als
erforderlich angesehen werden, um die Wasserkérper bis zum Ablauf
der verlangerten Frist schrittweise in den geforderten Zustand zu
Uberflihren (Art. 4 Abs. 4 (d) WRRL)

S.0.
S.0.

S.0.
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Klima

Landschaft

sonstige
Sachgiiter

Baugesetzbuch
(BauGB)

Bundesnaturschutz
gesetz (BNatSchG)

Baugesetzbuch
(BauGB)

Bundesnaturschutz
gesetz (BNatSchG)

Bundesnaturschutz
gesetz (BNatSchG)

Kultur- und pe, kmalschutzgese

tz M-V
(DSchG M-V)

Baugesetzbuch
(BauGB)

Bundesnaturschutz
gesetz (BNatSchG)

Berucksichtigung der Auswirkungen auf das Schutzgut Luft (§ 1 Abs. 6
Nr. 7a) und Erhaltung der bestméglichen Luftqualitat (§ 1 Abs. 6 Nr. 7h)

Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfahigkeit des
Naturhaushalts sind insbesondere Luft und Klima auch durch
MaRnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu
schitzen; dies gilt insbesondere fiir Flichen mit glnstiger
lufthygienischer oder klimatischer Wirkung wie Frisch- und
Kaltluftentstehungsgebiete oder Luftaustauschbahnen; dem Aufbau
einer  nachhaltigen  Energieversorgung insbesondere  durch
zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien kommt eine besondere
Bedeutung zu (§ 1 Abs. 3 Nr. 4.)

Nachhaltige Stadtebauliche Entwicklung, Verantwortung fiir den
allgemeinen Klimaschutz(§ 1 Abs. 5) und Beriicksichtigung der
Auswirkungen auf das Schutzgut Klima (§ 1 Abs. 6 Nr. 7a)

siehe Luft

Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als
Grundlage fur Leben und Gesundheit des Menschen auch in
Verantwortung fir die kunftigen Generationen im besiedelten und
unbesiedelten Bereich nach MalRgabe der nachfolgenden Absatze so zu
schiitzen, dass die Vielfalt, Eigenart und Schonheit sowie der
Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind (§ 1
Abs. 1 Nr. 3).

Zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schonheit sowie
des Erholungswertes von Natur und Landschaft sind insbesondere

1.Naturlandschaften und historisch gewachsene Kulturlandschaften,
auch mit ihren Kultur-, Bau- und Bodendenkmadlern, vor
Verunstaltung, Zersiedelung und sonstigen Beeintrachtigungen zu
bewahren,

2. zum Zweck der Erholung in der freien Landschaft nach ihrer
Beschaffenheit und Lage geeignete Flachen vor allem im besiedelten
und siedlungsnahen Bereich zu schiitzen und zuganglich zu machen.
(§ 1 Abs. 4)

Grol3flachige, weitgehend unzerschnittene Landschaftsraume sind vor
weiterer Zerschneidung zu bewahren.... (§ 1 Abs. 5)

Denkmaler sind als Quellen der Geschichte und Tradition zu schitzen,
zu pflegen, wissenschaftlich zu erforschen und auf eine sinnvolle
Nutzung ist hinzuwirken (§ 1).

Beriicksichtigung umweltbezogener Auswirkungen auf Kulturgiiter
und sonstige Sachguter (§ 1 Abs. 6 Nr. 7d)

Zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schénheit sowie
des Erholungswertes von Natur und Landschaft sind insbesondere
Naturlandschaften und historisch gewachsene Kulturlandschaften,
auch mit ihren Kultur-, Bau- und Bodendenkmalern, vor Verunstaltung,
Zersiedelung und sonstigen Beeintrachtigungen zu bewahren (§ 1 Abs.
4 Nr. 1)
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1.4 Zielaussagen der Fachpldne

In den nachfolgenden Kapiteln sind die Zielaussagen der einzelnen Fachpldne hinsichtlich der

regionalen Entwicklung der Gemeinde Pinnow zusammenfassend dargestellt.

1.4.1 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern

Das ,Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg- Vorpommern“ (LEP M-V) des Ministeriums flr
Arbeit, Bau und Landesentwicklung wurde 2005 herausgegeben, 2016 wurde die erste Fortschreibung
veroffentlicht.

Das Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg- Vorpommern nennt in Kapitel 5.3 den
Grundsatz der Bereitstellung einer sicheren, preiswerten und umweltvertraglichen Energieversorgung,
wobei der weiteren Reduzierung von Treibhausgasemissionen durch eine komplexe Beriicksichtigung
von ,MalRnahmen der Nutzung regenerativer Energietrager” insbesondere Rechnung zu tragen ist.
Weiter wird erganzt, dass Freiflichenphotovoltaikanlagen ,effizient und flachensparend errichtet
werden” sollen. ,,Dazu sollen sie verteilnetznah geplant und insbesondere auf Konversionsstandorten,
endgiiltig stillgelegten Deponien oder Deponieabschnitten und bereits versiegelten Flachen errichtet
werden”. Unter Konversion fallt in der Stadtplanung die Wiedereingliederung von Brachflachen in den
Wirtschafts- und Naturkreislauf. Weiterhin heif3t es auch ,,Landwirtschaftlich genutzte Flachen dirfen
nur in einem Streifen von 110 Metern beiderseits von Autobahnen, Bundesstralen und

Schienenwegen fiir Freiflaichenphotovoltaikanlagen in Anspruch genommen werden.”

Im Landesraumentwicklungsprogramm M-V gehort Pinnow Sid und die Umgebung zum
Vorbehaltsgebiet Tourismus. Das Plangebiet grenzt an den siiddstlichen Rand des Stadt-Umland-
Raums der Stadt Schwerin.

Vorbehaltsgebiet sind Gebiete, in denen bestimmten raumbedeutsamen Funktionen oder Nutzungen
bei der Abwagung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen besonderes Gewicht
beigemessen werden soll. Vorbehaltsgebiete haben den Rechtscharakter von Grundsatzen der

Raumordnung.

Grundsatze der Raumordnung sind Aussagen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums als
Vorgaben fir nachfolgende Abwagungs- oder Ermessensentscheidungen. Sie sind einer Abwagung
noch zugdnglich, hierbei jedoch mit einem besonderen Gewicht zu beriicksichtigen. Ziele der
Raumordnung (in den Programmsatzen mit Z gekennzeichnet) sind verbindliche Vorgaben in Form von
raumlichen und sachlich bestimmten oder bestimmbaren, vom Trager der Landes- oder
Regionalplanung abschlieBend abgewogenen textlichen oder zeichnerischen Festlegungen in
Raumordnungsplanen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums. Sie kénnen nicht im

Rahmen von Abwagungs- und Ermessungsentscheidungen tGberwunden werden.

Es gelten folgende Programmsatze des Landesraumentwicklungsprogrammes:
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,4.6. Tourismusentwicklung und Tourismusréume

(4) In den Vorbehaltsgebieten Tourismus soll der Sicherung der Funktion fiir Tourismus und Erholung
besonderes Gewicht beigemessen werden. Dies ist bei der Abwagung mit anderen raumbedeutsamen
Planungen, MalRnahmen, Vorhaben, Funktionen und Nutzungen und denen des Tourismus selbst

besonders zu bericksichtigen.”

Das Plangebiet ist durch den Kiesabbau erheblich vorbelastet. Es sollen keine touristisch genutzten
Flachen oder fir den Tourismus interessanten Flachen fir die kinftigen Photovoltaikanlagen

umgewandelt.

Im Weiteren gelten:

.5.3 Energie

»(1) In allen Teilrdumen soll eine sichere, preiswerte und umweltvertragliche Energieversorgung
gewadhrleistet werden. Um einen substantiellen Beitrag zur Energiewende in Deutschland zu leisten,
soll der Anteil erneuerbarer Energien dabei deutlich zunehmen.

(9) Fiir den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien sollen an geeigneten Standorten Voraussetzungen
geschaffen werden. Dabei soll auch die Warme von Kraft-Warme-Kopplungs-Anlagen sinnvoll genutzt
werden. Freiflachenphotovoltaikanlagen sollen effizient und flaichensparend errichtet werden. Dazu

sollen sie verteilnetznah geplant und insbesondere auf Konversionsstandorten, endgiiltig stillgelegten
Deponien oder Deponieabschnitten und bereits versiegelten Flachen errichtet werden.
Landwirtschaftlich genutzte Flachen dirfen nur in einem Streifen von 110 Metern beiderseits von
Autobahnen, BundesstraBen und Schienenwegen fir Freiflachenphotovoltaikanlagen in Anspruch

genommen werden. (Z)“

Das geplante Vorhaben befindet sich auf einem Konversionsstandort und ist mit den Zielen und

Grundsatzen der Landesplanung vereinbar.

1.4.2 Regionales Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg

Die Verordnung Uber das Regionale Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg wurde am
31.08.2011 im Gesetz- und Verordnungsblatt M-V verkindet (GVOBI. 2011 S. 944). Die
Veroffentlichung erfolgt im Amtsblatt M-V Nr. 3 am 13.01.2012.

Das Planungsgebiet befindet sich hier im Vorranggebiet Rohstoffsicherung Ks 74 Pinnow Siid.

Das Plangebiet selbst ist als Vorranggebiet fiir die Rohstoffsicherung ausgewiesen. Die Umgebung des
nordlich des Plangebiets ist als ,Tourismusentwicklungsraum“ und das Gebiet sildlich des

Plangebietes als , Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft” gekennzeichnet.

Das Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg enthalt dafir folgende Grundsatze:
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,5.6 Rohstoffvorsorge

(2) In den Vorranggebieten Rohstoffsicherung hat die Sicherung und Gewinnung oberflachennaher
Rohstoffe Vorrang vor anderen Anspriichen der Raumnutzung. In diesen Bereichen sind einen Abbau

verhindernde Nutzungen auszuschlieBen. (Z)“

(6) Bereits aufgeschlossene Lagerstatten sollen gegeniiber Neuaufschliissen bevorzugt werden, soweit
dem nicht andere Raumnutzungsanspriiche entgegenstehen. Es soll darauf hingewirkt werden, dass

abgebaute Teilflaichen umgehend einer angemessenen Folgenutzung zugefiihrt werden.

Das Kiesabbaugebiet Pinnow Sid ist in den betroffenen Bereichen zu groRen Teilen abschlieRend
ausgebeutet. Eine Nachnutzung fir eine Freiflaichen-Photovoltaikanlage kann nur in Abstimmung mit

dem Inhaber des Bergrechts, dem Bergamt Stralsund und den Raumordnungsbehdérden erfolgen.

Eine Nutzung der Kiesabbaugebiete fiir Photovoltaikanlagen stellt eine angemessene Folgenutzung
dar. Wahrend der Nutzung durch Photovoltaikanlagen kann sich sukzessiv eine Wiederbegriinung der
Flachen entwickeln.

,3.1.3 Tourismusrdume

(1) In den als Tourismusschwerpunktraume und Tourismusentwicklungsraume festgelegten
Vorbehaltsgebieten Tourismus soll deren Eignung, Sicherung und Funktion fiir Tourismus und Erholung
besonderes Gewicht beigemessen werden. Dies ist bei der Abwagung mit anderen raumbedeutsamen
Planungen, MalRinahmen und Vorhaben, auch der des Tourismus selbst, besonders zu berticksichtigen.

E3 In den Tourismusentwicklungsraumen sollen die Voraussetzungen fur die touristische Entwicklung
starker genutzt und zuséatzliche touristische Angebote geschaffen werden. Insbesondere sollen die
vielfaltigen Formen der landschaftsgebundenen Erholung genutzt, die Beherbergungskapazitdten

bedarfsgerecht erweitert und die touristische Infrastruktur verbessert werden.”

Der Standort in einem langjahrigen Kiesabbaugebiet und ohne natiirliche Besonderheiten ist fiir eine

Tourismusentwicklung ungeeignet.

,3.1.4 Landwirtschaftsréume

(1) In den Vorbehaltsgebieten Landwirtschaft (Landwirtschaftsrdume) soll dem Erhalt und der
Entwicklung landwirtschaftlicher Produktionsfaktoren und -statten, auch in den vor- und
nachgelagerten Bereichen, ein besonderes Gewicht beigemessen werden. Dies soll bei der Abwagung
mit anderen raumbedeutsamen Planungen, Mallnahmen und Vorhaben besonders beriicksichtigt

werden.”

Die Entscheidung zur Umwandlung in ein Sondergebiet Photovoltaikanlage wurde in grindlicher

Abwagung anderer kiinftiger Nutzungsarten aus wirtschaftlichen Griinden getroffen.
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.6.5 Energie

(5) Fir Solar- bzw. Photovoltaikanlagen sollen bauliche Anlagen, bereits versiegelte Flachen oder
geeignete Konversionsflachen genutzt werden.”

Fiir die Solaranlage soll eine wirtschaftliche Konversionsflache genutzt werden.

Das geplante Vorhaben kann mit den Zielen und Grundsdtzen der Regionalplanung in

Ubereinstimmung gebracht werden.

1.4.3 Gutachtliches Landschaftsprogramm Mecklenburg- Vorpommern

Dieser gutachtliche Fachplan des Naturschutzes wurde 1992 verfasst und im Zeitraum 1997 bis 2003
fortgeschrieben. Es stellt die Landschaftsplanung auf Landesebene als Fachplanung des Naturschutzes
und der Landschaftspflege dar und bildet die Grundlage fiir den Schutz, die Pflege und die Entwicklung
von Natur und Landschaft sowie zur Vorsorge fir die Erholung in der Landschaft. Die dort festgelegten
Anforderungen fir den Bereich Siedlungswesen, Industrie und Gewerbe lauten:

e Verhinderung weiterer Zerschneidung, durch bauliche Entwicklung von Siedlung, Industrie und
Gewerbe (Sanierung bestehender Bausubstanz, Umnutzung von bebauten Flachen sowie
Nutzung innerortlicher Baulandreserven). Die Ausweisung neuer Bauflichen soll nach
Moglichkeit im Anschluss an bereits (iberbaute Flachen erfolgen.

e Bertcksichtigung der Flacheninanspruchnahme im Zuge der Nachhaltigkeitsstrategie der
Bundesregierung (Verringerung der Flacheninanspruchnahme von 129 ha pro Tag auf 30 ha
pro Tag bis zum Jahr 2020).

e Fir die Nutzung regenerativer Energiequellen sollen mdoglichst konfliktarme Standorte er-
mittelt werden

Im Rahmen des Landschaftsprogrammes wurden die Naturgiiter in MV dargestellt und z.T. bewertet.
So auch z.B. die unzerschnittenen landschaftlichen Freiraume und deren Funktionsbewertung, was bei
der Eingriffsermittlung als Grundlage zur Berechnung des jeweiligen Freiraumbeeintrachtigungsgrades
herangezogen wird. Die Aussage des GLPs zum Plangebiet bezliglich der Freiraumeinschatzung ist in
der folgenden Abbildung zu sehen. Darin wird ersichtlich, dass der Geltungsbereich der
Photovoltaikanlage ,,Pinnow Siid“ innerhalb eines 1.243 ha groRen landschaftlichen Freiraums mit der
Wertstufe 3 (hoch) liegt. Der Stand der Bewertung der landschaftlichen Freirdume ist von 2008.
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1.4.4 Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan Westmecklenburg

Der ,,Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan Westmecklenburg” wurde im Jahr 2008 vom Landesamt
flir Umwelt; Naturschutz und Geologie Mecklenburg- Vorpommern verdéffentlicht und bildet eine
Grundlage fiir die Beachtung naturschutzfachlicher Erfordernisse bei weiteren Planungen. Es werden
die Gberortlichen Erfordernisse und MalRnahmen zur Realisierung der Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege, durch die Darstellung von Qualitatszielen fiir die einzelnen GroRlandschaften bzw.
deren Teilflachen innerhalb der Planungsregion, bestimmt. Weiterhin werden aus den Qualitatszielen,
die fir den Schutz, die Pflege und die Entwicklung von Natur und Landschaft erforderlichen
Mallnahmen abgeleitet. Diese miissen wiederrum innerhalb von Landschaftspldnen,
Grunordnungsplanen sowie Pflege- und Entwicklungsplanen fiir Schutzgebiete und spezielle

Naturschutzplanungen sowie — projekten konkretisiert werden.

Die dort festgelegten Anforderungen fiir den Bereich Siedlungswesen, Industrie und Gewerbe fiir die

Ausweisung von Bauflachen lauten:

e Bauliche Entwicklung, Industrie und Gewerbe soll vorrangig durch Sanierung bestehender
Bausubstanz, Umnutzung von bebauten Flachen und Nutzung innerortlicher Baulandreserven
erfolgen.

Zur Minimierung von Konflikten mit naturschutzfachlichen Belangen sollen folgende Bereich von der

Ausweisung als Bauflachen ausgenommen werden:

@ 19



Unterlage 1.02 Umweltbericht zum B-Plan ,Photovoltaikanlage Kieswerk Pinnow Sid“

e ,Bereiche mit herausragender Bedeutung fiir die Sicherung 6kologischer Funktionen” gemaR
Karte IV

e ,Bereiche mit besonderer Bedeutung fir die Sicherung der Freiraumstruktur” gemaR Karte IV
e Uberflutungsgefiahrdete Bereiche

e Exponierte Landschaftsteile auerhalb bebauter Ortslagen wie Kuppen, Hanglagen und

Uferzonen von Gewdssern.
e Minimierung des Flachenverbrauchs (beispielsweise durch flachensparendes Bauen).
e Schutz innerstddtischer Freiflaichen und des Siedlungsumlandes.

->Keine speziellen Forderungen fiir den Bereich Photovoltaikanlagen genannt.

Im Rahmen des GLRPs wurden auch Aussagen zu verschiedenen naturschutzfachlichen Themen
gegeben, die fir eine Bewertung des Standortes herangezogen werden konnen. Die relevanten
Ausschnitte der betroffenen Flache sind dem Kartenportal des Landesamtes flir Umwelt, Naturschutz
und Geologie (www.umweltkarten.mv-regierung.de/atlas/script/index.php) entnommen und sind in

folgende Abbildung zu finden.

A) Arten & Lebensraume (Karte | GLRP)

Karte | Arten und Lebensraume
-3, &3 3 &y uas

Moore (M)*
M.1 Schwach bis maflig entwisserte naturnahe Moore / renaturierte Moore mit natiirlicher Entwicklung

M.2 MiBig entwiisserte Moore mit extensivem Feuchtgriinland / renaturierte Moore mit Pflegenutzung

=~ M.3 Stark entwisserte, degradierte Moore

Fliefigewisser (F)
F1 Natumahe Flisfzena nite

F1Bed de Flisfzewd inrugsgehizt > 10 ken®) mit einer vam natirlichen Referenzrustand
gering bis mafiz abweichendsn Strukturgate

F3 Bed

de Fliefizewa i st > 10 ko) mit einer vam navirlichen Referanzzustand
stark abweichenden Stniknrgite

F4 Flisfgen Tt it den Viorks von Fielarten
Seen (S)
@ 5.1 Nanueahe Seen mit geringam Nahrstoffstanas und natumehe Seen mit Zizlartenvorkomman

Wiilder (W)

- W_1 Naturnahe Wilder

- W.2 Wiilder mit durchschnittlichen Strukturmerkmalen

- W.3 Wiilder mit deutlichen strukturellen Defiziten
Offene Trockenstandorte (T)
@ T.1 Trecksn- und Magsrstandorte mit typischen Lebensgameinschatfton
Brut- und Rastvigel (V)
- V.1 Schwerpunktvorkommer ven Brut- und Rastvdgein suropéischer Bedeutung

Zielarten des Florenschutzkonzepts M-V (Z)
- keine Darstellung fiir die Plammgzragion hlittleres Mecklenburg Fostock -

FEEHH 21 Bedoutends Schwerpusiersume (> 50 ha) von Arten mit hohem s sehr hobem Handlungsbear?
Auf der betroffenen Flache selbst befinden sich keine speziell ausgewiesenen Lebensrdaume oder
Artengemeinschaften. Ostlich der Vorhabensfliche liegt ein Wald mit deutlich strukturellen Defiziten
an. Westlich der Vorhabensflache flieft die Bietnitz, welche als bedeutendes FlieRgewdasser
(Einzugsgebiet > 10 km?) mit einer vom natirlichen Referenzzustand stark abweichenden Strukturgite
ausgewiesen ist. Daran angrenzend liegt ein Wald mit durchschnittlichen Strukturmerkmalen, der

teilweise sogar als naturnaher Wald ausgewiesen ist.
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B) Biotopverbundplanung (Karte Il GLRP)

)

Karte Il Biotopverbundplanung

Biotopverbundplanung

[: Biotopverbundsystem

- Biotopverbund im engeren Sinne entsprechend § 20 und § 21 BNatSchG

Biotopverbund im weiteren Sinne:

Europiischer Biotopverbund
- gemeldete FFH-Gebiete

- vesbindende Landschaftsel nach Ast. 10 der FFH-Richtlinie
P

- Vorgabe Gutachtliches Landschaftsp
Erginzender regionaler Biotopverbund
_E durch Gutachtliche Landschaftsrah "

Das Plangebiet liegt nicht in einem Biotopverbundsystem.

C) Entwicklungsziele und MaBnahmen

— — —

Karte Il Entwicklungsziele und

2. Moore (M)

MaBnahmen

P icklumg schwach bis miiBig
her bzw. 1 Moore,
e flank P i i
Vich g des Wasserhaushal
TR 22 Plegende N g schwach bazw.

R Moore mit Feuchtgriinl

-1_3...-.’.-. Reg: ion gestorter Naturhaushal
funkui stark degradi Moore

4. FlieBgewisser (F)
41U N - 11 .

431 R i srter N
$4R gestorter Natwrhaushaltsfunkes
43 4 mit
gemal i nach
EU. : (miche
n jon Mittleras \ Rostock)
5. Seen und Seeufer (S)

€ 3.1 Ungestdrte Naturentwicklung und Sichenmg
der Wasserqualitit natumaher Seen

® 5.2 Sicherung der Wasserqualitit naturnaher Seen
und gewdsserschonende Nutzung

[ ] 5.3 Vordringliche Verbesserung der Wasserqualitat
beeintrichtigter Seen

8. Wilder (W) e 5.4 Verb derWa R —
81t o St
b " Wilder obne Nutzang 6. Offene Trockenstandorte (T)
i o 3 6.1 Pflezende Nutzung von Offenlandschafh
Wilder - Berd Trocken- und Magerstandorten
Erfordernisse (§20 LNatG M-V, NSG, NLP, NNE) 62R ion gestorter Naturhaushaltsfunkti
83 berwi - von Trocken- und Magerstandorten
‘Walder mit hober naturschutzfachlicher Wertigkeit = 2
8.4V der i o 12. Erhalt der L ‘_ und
o i o ausgewshiter Vogelarten (V)
7. Agrarisch geprigte Nutzfliche (A) ’ ll.lw;wﬂn Sehuts. und Mabnahmen-
von Bt in Europischy
71 in der Agrarlandschat ‘. s g

* 122 Sich der Rastplatzfinktion weiterer Rastgeb
X\\ - keine Denstellung iz der :lxmm Roxtock -
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MaBnahmen, die in der Umgebung der Vorhabensflache angedacht sind, zielen hauptsachlich auf die
Regeneration gestorter Naturhaushaltsfunktionen naturferner FlieRgewdsserabschnitte ab (fiir die
Bietnitz) sowie auf die erhaltende Bewirtschaftung lberwiegend naturnaher Walder mit hoher
naturschutzfachlicher Wertigkeit ab. Fir die umliegenden Moore werden die Regeneration

entwassernder Moore und eine moorschonende Nutzung angestrebt.

D) Ziele der Raumentwicklung

7 [ Eaes SRR

. :
Karte IV Ziele der Raumordnung wnaane - aness i

et DR

Bereiche mit besonderer Bedeutung zur Sicherung
der Freiraumstruktur

und Landzchaftspflege zur Freiranmsichenmg - (BX)
+
e -y Frairiume mit siner hindssterdfe von 500 ha und einer Funktionshewertan g

DS & 5 | | - Vorschlag fir Vorbehaltszebiete Naturschutz
-N..,._:%,,,,z.. :
i R I
aassss .oy,
—ET mindestens der Bevwemmgsstufe hach (val. Textkarte )

‘hdénf\’al’)‘f\ nfeld” < v
Zipner iq’ l' i 9

~|—|—|—v zehr hohe Funkrionshensmms

hiohe Furkrionshawering

Bereiche mit herausragender Bedeutung fiir die
Sicherung dkologischer Funktionen
- Vorzchlag fir Vorranggebiste Naturschutz

und Landschaftzpflege - (H)

Bereiche mit & derer Bed g fiir die
Sicherung dkologischer Funktionen
\ T g - Worschlag firr Vorbehaltsgebiete Naturschutz

— t " % . . und Landschaftspflege - (B)
¥ R » > Bereiche mit besonderer Bedeutung fiir die
B be C L\a lﬁl — Entwicklung dkologischer Funktionen
—3 - Vorschlag fir Kompensations-

e
pla'@ - S— und Entwickhmgzzebiete - (K)

R ‘__'Sukow

4 SR

1 Ay eererye
| { \.'L_Lo‘olt?.-o-
198N i

L - B o

e

T

-......60'.

Die Karte IV zeigt nochmals Gebiete mit Bedeutung fiir die Sicherung 6kologischer Funktionen, wobei
unterschieden wird in herausragende und besondere Bedeutung. Sidwestlich schneidet das
Vorhabensgebiet einen Bereich mit einer hohen Funktionsbewertung zur Sicherung der
Freiraumstruktur an.

1.4.5 Flachennutzungsplan

Der Flachennutzungsplan der Gemeinde Pinnow wurde am 14.06.2006 wirksam. Das Plangebiet ist als
Flache flir die Gewinnung von Bodenschidtzen (Baubeschrankungsgebiet) — Kiesabbau-, als
Wasserflache und als Flache fir die Landwirtschaft — Landwirtschaftliche Nutz- oder Freiflaiche —

ausgewiesen.

Der Flichennutzungsplan soll im Parallelverfahren gedndert werden. Dazu wird die 2. Anderung des

Flachennutzungsplans aufgestellt.
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1.4.6 Sonstige Ziele des Umweltschutzes

Ein wichtiges Ziel des Umweltschutzes ist im Sinne der Leitlinien der nationalen
Nachhaltigkeitsstrategie, welche Generationengerechtigkeit, Lebensqualitat, sozialer Zusammenhalt
und internationale Verantwortung sind. Darin wird der Ausbau der Erneuerbaren Energien verfolgt
und damit einhergehend die Reduktion von Treibhausgasemissionen vorangetrieben. So soll der Anteil
erneuerbarer Energien am Energieverbrauch soll bis 2050 auf 60 Prozent steigen. Inzwischen wird ein
Drittel des deutschen Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien gewonnen. Im Vergleich zu 1990
ist der AusstolR an Treibhausgasen 2014 bereits um 27,7 Prozent gesunken. Der Ausbau Erneuerbarer
Energien — wie mit dem ,Solarpark Pinnow Sid“ betrieben — ist demnach Teil der Energiewende und
unterstitzt die Nachhaltigkeitsstrategie Deutschlands.
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2 Verfahren der Umweltpriifung

2.1 Untersuchungsstandards

Die Zielsetzung der Untersuchung besteht darin, die von potentiellen Eingriffen betroffenen Arten der
spezifischen Fauna und Flora innerhalb des definierten Untersuchungsraumes fir die Aufstellung des
B-Plans zu erfassen. Auf der Grundlage solcher Ergebnisse kann eine entsprechende fachliche
Bewertung unter Einbeziehung der Vorbelastungen erfolgen. Die aktuellen Vorbelastungen des
Untersuchungsgebiets werden bei der Beschreibung des derzeitigen Umweltzustandes genannt. Die
Arten und Biotope wurden demgemald kartiert, die sonstigen abiotischen Schutzgiiter aus

vorhandenen Unterlagen zusammengetragen.

2.2 Erfassungsmethodik — Biotope & lokale Vorkommen

Fiir das Vorhaben wurden 2021 verschiedene Kartierungen durchgefiihrt. Neben Brutvogel, Amphibien
und Reptilien wurden die Biotope erfasst. Zusatzlich und fir die restlichen Arten wurde eine
Potentialabschdtzung anhand der vorhandenen Habitatausstattung vorgenommen. Die
Vorhabensflache besteht vor allem aus aktivem Tagebau, auf Grund dessen sich die Flachen standig

andern.

Den aktuellen Zustand der Planungsflaiche beschreibt das nachste Kapitel. Erfasst wurden die
vorkommenden relevanten Artengruppen: europdaisch geschiitzte Vogelarten und Arten des Anhang
IV der FFH-Richtlinie. Im Untersuchungsgebiet wurden an mehreren Terminen vom Marz bis Juli 2021
Begehungen durchgefiihrt, um das Artenspektrum festzustellen.

Tabelle 2 Witterungstabelle
Temp-
Datum Uhrzeit Wetter eratur Untersuchung
[°cl

10:00 -  sonnig, nur leicht bewdlkt, leichter bis maRiger . _

18.03.21 12:00 Wind 8-10 Brutvogel, Amphibien
13:00 - . Lo . . ..

23.03.21 15:00 bedeckt, leichter bis maRiger Wind, kahl 7 Brutvogel

10:30-  bedeckt mit Hagelschauer, ab und zu Wolkenliicken,

06.04.21 12:30 starker Wind 3-5 Brutvogel, Reptilien

18:30-  sonnig, nur leicht bewdlkt, leichter bis maRiger . .
19.04.21 20.00 Wind 9-10 Brutvogel, Amphibien
28.04.21 12.00- sonnig und wolkig .z.uglelch, maRiger Wlnd aus 10-16 Reptll.l.en und

19.30 Nord-Ost, aber gefiihlt am Boden zumindest warm Brutvogel

22:00 - .. . . .
14.05.21 24:00 bewdlkt, trocken, kein Wind 9 Amphibien

22.15 - . . .. -
21.05.21 23.00 trocken am Abend, windstill, fast Vollmond 11-10 Brutvogel, Amphibien
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23.05.21 (2)30'80 " trocken am Abend, windstill, fast Vollmond 13-11  Brutvogel, Amphibien

11:45 - . . . Brutvogel, Amphibien,
30.05.21 13:30 trocken, sonnig und warm, windstill 20 st

8.00 - . . . Brutvogel, Amphibien,
09.06.21 11:00 trocken, sonnig und warm, maRiger Wind 20-22 Reptilien

8.00 - . . v . Brutvogel und
18.06.21 10:00 trocken, sehr heil}, sonnig, maRiger Wind 25-30 el
06.07.21 06:00 - sc_anmg, trocken,.maﬂlger Wind, dadurch gefiihlt 23-26 Brut\((?gel und

14:00 nicht ganz so heif} Reptilien

2.2.1 Biotope

Die allgemeine Standardliteratur zum Bestimmen von Pflanzenarten wurde fir die Kartierungen
herangezogen (Rothmaler 1995; Schmeil & Fitschen 1993). Pflanzen wurden vor Ort mit der Lupe
bestimmt oder ggfs. Pflanzenteile entnommen und im Biro unter dem Mikroskop artspezifisch

determiniert. Die Erfassung erfolgte flachenhaft.

2.2.2 Reptilien

Grundlage der Methodenauswahl war das zu erwartende Arteninventar (Dirigen 1897; Gunther 1996;
Hachtel 2009) und gemall der vorrangig zu erfassenden Art, in diesem Fall die Zauneidechse, die
autdkologischen Kenntnisse zu dieser Art. Gemals der vorgenannten autdkologischen Anspriiche der
Zauneidechse wurde die Erfassung an 6 Erfassungstagen zwischen April und Juli 2021 durchgefihrt.
Die gemeinsame Grundlage an allen Erfassungstagen war die klassische Reptiliensuche mittels
Sichtbeobachtungen in Form von Kontrolle nattirlich vorhandener Verstecke und das Beobachten der
Eidechsen bei der potenziellen Jagd auf entsprechenden Flachen. Die Suche nach Reptilien erfolgte
generell nicht wahllos, sondern mit Blick auf die vorhandenen Strukturen an fir Zauneidechsen
geeigneten Platzen. Bei der Erfassung wurden jahres- und tageszeitliche Hauptaktivitdtsphasen sowie
artspezifisches Verhalten bericksichtigt. Giinstig ist die Suche im Friihjahr, wenn die Tiere noch nicht
ganz so mobil sind wie im Hochsommer. Im Frihjahr lassen sich die prachtigen Mannchen der
Zauneidechse relativ gut aufspiiren. Wenn diese Kontrollen nicht erfolgreich sind, kann die Suche von
Jungeidechsen am Ende des Sommers (Ende August-Anfang September) Erfolge erzielen. Meist sind
die jungen Individuen nicht so rasch verschwunden und lassen sich bestimmen. Das wurde hier jedoch
nicht notwendig, da hier innerhalb des Vorhabensgebietes keinerlei Reptilien nachgewiesen wurden.
Bei der Untersuchung Ende August/Anfang September wiren ebenfalls keine Reptilien, insbesondere
Zauneidechsen nachgewiesen worden, da die Flache keine Habitateignung fir diese Art bietet. Die
geplante Photovoltaikanlage soll vor allem auf ehemaligen Spiilfeldern des Kiestagebaus Pinnow Siid
errichtet werden. Diese Bereiche eignen sich nicht als Lebensraum fiir die Zauneidechsen, da diese
vielfaltige Strukturen bendtigen, in den sie sowohl Licht als auch Schatten finden. Zudem bendtigen sie
ein ausreichendes Nahrungsangebot. Lediglich 6stlich des Waldrandes im Randbereich des Kiessees ist

ein Vorkommen nachgewiesen worden.
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Die nach wie vor gangigste Methode zum Erfassen von Reptilien ist die Sichtbeobachtung, bei der das
Geldnde ohne Hilfsmittel abgesucht wird. Bei solchen Beobachtungen konnte von mehreren
Reptilienforschern der letzten Jahrzehnte festgestellt werden, dass Reptilien insbesondere im Friihjahr
gerne unter dunklen Materialien liegen, um sich vermutlich einerseits rascher durch die Absorption
aufzuwarmen und andererseits sich vor Pradatoren zu verstecken, da die Vegetation in dieser

Jahreszeit noch niedrig ist und weniger Versteckmoglichkeiten bietet.

2.2.3 Amphibien

Innerhalb der Baugrenzen befinden sich ein Teil eines Grabens sowie ein temporares Kleingewdsser,
welches durch die Tagebautatigkeit entstanden ist. Da hier ohnehin noch aktiver Tagebau stattfindet,
werden viele kleinere Gewasser auch wieder verfiillt und entstehen an anderer Stelle neu. Westlich

sind die Baubereiche durch das grol3e Abgrabungsgewasser begrenzt.

Die potentiellen Laichgewdasser wurden mit Hilfe einer Methodenkombination aus Verhoéren akustisch
aktiver Amphibien, aus Sichtbeobachtungen sowie durch Hand- und Kescherfinge auf
Amphibienvorkommen untersucht. Grundlage der Methodenauswahl ist das zu erwartende
Arteninventar (Dlrigen 1897, Glinther 1996). Das nachtliche Verhéren in Kombination mit dem
Ableuchten der Laichgewasser stellt fir viele Amphibienarten eine sehr gut geeignete Methode mit
hoher Erfassungswahrscheinlichkeit dar. Im Anschluss an die Rufperiode kénnen zudem Laich und

Larven erfasst werden, was hier gleichsam angestrebt wurde.

Fiir die Erfassung der Amphibien wurden sieben Begehungen an jedem Gewasser durchgefiihrt (Tab.
2). Bei der Erfassung wurden jahres- und tageszeitliche Hauptaktivitdtsphasen sowie artspezifisches
Verhalten beriicksichtigt. Die Erfassung tagstiber erfolgte mit Fernglas, nachts durch Ableuchten mit
einer lichtstarken Taschenlampe, um u.a. Molche zu erfassen. Ebenso wurden im Gewadsser nach

sichtbare Laichballen, -schniire und Larven gesucht.

Rufaktive Arten sind durch das Verhéren exakt und reprasentativ erfassbar. Gleichzeitig konnen die
Rufaktivitaten Angaben zur Anzahl bzw. GroRenklassen der am Gewaésser vorkommenden Mannchen
geben. Die bevorzugte Tageszeit, um rufaktive Froschlurchmannchen zu verhoren, ist der Abend.
Einige Arten rufen gelegentlich am Tage, vor allem Unterwasserrufer wie die Knoblauchkrote, aber
auch Springfrosch, regelmaRig auch die Unken und die Wasserfrosche sowie gelegentlich die
Geburtshelferkrote und die Erdkrote.

2.2.4 Brutvogel

Die Brutvogel wurden anhand ihrer artspezifischen LautduBerungen und gemaR der
Standortmethoden lokal erfasst (vgl. Banse & Bezzel 1984; Eichstadt et al. 2006; Flade 1994; Stidbeck
et al. 2005). Reviere der einzelnen Arten werden danach als sogenannte Punktreviere in einer Karte

dokumentiert. Neben Fernglas Swarowski EL 10x42 und Leica 10x42 sowie Spektiv Zeiss 15-50x kam
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als Arbeitstechnik fur die erhobenen Daten im Feld das Fieldbook Al von Tetra mit mobiler GPS-

Steuerung auf GIS-basierender ESRI-Technologie zum Einsatz.

Reviere der einzelnen Arten werden danach als sogenannte Punktreviere in einer Karte (siehe Anhang)
dokumentiert. Es entstehen mit der digitalen Technik aber keine sogenannten Papierreviere (wie bei
Stdbeck et al. 2005) mehr, sondern digitale Reviere. Der Erfasser sieht in seinem Fieldbook die
Beobachtungen von der letzten Begehung und kann demnach entscheiden, ob schon eine
Beobachtung vorliegt oder dort ein neues Revier zu dokumentieren ist. Durch die GPS-Unterstiitzung
sind die Reviere standortgenauer als friiher die Papierreviere und es ist ressourcenschonend, da es
Papier einspart. Und es wird jede Beobachtung gewertet und nicht wie Slidbeck et al. 2005 erst nach
3 Beobachtungen, denn bei 7 Begehungen, was fiir Kartierungen solcher Vorhaben als Normal
eingestuft wird, ist die Wahrscheinlichkeit ohnehin schon gering, jeden Vogel mind. 3mal erfasst zu

haben, um ihm ein Revier zuzuordnen.

Am Ende wird eine GIS-Karte generiert, bei der als Symbol eines jeweiligen Revieres ein Punkt gesetzt
und die revierbesetzende Art mit ihrem Artkiirzel angegeben wird. Diese digitalen Reviere sind wie
friiher die Papierreviere keine genauen Brutpldtze der jeweiligen Art, sondern stets nur der subjektiv
geschatzte Kernbereich des Reviers. Jede Art weillt ein gewisses Home range auf, was sich Uber
mehrere Quadratmeter oder gar Kilometer erstreckt und der tatsachliche Neststandort an irgendeiner
Stelle in diesem Home range liegen kann. Das Revier ist hier also ein Synonym fiir Home range und
wird als ein Punkt dargestellt und nicht als geometrische Figur, zumal die Ausdehnung des Ranges von

keiner Art wirklich bekannt ist und zudem von Ort zu Ort variiert.

Der Revierpunkt mit dem jeweiligen Artkirzel wird in die Struktur verortet, wo sich moglicherweise
der Neststandort der jeweiligen Art befinden kann. So wird eine Feldlerche stets im Feld bzw. den
randlichen Strukturen verortet, eine Monchsgrasmiicke aber eher in eine Heckenstruktur usw. je nach

Brutgilde.

Die Erfassungen erfolgten gemaRR den Methodenstandards nach Sidbeck et al. unter moglichst
optimalen Wetterbedingungen (siehe Tabelle 2). An einzelnem Tagen erfolgte auch eine abendlich-
nachtliche Begehung, um einerseits Eulenvogel und andererseits abend- oder nachtaktive Singvogel zu

erfassen (wie z.B. Wachtel, Sprosser aequalis Nachtigall).
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3 Bestandsaufnahme und Bewertung des Umweltzustandes

3.1 Schutzgut Fauna und Flora

3.1.1 Fauna

Im Rahmen einer Relevanzpriifung kénnen zunachst alle Tierarten ausgeschlossen werden, die
aufgrund ihrer Lebensraumanspriiche und der festgestellten Habitatausstattung nicht betroffen sind.
Ausfiihrlichere Darstellungen der vorkommenden Arten und die Bewertung hinsichtlich der
Auswirkungen des vorhabensbezogenen B-Plans Nr. 21 ,,Photovoltaikanlage Kieswerk Pinnow Sid“ auf
diese Arten sind im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (Unterlage 1.01) zu finden.

3.1.1.1 Saugetiere

Innerhalb des Vorhabensgebietes gab es keine relevanten Saugetierarten, die durch das Vorhaben PV-
Anlagen potenziell betroffen hatten sein kdnnen. Die Fledermduse, die potenziell stets liber dieses
Gebiet als Jagdkorridor fliegen, kénnen weiter Gber diesen Korridor fliegen und profitieren sogar von
diesem Vorhaben, weil durch die regelmallige Mahd zwischen den zukiinftigen Modulen der PVA
Strukturen entstehen, wo warmeliebende Arten wie Insekten beglinstigt werden und dadurch
Nahrungspotenzial fiir Fledermause entsteht. Der Wolf kommt in den nahergelegenen Waldgebieten
vor. Die Kiesgrube ist jedoch kein geeigneter Lebensraum fiir den Wolf, da er stark anthropogen
Uberpragt ist und von aktivem Tagebau charakterisiert ist. AuRerhalb des Vorhabensgebietes wurden
FraBspuren des Bibers nachgewiesen. Beide Nachweise erfolgten am westlichen Gewasserrand 6stlich
des Waldes. Das Vorhaben zeigt darliber hinaus keinerlei Wirkungen, die eine Gefdhrdung oder
Beeintrachtigung der Arten nach sich ziehen wiirde. Der Anlagenzaun wird so ausgebildet, dass
insbesondere fiir Kleinsduger ein Durchschlupf und damit die Nutzung des Plangebiets weiterhin

moglich sind.

3.1.1.2 Reptilien

Im Vorhabensgebiet konnten keine Reptilien nachgewiesen werden. Der Untersuchungsraum liegt
aulerhalb der Range der Schlingnatter (Vorkommen im kistennahen Raum und in den
Sanddiinengebieten der Ueckermiinder Heide vor (Glinther 1996; Schiemenz & Giinther 1994). Fiir die
Europdische Sumpfschildkrote liegt hier kein geeignetes Habitat vor. Als Lebensraum besiedelt sie
stark verkrautete, schlammige, gelegentlich langsam flieRende Gewasser. Oft weisen die Gewasser
Flachwasserzonen auf, die sich bei Sonneneinstrahlung schnell erwdarmen. In den Wohngewadssern

kommt den Sonnenpldtzen eine besondere Bedeutung zu.

Die geplante Photovoltaikanlage soll vor allem auf ehemaligen Spilfeldern des Kiestagebaus Pinnow
Sid errichtet werden. Diese Bereiche eignen sich nicht als Lebensraum fiir die Zauneidechsen, da diese
vielfaltige Strukturen bendtigen, in den sie sowohl Licht als auch Schatten finden. Zudem bendétigen sie

ein ausreichendes Nahrungsangebot. Ein Vorkommen der Zauneidechse wurde auflerhalb der
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Vorhabensflache an westlichen Rand des Kiessees, Ostlich des Waldes nachgewiesen. Das Vorkommen
ist jedoch durch den See von der Vorhabensflache getrennt. Nur der kleine Damm bietet eine
Verbindung zu der geplanten Fliache. Uber diesen kénnen die Zauneidechsen nach Errichtung der PVA
einwandern und sich im Vorhabengebiet ausbreiten. Hinzu kommt ein Nachweis aus dem Jahr 2022

wonach die Zauneidechsen sudlich eines Grundstlicks an der Sukower Chaussee vorkommt.

Durch den Bau der Photovoltaikanlage verbessern sich die Habitatvoraussetzungen der
Zauneidechsen. Denn nach der Errichtung der PVA wird sich die Vegetation mit wechselnder
Hohenausdehnung und Zusammensetzung durch den Wechsel aus Licht- und Schattenbereichen
einstellen. Die dadurch kleiner gegliederte Flache mit verschiedenen Standortverhaltnissen fiihrt zu
einer von Reptilien bendtigten vielfdltigen Struktur der Flache. Aufgrund von wechselnden
Witterungsbedingungen gerade im mitteleuropdischen Raum sind die Strukturvielfalt fir den
Lebensraum dieser Eidechse entscheidend und nicht allein die H6he sowie der Deckungsgrad der
Krautschicht (vgl. Blanke 2010).

3.1.1.3 Amphibien

Alle vorhandenen Gewasserformen wurden bei den Erfassungen der Amphibien zwischen Marz und
Juni 2021 beriicksichtigt. Es wurden in keinem der Gewdsser Amphibien des FFH-Anhangs IV
festgestellt. Als Referenz diente ein nahegelegener Kiestagebau, in dem dieselben Untersuchungen
durchgefihrt wurden. Hier wurde neben Kreuz- und Wechselkréte auch der Laubfrosch nachgewiesen.
Die Amphibien wurden in beiden Untersuchungsraumen zur selben Zeit durchgefiihrt. D. h. wenn in
dem nahegelegenen Kiestagebau deutlich rufende Kreuz- oder Wechselkréte sowie Laubfrosch erfasst
wurden, wurde die Untersuchung gleich im Anschluss in Pinnow durchgefiihrt. Da hier aber keine Rufe
nachgewiesen wurden, wurde im Anschluss nochmal die nahegelegene Kiesgrube (iberprift, wo die
vorkommenden Amphibien allerdings immer noch riefen und somit ausgeschlossen werden kann, dass
man nicht zu zur spater Uhrzeit in Pinnow war. Das Vorkommen FFH-relevanter Amphibien kann somit
bei der Kartierung 2021 ausgeschlossen werden. Es befinden sich keine Laichgewasser oder
Winterquartiere im Plangebiet. Im Friihjahr 2022 wurden der UNB ein Vorkommen der Kreuzkréte in
ca. 200 m Entfernung, nérdlich des Vorhabensgebietes, Gbermittelt. Somit kann eine Wanderung tber
die Vorhabensflache nicht mehr ausgeschlossen werden. Die Kreuzkréte wurde daher als potentiell
betroffenen Arte im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (Gutachten 1.01) steckbrieflich und unter

Ausweisung von VermeidungsmaRnahmen (Kapitel 4.3) betrachtet.

Ostlich der Vorhabensfliache ist ein Vorkommen der Erdkréte bekannt. Der Baggersee, dessen flache
Bereiche ein Laichgewasser darstellen, kann auch nach Errichtung der PVA weiter genutzt werden, da
sie vom Vorhaben unbeeinflusst bleiben. Eine Wanderung durch das Vorhabensgebiet ist daher nicht
auszuschlieBen. Als VermeidungsmalRnahme wird fir die Kreuzkréte die Errichtung eines

Amphibienzauns notwendig, vor welchem auch die Erdkroten profitieren.

Weitere Amphibien wurden innerhalb des Vorhabensgebietes vom Kiestagebau Pinnow nicht

gefunden. Somit enden die Betrachtungen hier.
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3.1.1.4 Fische

Innerhalb des Vorhabensgebietes befinden sich keine geeigneten Lebensrdaume fiir Fische, da die
Gewasser durch den aktiven Tagebau einem standigen Wandel unterliegen, somit sind Wirkungen auf
Fische auszuschlieBen. Die auRerhalb des Vorhabensgebietes in den Baggerseen vorkommenden
Fische sind vom Vorhaben unbeeintrachtigt.

3.1.1.5 Insekten

Relevante Insekten gem. FFH-Richtlinien Anhang wurden wahrend der Kartierungszeit nicht
nachgewiesen. Tag- und Nachtfalter gem. FFH-Richtlinien Anhang wurden wahrend der gesamten
Untersuchungszeit nicht nachgewiesen. Der Standort ist sehr wahrscheinlich zu sehr anthropogen
Uberpragt durch aktiven Sandtagebau, weshalb nicht mal andere Tagfalter im Untersuchungskorridor
nachgewiesen wurden. Schmetterlinge (Lepidoptera) wie der GroRe Feuerfalter (Lycaena dispar), der
Blauschillernde Feuerfalter (Lycaena helle) und der Nachtkerzenschwarmer (Proserpinus proserpina)
leben in Mooren, Feuchtwiesen und an Bachldufen. Andere Arten wurden ebenfalls nicht erfasst. Diese
Lebensrdume sind im Bereich des Plangebiets nicht vorhanden. Somit ist eine negative

Beeintrachtigung durch das geplante Vorhaben nicht zu erwarten.

Auch fir Libellen bieten sich hier keine geeigneten Habitate. Der Kiessee bietet nicht die geeigneten
Strukturen um ein Habitat flr Libellen zu schaffen. Demgemal waren auch keine Arten aus der FFH-
Richtlinie zu erwarten. Es wurden keine Leucorrhinia-Arten gefunden oder als Imagines beobachtet. A.
viridis, die an Vorkommen der Krebsschere gebunden ist, wurde hier ebenfalls nicht nachgewiesen.

Innerhalb des Vorhabensgebietes wurden auch keine anderen Libellen nachgewiesen.

Die Vorzugslebensraume der genannten streng geschiitzten Kaferarten werden durch die Planung
nicht beriihrt. Vorzugslebensraume der Arten Breitrand (Dytiscus latissimus) und Schmalbindiger
Breitflliigel-Tauchkafer (Graphoderus bilineatus) sind nahrstoffarme bis — maRige Stehgewdasser. Diese
werden durch die Planung nicht berihrt. Eremit (Osmoderma eremita) und Heldbock (Cerambyx cerdo)
besiedeln alte Héhlenbdaume und Walder. Diese sind innerhalb des Plangebiets nicht vorhanden. Eine
Beeintrachtigung durch das geplante Vorhaben kann somit ausgeschlossen werden.

Heuschrecken wurden im Gebiet nicht erfasst. Es waren keine relevanten Arten aus der FFH-RL in MV
zu erwarten waren. Auch andere Arten wurden nicht erfasst. Und selbst die Blaufliigelige
Odlandschrecke (Oedipoda caerulescens) fehlt noch in diesem Teil des Sandtagebaus, weil vermutlich
die Aktivitaten noch zu hoch waren. Nach Errichten der PVA sollte sich aber gerade diese Art hier rasch

einstellen.

Nach der Errichtung der PV-Anlage wird es zu einer Verbesserung der Habitatausstattung im Sinne von
Insekten kommen. Durch hohere Variationen in Licht- und Schattenflaichen auf der Flache, sowie
feuchtere und trockene Bereiche kann sich auch eine héhere Artenvielfalt an blitenreichen Stauden

entwickeln. Eine hohere Anzahl an verschiedenen Pflanzen wird wiederum mehr Insektenarten einen
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attraktiven Nahrungsraum bietet, wodurch die PV-Anlage an diesem Standort zu einer Aufwertung der
Flache fir die Tag- und Nachtfalter bedeutet.

3.1.1.6 Weichtiere

Im Vorhabensgebiet befinden sich keine geeigneten Lebensraume fiir Weichtiere, da die Gewasser
stark anthropogen lberpragt sind und durch den aktiven Tagebau einem steten Wandel unterliegen,

somit sind Wirkungen auf Weichtiere auszuschlielRen.

3.1.1.7 Avifauna

Fiir Vogel ist der aktive Tagebau als Bruthabitat eher unattraktiv. Bei der Brutvogelkartierung 2021
wurden innerhalb des Geltungsbereiches Bodenbriiter nachgewiesen. In den umgebenen Waldern und
Feldgehodlzen wurden zum Busch-, Baum-, Héhlen- und Gebadudebriter nachgewiesen. Insgesamt
konnten 12 Arten mit 20 Revieren in und auRerhalb der Vorhabensflache festgestellt werden. Es wurde
aus der Gilde der Bodenbriiter nur die Feldlerche (Alauda arvensis) nachgewiesen. Sie ist auf der Roten
Liste M-V als gefdahrdet eingestuft. Aus der Gilde der Busch- und Baumbriiter wurden Amsel (Turdus
merula), Buchfink (Fringilla coelebs), Goldammer (Emberiza citrinella), Heckenbraunelle (Prunella
modularis), Ménchgrasmiicke (Sylvia atricapilla), Nachtigall (Luscinia megarhynchos), Rotkehlchen
(Erithacus rubecula) und Singdrossel (Turdus philomelos) nachgewiesen. Diese Arten sind nicht streng
geschitzt sind und auf der Roten Liste der Brutvogel als ungefahrdet (Goldammer: Vorwarnstufe)
eingestuft. Aus der Gilde der H6hlen- und Halbhéhlenbriiter wurden bei der Brutvogelkartierung 2021
der Haussperling (Passer domesticus) und der Star (Sturnus vulgaris) nachgewiesen. Aus der Gilde der

Gebdudebriter wurde in 2021 ein Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros) nachgewiesen.

Vorbelastungen Fauna:

Die gesamte Fauna im untersuchten Plangebiet mit seinen vorgefundenen Strukturen ist durch den
aktiven Tagebau auf fast der gesamten Flache und dem damit verbundenen starken
Verkehrsaufkommen stark belastet.

Bewertung Fauna:

Bau-, anlage- und betriebsbedingt mogliche Beeintrachtigungen von Individuen liegen (unter
Beachtung der VermeidungsmalRnahmen) aufgrund der kurzen Bauzeit (auRerhalb der Brutzeit) und

dem sehr geringen Verkehrsaufkommen auf keinen Fall Giber dem allgemeinen Lebensrisiko.

Eine gewisse Beeintrachtigung durch baubedingte Stérungen der vorkommenden Tiere auf der und in
der Nahe des Vorhabensgebietes ist nicht auszuschlieBen, jedoch sehr gering und von kurzer Dauer.
Diese Beeintrachtigungen sind allerdings so gering, dass nicht von erheblichen Beeintrachtigungen

auszugehen ist und schon gar nicht von einer Gefahr des Erléschens der lokalen Vorkommen.
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Eine mogliche Schadigung von Brutstatten (fir Boden- und Busch- und Baumbriter) wird durch die
Bauzeitenregelung aulerhalb der Brutzeit (September bis Ende Februar) vermieden. Sollte das
Schaffen eines Baufelds und das Aufstellen der PVA auf der Flache bis in den Marz eines Jahres dauern,
sind die Bauarbeiten ohne Unterbrechung fortzufihren, um ein Ansiedeln von Brutvogeln im
Baubereich zu vermeiden. Wird das Arbeiten nur in der Brutzeit (also ab Marz bis Ende Juli) moglich,
ist eine begleitende 6kologische Bauliberwachung erforderlich, um die Vermeidung zu gewahrleisten.
Fiir die Bodenbriter ist die Errichtung der PVA von Vorteil, da das Verkehrsaufkommen enorm
abnehmen wird und auf dem gesamten Geldnde neue Brutmoglichkeiten entstehen, die zudem einen
guten Schutz vor Raubvogeln bieten. Zudem wird sich eine vielfaltige Vegetation ausbilden, die dann

auch verschiedene Insekten anlocken, welche den Vogeln als Nahrungsgrundlage dienen.

Zauneidechsen wurden zwar im Untersuchungsraum (100 m Radius) nachgewiesen, allerdings bietet
das Plangebiet keinen geeigneten Lebensraum, da die geplante Photovoltaikanlage auf ehemaligen
Spulfeldern des Kiestagebaus Pinnow Sid errichtet werden soll. Zauneidechsen benétigen jedoch
vielfaltige Strukturen bendétigen, in den sie sowohl Licht als auch Schatten finden. Allerdings ist ein
spateres Einwandern der Zauneidechse in die PVA nicht ausgeschlossen. Daher muss die Mahd an die
Zauneidechse angepasst werden (siehe Kapitel 4.3.1).

Wahrend der Amphibienkartierung 2021 wurden im Untersuchungsraum (500 m Radius) keine FFH-
relevanten nachgewiesen. Innerhalb der Vorhabensfliche befinden sich keine geeigneten
Lebensrdaume wie Laichgewdsser oder Winterquartiere. Im Friihjahr 2022 wurde der UNB ein
Vorkommen der Kreuzkréte in 200 m Entfernung gemeldet. Eine moégliche Schadigung von potentiell
wandernden Amphibien (Kreuzkréte, Erdkrote) wird durch Bauzeitenregelung und die Errichtung eines

Amphibienzaun vermieden. Die Zauneidechse profitiert im Huckpack-Verfahren.
CEF-MaRnahmen sind nicht notwendig.

Unter Bezug auf die Bestimmungen des Artenschutzes hat der vorliegende gutachterliche
artenschutzrechtliche Fachbeitrag ergeben, dass keine Habitate (Lebensraume) von europarechtlich
geschitzten Arten dauerhaft zerstort werden, oder nicht ersetzbar waren. Die Home Ranges, und
damit die Gesamtlebensraume bleiben grundsatzlich erhalten. Somit ist unter Beriicksichtigung der
Vermeidungsmalinahmen ein Verbotstatbestand durch die Umwandlung mehrerer Flurstiicke in ein
Sondergebiet mit Photovoltaikfreiflichenanlagen fir keine der gepriften Arten erfillt. Eine
signifikante Beeintrachtigung der potentiell vorkommenden Arten ist auszuschlieRen.
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3.1.2 Flora
3.1.2.1 Potentielle natiirliche Vegetation

Die heutige potentielle natlirliche Vegetation (HPNV) beschreibt das Vegetationsgeflige, das sich unter
den gegebenen Umweltbedingungen nach Beendigung jeglicher menschlicher Beeinflussung einstellen
wirde (Tixen 1956). Die HPNV dient der Darstellung des biotischen Potenzials eines Standortes und
ist eine Planungsgrundlage fir MaRnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege. Die
Darstellung der HPNV fiir den Planungsraum basiert auf den LINFOS-Daten des LUNG (Gistrow, 2003)
der potentiellen natiirlichen Vegetation. Faktisch wird sich diese Vegetation an diesem Standort wohl
nie mehr einstellen, da hier eine menschliche Nutzung in Form von Waldwirtschaft, Viehwirtschaft und

Ackerbau dominiert, die man schon aus 6konomischen Griinden nicht aufgeben wird.

Die heutige potentiell natirliche Vegetation im Plangebiet ist dominiert vom Flattergras-Buchenwald
einschlieRlich der Auspragung Hainrispengras-Buchenwald und Waldschwingel-Buchenwald der
Obereinheit Buchenwalder mesophiler Standorte.

3.1.2.2 Aktuelle Vegetation

Die Umgebung des Plangebietes ist gepragt durch forstwirtschaftlich und landwirtschaftlich genutzte

Flachen. Das Plangebiet selbst ist fast ausschlieBlich durch den aktiven Tagebau charakterisiert.

GemaR der ,Anleitung flr die Kartierung von Biotoptypen und FFH- Lebensraumtypen in Mecklenburg-
Vorpommern“ des Landes Mecklenburg-Vorpommern 2013 konnten hier folgende Biotoptypen
innerhalb des Geltungsbereiches des Plangebietes festgestellt werden:

¢ Naturfernes Abgrabungsgewasser (SYA)

e Standorttypischer Gehélzsaum an stehenden Gewdssern (VSX)
¢ Sand- bzw. Kiesgrube (XAK)

e Wirtschaftsweg, nicht oder teilversiegelt (OVU)

Abbildung 4 Offene Sandfidchen im aktiven Tagebau Pinnow Siid
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Insgesamt ist eine Abgrenzung und Aufteilung der verschiedenen, jedoch allesamt noch sehr jungen
Sukzessionsstadien in unterschiedliche Biotoptypen aufgrund ihrer sehr kleinraumigen Wechsel und
der in diesem jungen Stadium sehr hohen nattirlichen Dynamik weder sinnvoll noch auf Grundlage der
Kartieranleitung M-V moglich —das Plangebiet vermittelt ausgehend von der Biotopstruktur den
Eindruck eines in Betrieb befindlichen Sand-/Kiestagebaus (Biotoptyp XAK/1) und ist weitestgehend
vegetationsarm bis -frei. Vereinzelt treten ruderale Pionierpflanzen auf wie Gemeine Schafgarbe

(Achillea millefolium), Feld-BeifuB (Artemisia campestris) und Rainfarn (Tanacetum vulgare).

Die Vorhabensflache ist hauptsachlich durch den aktiven Tagebau charakterisiert (XAK/1), der von
einem Hauptwirtschaftsweg (OVU/2) durchzogen wird. Die westliche Grenze ist durch das naturferne
Abgrabungsgewasser (SYA/4) abgegrenzt, deren Seitenarm auch in den stidlichen Bereich hinein reicht.
An der westlichen Grenze auRerhalb der Baugrenze hat sich ein standorttypischer Gehdlzsaum mit

Erlen (Alnus glutinosa) ausgebildet.

Folgende Abbildung gibt die aktuelle Vegetation in 2021 kartografisch wieder.
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3.1.2.3 Gesetzlich geschiitzte Biotope

Im Plangebiet wurde im Jahr 1999 eine naturnahe Feldhecke (0505-131B5046, PCH05564) kartiert. Auf
Grund der aktiven Abbautatigkeit ist diese zum jetzigen Kartierzeitpunkt nicht mehr vorhanden
gewesen.

Legende

D Geltungsbereich
D Baugrenze

BIOTOPE (gesetzlich geschiitzt)
Feuchtbiotop

Gewdsserbiotop

Trockenbictop

Gehélzbiotop

Kiistenbiotop

Blockpackung

es

b ukowe

0505-131B5046
< Chatisseq

Kies

Abbildung 6 Gesetzlich geschlitzte Biotope im Plangebiet Pinnow Siid

Vorbelastungen Flora

Die Vorbelastungen des Untersuchungsgebietes ergeben sich hauptsachlich durch den Kies-

/Sandtagebaus und dem damit einhergehenden Maschineneinsatzes.

Bewertung

Der Geltungsbereich wird weitestgehend als aktiver Tagebau genutzt und ist stark durch die

Bodenbearbeitung und Stoffeintrage beeintrachtigt und nicht von hohem 6kologischem Wert.
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3.2 Schutzgut Wasser

Im Vorhabengebiet sind einige temporare Standgewasser, die durch die Tagebauaktivitdt entstanden
sind sowie auch das permanente Abgrabungsgewadsser, dessen Uferzone sich durch den Tagebau stetig
verandert. Durch den aktiven Tagebau im Vorhabengebiet unterliegen diese einer starken
Veranderung. Sie werden teilweise wieder verfiillt und an anderer Stelle entstehen neue temporare

Gewasser.
Westlich des Vorhabengebietes fliel3t die Bietnitz.

Der Grundwasserflurabstand schwankt innerhalb des Vorhabensgebietes zwischen zwei bis flnf
Metern im Ostlichen Teil des Geltungsbereiches und mehr als 5 bis 10 Metern im westlichen

Vorhabensgebiet.

Grundwasserflurabstand

GRUNDWASSERFLURAB-
STAND
M =—2m
<=5m
<=10m
=2-5m
=5-10m
=10 m

Abbildung 7 Grundwasserflurabstand

Die Méchtigkeit bindiger Deckschichten betrdgt im Plangebiet < 5 m, der Grundwasserleiter gilt somit
als unbedeckt und hat einen geringen Geschiitztheitsgrad. Die natirliche Geschitztheit des
Grundwassers ist ein MaR fir den durch die Grundwasserdeckschichten gegebenen Schutz des
Grundwassers vor einem Eintrag von Schadstoffen in vertikaler Richtung, also von der Erdoberflache
her. Die Schutzwirkung der Grundwasseriberdeckung wird von zahlreichen Faktoren beeinflusst, wie
z.B. den geologischen Eigenschaften, den Bodeneigenschaften, der Sickerwasserrate und
Sickergeschwindigkeit, dem pH-Wert des Sickerwassers, der Kationenaustauschkapazitat sowie dem
Flurabstand. Detailliertere Angaben zu den hydrologischen Verhaltnissen sind im Hydrologischen

Komplexgutachten (Hydro-Geologie-Nord PartGmbH, 07.07.2020) zu finden.
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Die Grundwasserressourcen sind im westlichen Plangebiet als genutztes Dargebot offentliche
Trinkwasserversorgung  eingestuft. Das Vorhabensgebiet befindet sich innerhalb des
Wasserschutzgebietes ,Pinnow” (MV_WSG_2335 13) in der Schutzzone IIl. Die mittlere
Grundwasserneubildung betragt 170.3 mm/a. Die erlaubte Entnahmerate liegt bei 12.000 m3/d.

Anfallendes Oberflachenwasser kann wie bisher flachig abflieRen und versickern, sodass es zu keiner
Reduzierung der Einspeisung in den Vorfluter kommen wird. Im Hinblick auf die angestrebte Nutzung
der Flache als Photovoltaikanlage wird keine Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung sowie

Gasversorgung bendtigt.

Durch die Solarelemente kommt es zu einem ungleichmaRigen Auftreffen der Niederschlage auf dem
Boden. Unter den Solarfeldern werden die Flachen trockener (Ansiedlung von trockenliebenden
Pflanzen), an der Traufkante feuchter, was zu einer Variabilitdtserhohung der Standortbedingungen

flihrt und somit potenziell zu einer gréBeren Artenvielfalt.

Eine zentrale Regenwasserableitung ist nicht erforderlich. Auf Grundlage des Landeswassergesetzes §
32 (4) wird durch diese B-Plan-Satzung in einer textlichen Festsetzung geregelt, dass das anfallende

Niederschlagswasser auf den Grundstiicken, auf denen es anfillt, erlaubnisfrei versickert wird.

Der Betrieb der PV-Anlage erfolgt schadstoffemissionsfrei. So ist eine Gefdhrdung des Grund- und

Oberflachenwassers durch das Vorhaben ausgeschlossen.

Vorbelastungen:

Mégliche Verunreinigungen des Grundwassers durch Eindringen von z.B. Olen oder Schmierstoffen
von Maschinen, die wahrend des Abbaus auf dem Geldnde sind, ist durch den heutigen Stand der
Technik fast ausgeschlossen. Ungeachtet dessen ist, entsprechend des Sorgfaltsgebots des § 5 WHG,
bei allen Vorhaben und MaRnahmen, mit denen Einwirkungen auf ein Gewasser verbunden sein
konnen, die nach den Umstidnden erforderliche Sorgfalt anzuwenden. Insbesondere ist zu
gewabhrleisten, dass keine wassergefdahrdenden Stoffe in den Untergrund eindringen kdnnen, die zu
einer Beeintrachtigung des Grundwassers fiihren kdnnen. Diese Malnahme gilt ebenfalls fir die

Stillgewasser, welche sich im Untersuchungsgebiet befinden.

Umgeben ist die Vorhabenflache durch landwirtschaftliche Flachen. Hier ist eine Vorbelastung durch
die intensive landwirtschaftliche Nutzung vorhanden, bei welcher es zu hohen Diingemitteleintragen

und zu einer erhéhten Nitratauswaschung kommt.

Bewertung:

Die Errichtung und der Betrieb des Solarfeldes im Plangebiet ergeben somit keine erhebliche
Beeintrachtigung des Schutzgutes Wasser. Zum Schutz des Grundwassers und der Gewasser ist der
Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen gemaR § 20 Abs. 1 LWaG M-V in Verbindung mit § 62 des

WHG der Unteren Wasserbehorde des Landkreises Nordwestmecklenburg anzuzeigen.
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3.3 Schutzgut Klima und Luft

Das Klima im nordlichen Westmecklenburg ist durch zwei Klimaibergange gepragt. In west-6stlicher
Richtung gibt es den Ubergang von ozeanisch gepragtem subatlantischen zum kontinentalen Klima.
Zudem spielt der nord-siidliche Ubergang vom Kiistenklima der Ostsee zum Binnenlandklima in der
Gegend von Pinnow eine Rolle. Das Vorhabensgebiet ist sowohl ozeanisch als auch vom Kistenklima
der Ostsee beeinflusst, welcher jedoch dort schon merklich abgenommen hat. Es gehort in

Mecklenburg-Vorpommern zu den niederschlagsnormalen Gebieten (Hellmuth, 1993).

Der Klimaeinfluss der Ostsee ist im Kiistenstreifen bis zu 30 km landeinwéarts nachweisbar und

beeinflusst somit das Vorhabensgebiet noch marginal.

Das Klima in Pinnow ist gemaRigt und warm. Pinnow hat wahrend des Jahres deutliche Mengen an
Niederschldagen zu verzeichnen. Das gilt auch fiir den trockensten Monat. Die Klassifikation des Klimas
lautet Cfb (Ozeanklima) entsprechend der Klima-Klassen nach Koppen-Geiger. Eine
Jahresdurchschnittstemperatur von 9,6 °C wird in Pinnow erreicht, wobei der Juli der warmste Monat
ist mit 18,6°C. Der kilteste Monat ist der Januar mit durchschnittlich 1,1°C. Uber das Jahr fillt 732 mm

Niederschlag. Davon am wenigsten im April (48 mm) und am meisten im Juli (81 mm).

In Pinnow ist der Monat mit den meisten taglichen Sonnenstunden der Juli mit durchschnittlich 10,17
Sonnenstunden. In Summe sind es 315,29 Sonnenstunden im gesamten Juli. Der Monat mit den
wenigsten taglichen Sonnenstunden in Pinnow ist der Januar mit durchschnittlich 2,32 Sonnenstunden
taglich. In Summe sind es im Januar 71,38 Sonnenstunden. In Pinnow werden lber das gesamte Jahr

etwa 2300,77 Sonnenstunden gezahlt. Im Durchschnitt sind es 75,47 Sonnenstunden pro Monat.

Das Meso- und Mikroklima des Plangebiets wird von der Auspragung der natiirlichen und baulich
gestalteten Umwelt bestimmt. Das Relief, die Vegetation, die Bebauung sowie die aquatische und
terrestrische Flachen beeinflussen das Lokalklima eines Gebiets. Die ausgedehnten Waldflachen in der
Umgebung bewirken eine Bildung von Kaltluft, was sich positiv auf das lokale Klima auswirken kann.

Da das Vorhaben hinsichtlich des Einflusses auf die Schutzgiiter Klima/Luft eher neutral bzw. positiv
(wenn man die zunehmende Unabhangigkeit von fossilen Brennstoffen miteinbezieht) zu bewerten ist,

wird auf eine tiefergehende Betrachtung oder Wertung des Schutzgutes verzichtet.

Der Betrieb der PV-Anlage erfolgt emissionsfrei und verursacht keine Larm-, Staub- oder Geruchs- oder

Schadstoffbeeintrachtigungen.

Vorbelastungen:

Vorbelastungen von Klima und Luft ergeben sich durch den Aussto von Schadstoffen des Verkehrs,
die jedoch eher gering zu bewerten sind. Der aktive Abbau kann zu Staubimmissionen fiihren. Weitere

Vorbelastungen sind nicht bekannt.

Bewertung:

Das vorherrschende Mikro- und Mesoklima ist nahezu tberall auf der Welt anthropogen bestimmt und

wirkt sich auf das Makroklima aus. In der Region sind neben landwirtschaftlichen Flachen auch gréRere

@ 39



Unterlage 1.02 Umweltbericht zum B-Plan ,Photovoltaikanlage Kieswerk Pinnow Std“

Waldflachen vorhanden, die eine ausgleichende Funktion Gbernehmen und eine Filterung der Luft
durchfiihren. Die Belastung des Meso — und Mikroklimas durch den Tagebau ist als mittel bis hoch zu
bewerten. Die Errichtung und der Betrieb des Solarfeldes im Plangebiet ergeben somit keine
erhebliche Beeintrachtigung des Schutzgutes Klima und Luft.

3.4 Schutzgut Boden

Der geologische Untergrund des Plangebietes besteht hauptsachlich aus glazifluviatilem bis fluviatilem
Sand des Urstromtales, welcher sind wahrend des Weichselglazials abgelagert hat. Nordlich grenzen
Sand und Kiessande sowie Geschiebemergel der Endmorane der Frankfurter Randlage (W1F) an
(22.000 - 20.000 v. Chr.), die 6stlich von Schwerin oft aus breiten, morphologisch wenig differenzierten
Waillen von Geschiebemergel und verschiedenkdrnigen Sanden besteht. Westlich und 6stlich stehen

Sand und Kiessand der Sanderflachen an.

Geologie: Ubersichtskarte Oberflache (1:500.000)
L r F L
/ } '_/
-

pot 0

Niedermoortorf
Sand des Urstromta-
les
Sand u. Kiessand der
Sander
Geschiebelehm u.
-mergel der Grund-
morane

B Endmoranen
Sand in 0. unter
Grundmorane

Abbildung 8 Ausschicht der Ubersichtskarte Geologie

Auf den Sanderflachen bildeten sich dann Sand-Braunerden, die das Vorhabensgebiet dominieren. Sie
sind ohne Stau- oder Grundwassereinfluss und bilden ein ebenes bis kuppiges Relief. Im Plangebiet
findet aktuell kein Abbau von Kiessand statt. Die fiir die SO PV vorgesehen Flachen sind ehemalige
Spulfelder, die im Rahmen des Kiesabbaus geschaffen wurden. Somit ist hier ohnehin kein natdrlich

entstandenes Bodengefiige vorhanden.

Im oder in der ndheren Umgebung der Vorhabensflache befinden sich keine geschiitzten Geotope.
Altlasten und Munitionsfunde sind nicht zu erwarten. Auch das Vorhandensein von Bodendenkmalern

ist auf Grund dessen nicht zu erwarten und nicht bekannt.
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| Boden: Ubersichtkarte 1:500.000

Bodengesellschaften
l:l Sand-Gley/ Braunerde-Gley/ Podsol-Gley
E Sand-Braunerde; Sandersande

D Sand-Braunerde/Braunerde-Podsol

[] Sand-/Kies-/ Lehm-Braunerde/ Parabraunerde
[II[] Tieflehm-/ Lehm-/ Parabraunerde/ Fahlerde
[ Niedermoor-/Erdniedermoor/ Mulmniedermoor

:l Gewasser

Abbildung 9 Ausschicht der Karte mit den Bodengesellschaften

Sollten im Zuge von Baugrunduntersuchungen Bohrungen niedergebracht werden, sind die
ausfihrenden Firmen gegeniiber dem Landesamt fir Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V,

Geologischer Dienst, meldepflichtig.

Vorbelastungen:

Der Sand- und Kiesboden im Vorhabengebiet ist stark durch die Abbautétigkeit gepragt, sodass infolge
der Teil- und Vollversiegelung bzw. Uberdeckung keinesfalls seltene und/oder besonders
schitzenswerte Bodengesellschaften betroffen sein werden. Da die Solarmodule auf gerammten

Pfahlen griinden, liegt der Flachenanteil der Versiegelung lediglich bei ca. 1 %.

Bewertung:

Auf Grund der starken Vorbelastung durch den Tagebau ist die allgemeine Schutzwirdigkeit des
Bodens als gering eingestuft. Die Auswirkungen auf das Schutzgut Boden ist durch die Nutzung als
Kiessandabbauflache im Plangebiet als hoch zu bewerten. Die Errichtung und der Betrieb des
Solarfeldes im Plangebiet ergeben somit keine erhebliche Beeintrachtigung des Schutzgutes Boden.
Durch die sich entwickelnde Pflanzenbedeckung, die durch das technisch bedingte Pflegemanagement

zwar kurz gehalten wird, entsteht jedoch ein erhéhter Schutz vor Wind- und Wassererosion.
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3.5 Schutzgut Landschaft

Der Untersuchungsraum rund um das Plangebiet ist landlich und durch intensive landwirtschaftliche
Nutzung aber auch durch groBere Waldgebiete gepragt. Das Plangebiet gehort laut LEP M-V zum
Vorbehaltsgebiet Tourismus. Das Gebiet befindet sich jedoch abseits der touristischen Infrastruktur
und ist durch den Tagebau gepragt. Durch den Kiesabbau ist das Plangebiet erheblich vorbelastet. Im

Vorhabensgebiet befinden sich keine touristisch genutzten oder interessanten Flachen.

Das Plangebiet liegt in der Landschaftszone 5, Vorland der Mecklenburgischen Seenplatte” und in der
Grollandschaft 51 , Stdwestliche Niederung”. Die Landschaftseinheit ist hier Lewitz (511). Darlber
hinaus gehort es zum Landschaftsbildraum V 3 —5 ,Feld- und Waldlandschaft um Raben Steinfeld und
Gadebehn”.

Das Landschaftsbildraum ,Feld- und Waldlandschaft um Raben Steinfeld und Gadebehn” ist
charakterisiert durch groRflachige Waldgebiete, die das gering ausgepragte Relief (iberformen. Sie
wechseln sich mit grofRen, intensiv genutzten Ackerflachen ab. Die Walder sind zum einen Laubwalder
von Buche dominiert, andererseits aber auch eintonige Kiefernbestiande. AuRerhalb des Waldes
gliedern nur eine geringe Anzahl an Hecken und Alleen das Landschaftshild. Der groRflachige
Kiesabbau bei Pinnow beeintrachtigt das Landschaftsbild. Somit entsteht ein grofRrdumiges

Landschaftsbild von geringer Naturnihe.

Die Bewertungsrichtlinie fur PV-Anlagen von Gatz, 2011 (in Baier et al. 1999) weist darauf hin, dass das
Landschaftsbild nur bei Anlagen, die die umliegenden Flachen um mehr als 10 m Gberragen, eine
gesonderte Kompensation des Landschaftsbildes zu ermitteln ist. Ansonsten wird die potenzielle
Beeintrachtigung des Wertes Landschaftsbild im ,Huckepack-Verfahren” mit den betroffenen
Biotoptypen ausgeglichen. Hierzukommt, dass die PVA in der Kiesabbauflache errichtet werden soll
und somit tiefer in der Landschaft liegt. Zudem ist sie dstlich und westlich durch den Wald abgeschirmt.

Die PVA ist also nicht aus groRerer Entfernung sichtbar.
Die Planflache liegt nicht im Landschaftsschutzgebiet.

Vorbelastungen des Landschaftsbildes

Belastungen des Landschaftsbildes ergeben sich aktuell lokal ebenso durch den Betrieb des Kies- und
Sandtagebaus, der die Flache dominiert. Aus diesem Grunde wird das Planungsgebiet selbst niedriger

bei der Bewertung des Landschaftsbildes eingestuft, als der umliegende Landschaftsbildraum.

Bewertung:

Das Landschaftsbild um den Kiestagebau entspricht einer typischen forst- und landwirtschaftlich
gepragten Landschaft. Durch die niedrige Ho6he der Anlage ergibt sich keine erhebliche
Beeintrachtigung des Landschaftsbildes. Zum 6stlichen und westlichen Seite ist die Anlage durch den
Wald verschattet. Der Landschaftsbildraum ist als mittel bis hoch eingestuft, diese wird jedoch durch
den Kiestagebau abgemindert. Die Errichtung und der Betrieb des Solarfeldes im Plangebiet ergeben

somit keine erhebliche Beeintrachtigung des Landschaftsbildes.
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3.6 Schutzgut Schutzgebiete

Das europaische Schutzgebietssystem NATURA 2000 wird von den "Special Areas of Conservation"
(SAC) der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) zusammen mit den "Special Protected Areas”
(SPA) der Vogelschutz-Richtlinie gebildet. Das Vorhabensgebiet liegt nicht innerhalb eines NATURA

2000 Gebietes und auch keines anderen internationales oder nationalen Schutzgebietes.

Internationale Schutzgebiete:

FFH-Gebiet ,,Halbinsel Reppin, Schwerin-Mueh” (DE 2334-307)

Dieses FFH-Gebiet eine GréRe von 12 ha und befindet sich 3,2 km nordwestlich vom Vorhabensgebiet.
Das Gebiet stellt sich als kleinen Buchenwaldrest mit eingestreuten Alteichen dar und bildet den
Lebensraum fiir den Eremiten. Die vorherrschenden Offenland-Lebensraumtypen nach Anhang | der
FFH-Richtlinie sind Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewdsser mit benthischer Vegetation aus
Armleuchteralgen (3140) und Natlirliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions

oder Hydrocharitions (3150). Vorkommendde Arten nach Anhang Il der FFH-Richtlinie ist der Eremit.

FFH-Gebiet ,, Pinnower See” (DE 2335-301)

Dieses FFH-Gebiet umfasst mit 376 ha den mesotrophen Pinnower See und die auf den steilscharigen
Ufern im Westen und Siden angrenzenden Buchenwalder. Der im Sander gelegenen See und die
angrenzenden Walder bieten dem Fischotter (Lutra lutra) und Biber (Castor fiber) einen Lebensraum.
Die ErhaltungsmalBnahmen zielen auf den Erhalt eines ndhrstoffarmeren Sees und angrenzender Wald-
und Moorlebensraumtypen sowie der Habitat von Fischotter und Biber ab. Vorkommende
Lebensraumtypen sind Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewdisser mit benthischer Vegetation aus
Armleuchteralgen (3140), Ubergangs- und Schwingrasenmoore (7140), Waldmeister-Buchenwdlder
(9130) und Erlen- und Eschenauenwdilder, Weichholz-Auenwdlder (91EO0).

FFH-Gebiet “Warnowtal mit kleinen Zufliissen” (DE 2138-302)

In Gber 3,5 km in nordostlicher Richtung liegt das GGB , Warnowtal mit kleinen Zuflissen”. Das
vermoorte Urstromtal der Warnow samt kleiner Zufliisse ist charakterisiert als reich strukturierte
Talmoorkomplex, der Gewasser, Rohrichte, Walder, Grinlander, Pfeifengraswiesen sowie kalkreiche
Niedermoore umfasst und eine Vielzahl von wertvollen Arten aufweist. Zu den geschiitzten Arten nach
FFH-Richtlinie gehoren Sdugetiere wie der Biber (Castor fiber), Fischotter (Lutra lutra) und die
Teichfledermaus (Myotis dasycneme), Amphibien wie Rotbauchunke (Bombina bombina) und
Kammmolch (Triturus cristatus) sowie mehrere Fische und Insektenarten wie GroRe Moosjungfer

(Leucorrhinia pectoralis) und Eremit (Osmoderma eremita).
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FFH-Gebiet ,,Gérslower Ufer” (DE 2334-302)

Das Gorslower Ufer umfasst 48 ha. Die kalkreichen Steilhdange am Silidostufer des Schweriner Sees
liegen 2,8 km nordwestlich der Vorhabensflache. Die trockenen Uferhdange sind Windprallhdnge, die
fast vollstandig mit naturnahen Hang- und Schluchtwaldern bestockt sind. Die ErhaltungsmaRnahmen
zielen auf den Erhalt eines Waldmeister-Buchenwaldes in exponierter Hanglage sowie der Habitate

des Fischotters ab.

EU-Vogelschutzgebiet ,Schweriner Seen” (DE 2235-402)

Dieses 19.358 ha groRRe Gebiet liegt ca. 1,4 km siidwestlich der Vorhabensflache. Es ist charakterisiert
durch groRRe Binnenseen mit sturkturrreichen Inseln, Ufern und stillen Buchten. Die Seen sind von
ausgedehnten Ackerflichen umgeben, die relativ unzerschnittene und stérungsarme Rdume
darstellen. Die Seen sind von internationaler Bedeutung fiir briitende und rastende Wasservogel.
Neben den Seen wurden die angrenzenden Landflachen als Nahrungsflachen fiir herbivore
Wasservogel einbezogen. Es handelt sich hier um eine ackerbaulich geprdgte Region mit grofRen
Wirtschaftseinheiten. Die Seen werden als Naherholungsgebiet von den Bewohnern der Stadt

Schwerin genutzt.

Nationale Schutzgebiete:

Naturschutzgebiet ,,Kaninchenwerder und GrofSer Stein im Grofsen Schweriner See”

Das Naturschutzgebiet Kaninchenwerder befindet sich auf einer Insel im Schweriner See und zahlt zu
den éltesten Naturschutzgebieten in Mecklenburg-Vorpommern. Anfang des 19. Jahrhunderts war
durch einen Ziegeleibetrieb nahezu der gesamte Baumbestand auf der Insel gefdllt worden. Sein
parkartiges Aussehen erhielt Kaninchenwerder dann Ende des vergangenen Jahrhunderts durch
Gartendirektor Klett. Rosskastanie, Sumpfzypresse, Kornelkirsche und Straucher wurden damals
angepflanzt, alte Buchen und Eichen freigestellt. Heute ist das Gebiet wegen seiner Natlrlichkeit
besonders schiitzenswert. Zu den Wald- und Pflanzengesellschaften gehéren auch viele gefahrdete
Arten.

Obwohl das Naturschutzgebiet nur 52,9 Hektar umfasst, ist Kaninchenwerder durch die groRe
Vegetationsvielfalt auch Heimat oder Haltepunkt fiir viele Tiere. Uber 100 Vogelarten konnten allein
schon im Winterhalbjahr oder wahrend der Zugzeiten auf und im Uferbereich der Insel nachgewiesen

werden.

Naturschutzgebiet , Ziegelwerder”

Die Insel hat eine GroRe von 0,30 km2. Wie ihre nordwestlich gelegene Nachbarinsel Kaninchenwerder
ist Ziegelwerder in der Frankfurter Staffel der Weichseleiszeit vor etwa 20.000 Jahren entstanden und
Bestandteil eines zu grolRen Teilen unter Wasser liegenden Hohenrlickens. Der Inselkern besteht aus

Geschiebemergel. In der Vergangenheit wurde auf der Insel Ton fiir einen Ziegeleibetrieb abgebaut
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und Kalk gewonnen. Daher stammt auch der Name Ziegelwerder. Durch den Betrieb war die Insel im
19. Jahrhundert nahezu baumfrei. Im Norden befinden sich Uferwalder und eine Streuobstwiese. Im
sidlichen Teil, der nicht betreten werden darf, hat sich inzwischen Vorwald gebildet. Durch
Wasserstandsabsenkungen, die mit dem Bau des Storkanals in Zusammenhang gebracht werden,
konnten sich im ufernahen Bereich der Insel Strandwalle und durch Verlandung Erlenbruchwalder
bilden.

Naturschutzgebiet ,,Gérslower Ufer”

Das Gorslower Ufer am Schweriner See ist sehr steil, und schon seit mehreren Jahrhunderten mit Wald
bewachsen. Die trockenen Uferhange sind Windprallhdnge, die fast vollstandig mit naturnahen Hang-
und Schluchtwaéldern bewachsen sind. Sie haben einen reichen Bestand an sehr alten Buchen und an
Traubeneichen. Diese aufgelockerte Struktur ermoglicht eine vielfiltige Strauchschicht mit Gemeinem
Lungenkraut, Leberbliimchen, Waldlabkraut, Christophskraut, und Maigléckchen. Bemerkenswert ist
das Vorkommen von Breitblattrigem Sitter und Stattlichem Knabenkraut. Im Wald briten unter
anderem Eisvogel, Neunt6ter, Trauerschndpper, Baumpieper und Waldkauz. Auflerdem lebt der
Fischotter am Gorslower Ufer und bekommt regelmaRig Junge. Zwischen dem Gorslower Ufer und der
Naturschutz-Insel Ziegelwerder liegt ein iberregional bedeutendes Rastgebiet fir Haubentaucher. Im

Winter rasten am Siidufer der Insel regelmaRig groRere Trupps von Kormoranen.

Naturschutzgebiet , Trockenhédnge am Petersberg”

Das NSG , Trockenhdnge am Petersberg” liegt iber 3 km nordostlich der Vorhabensflache. Das Gebiet
zeichnet sich insbesondere durch sonnenexponierte Hange und Mulden mit Sandmagerrasen,
Silbergrasfluren und Gebilischen aus Besen-Ginster aus. In den Randlagen gehen diese
Vegetationsformen in mehr oder weniger lichte Kiefern-Eichenwalder (iber. Das Offenland in
exponierter Lage auf nadhrstoffarmen Boéden stellt mit seinem Trockenrasen und Ginsterheidebestand
vor allem Lebensraum fir seltene Hautfliigler, Schmetterlinge, Laufkafer, Spinnen und Vogel dar.
Charakteristische Brutvogel sind Heidelerche und Neuntoter. Die Entwicklungsziele besagen, dass der
Trockenstandort mit Magerrasen, Silbergrasfluren und Resten von Ginsterheide sowie einen lichten
Kiefern-Eichenwald bewahrt werden soll und durch entsprechende PflegemaRnahmen in seiner
qualitativen Auspragung unter besonderer Berlicksichtigung der Habitat-Anforderungen von

Wildbienen und Zauneidechse verbessert werden soll.
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LSG , Schweriner Innensee und Ziegelaunensee”

Das Landschaftsschutzgebiet hat eine GréRe von 4.430 ha und erstreckt sich tiber den Schweriner
Innensee, de ZiegelauBensee, den Medeweger See, den Schelfwerder, das Wickendorfer Moor, die
Lewitz als auch liber Teile der nordlich des Zentrums der Stadt Schwerin liegenden landwirtschaftlichen
Flachen. Schutzzweck ist u.a. die Erhaltung und Wiederherstellung der Leistungsfahigkeit des
Naturhaushaltes. Pragende Landschaftsbestandteile sind insbesondere die naturnahen
Verlandungszonen, Roéhrichte, Waldflachen und Feldgehdlze sowie die Niederungsbereiche. Die
vielfaltigen Strukturen bilden die Grundlage fiir die Erhaltung der Lebensraume einer groRen Anzahl
vom Aussterben bedrohter Pflanzen- und Tierarten. Charakteristisch und besonders schitzenswert auf
Grund der Vielfalt, Eigenart und Schonheit des Landschaftsbildes, sind die naturnahen Ufer- und
Verlandungsbereiche der Seen, sowie der Niederungsbereich der Lewitz. Die landschaftsbezogenen
Erholung soll auf Grund der besonderen Bedeutung fiir die Erholung, unter groRtmoglicher
Ricksichtnahme auf Natur und Landschaft gewahrleistet werden. Zudem sollen gute
Lebensraumbedingungen typischer Vogelarten, wie Graugans, Schellente, Teil-, Schilf- und
Drosselrohrsanger, Haubentaucher, Kranich, Rohrdommel, Schnatterente, Loffelente und Eisvogel

erhalten und entwickelt werden.

LSG ,, Schweriner Seenlandschaft — Landkreis Parchim*

Das Landschaftsschutzgebiet hat eine Grofle von 8.260 ha, liegt im Norden des Landkreises
Ludwigslust-Parchim und schlieRt die gesamte Landschaft um den Schweriner Innen- und AulRensee,
den Neumihler See sowie mehrere malerische kleinere Seen in den Gemeinden Cambs, Dobin am See,
Kuhlen-Wendorf, Langen Jarchow, Leezen, Pinnow, Raben Steinfeld, Wittenforden, Zahrensdorf und
der Stadt Briel ein. Der Naturpark Sternberger Seenland hat in den Gemeinden Langen Jarchow,
Kuhlen-Wendorf, Pinnow und Raben Steinfeld ebenfalls einen Anteil am Landschaftsschutzgebiet.
Neben den allgemeinen Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes zur Ausweisung von
Landschaftsschutzgebieten wurde dieses Landschaftsschutzgebiet insbesondere zum Erhalt der
Lebensrdaume des Fischotters, zum Erhalt einer moglichst hohen Wasserqualitdit der
Oberflachengewasser, zum Erhalt und zur Entwicklung Okologischer Pufferzonen um die im
Landschaftsschutzgebiet liegenden Naturschutzgebiete, zur Freihaltung des Gebietes von Bebauung
und zum Schutz vor weiterer Zersiedlung und Zerschneidung sowie zur Sicherung und Entwicklung

einer hohen Erlebnisqualitadt in der Landschaft festgesetzt.

Der Verlauf der Bundesautobahn A 14 pragt allerdings auch das Landschaftsbild dieses Schutzgebietes,
mit unerwiinschten Folgen. Die Trasse ist durchweg prasent und fihrt entweder direkt durch das

Landschaftsschutzgebiet oder parallel entlang der Grenze dazu.
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LSG , Lewitz (Parchim)“

Die GroRe des Schutzgebietes betrdgt 17.700 ha. Das Landschaftsschutzgebiet umfasst die einzigartige
Niederungslandschaft innerhalb eines weitldufigen Sandergebietes zwischen den Ortslagen Plate,
Banzkow, Sukow, Bahlenhiischen, Tramm, Rusch, Matzlow-Garwitz, Spornitz, Steinbeck, Alt Brenz, Neu
Brenz, Neuhof, Neustadt-Glewe, Wdbbelin, Fahrbinde, Goldenstadt und Mirow. Das LSG wird zur
Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung der Leistungs- sowie Funktionsfahigkeit des
Naturhaushaltes, der Erhaltung der Regenerationsfahigkeit und nachhaltigen Nutzungsfahigkeit der
Naturgiter, einschlielRlich des Schutzes von Lebensstatten und Lebensrdaumen einheimischer wild
lebender Tier- und Pflanzenarten festgesetzt. Zudem erfolgte die Festsetzung des LSG auf Grund der
Vielfalt, Eigenart und Schonheit sowie der besonderen kulturhistorischen Bedeutung der Landschaft

sowie auf Grund der besonderen Bedeutung fiir die Erholung. Die Schutzzwecke sind insbesondere:

e die Erhaltung, Wiederherstellung und Entwicklung der offenen, feuchten
Niederungslandschaft und der Niedermoore,

e die Erhaltung des typischen Landschaftsbildes mit den naturnahen Waldern, Alleen,
Baumreihen auch ohne Wegebezug, Hecken, offenen Griinlandflachen in den Niederungen,
Feucht- und Nasswiesen und Gewassern,

e die Erhaltung, Wiederherstellung und Entwicklung von Lebensrdumen und Biotopen,

e die Erhaltung und Entwicklung der Wiesenlewitz als Rast- und Uberwinterungsgebiet vieler
Vogelarten

e der Erhalt und die Entwicklung o©kologischer Pufferzonen um die im LSG liegenden
Naturschutzgebiete,

e die Freihaltung des Gebietes von Bebauung und der Schutz vor weiterer Zersiedlung und
Zerschneidung,

e die Erhaltung der unzerschnittenen stérungsarmen Landschaftsraume sowie

e die Erhaltung und Verbesserung der Ruhe des Gebietes und dessen Eignung flir die ungestorte

landschaftsgebundene Erholung.

Naturpark ,,Sternberger Seenlandschaft”

2,5 km in stidlicher Richtung liegt der Naturpark ,Sternberger Seenlandschaft” mit einer FlachengroRRe
von 53.990 ha. Der Naturpark umfasst insbesondere die Seengebiete Warin-Neukloster, die
Sternberger Seenlandschaften und das mittlere Warnowtal. Zweck des Naturparks "Sternberger
Seenland" ist die einheitliche und nachhaltige Entwicklung eines Gebietes, das wegen seiner
landschaftlichen Eigenart und Schénheit sowie seiner vielfiltigen Ausstattung mit Okosystemen, Tier-
und Pflanzenarten und seiner groRraumig unzerschnittenen Lebensrdume eine besondere Eignung fur
die landschaftsgebundene Erholung und den Fremdenverkehr besitzt (Landesverordnung zur

Festsetzung des Naturparks "Sternberger Seenland” vom 20. Dezember 2004).

Weitere Internationale und nationale Schutzgebietes sind in ndherer Umgebung nicht vorhanden.
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Vorbelastung:

Die Vorbelastungen auf die Schutzgebiete gehen von der landwirtschaftlichen Nutzung im Umbkreis der
Schutzgebiete sowie von der BAB 14 aus. So kommt es zu Ldrm- und Schadstoffemissionen und

Stoffeintragen durch Pflanzenschutz- und —hilfsmittel sowie Autoabgasen.

Bewertung:

Die nationalen und internationalen Schutzgebiete haben eine hohe Bedeutung fiir den Naturhaushalt.
Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgebiete sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht

gegeben.

3.7 Schutzgut Mensch und Gesundheit

Das Plangebiet gehort zum Nahbereich Schwerin, was auch das nachstgelegene Oberzentrum ist und
ca. 9 km nordwestlich liegt. Das Plangebiet gehért noch zum Stadt-Umland-Raum. Arzte, KITA und
Einkaufsmoglichkeiten sind in Pinnow angesiedelt. Die nachstgelegene Schule liegt in Schwerin. Eine

Kirche gibt es in Pinnow.

Das Vorhabensgebiet gehort zur Gemeinde Pinnow. Pinnow liegt am Rande des Pinnower Sees unweit
der Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns. Die Gemeinde Pinnow hat mit ihrem Ortsteil
Godern 2028 (31. Dezember 2020) Einwohner. Die Gemeinde wird vom Amt Crivitz mit Sitz in Crivitz
verwaltet. Die GréRe der Gemeinde belduft sich auf 18,75 km? und setzt sich neben Pinnow aus den
Ortsteilen Godern, Neu Godern und Petersberg zusammen.

Angrenzend an den Kiestagebau grenzen einzelne Gehofte sowie Pinnow Ausbau.

Vorbelastung:

Vorbelastungen des Schutzgutes Mensch ergeben sich am geplanten Standort durch den taglichen
Betrieb einer Kies- und Sandgrube mit den dafiir nétigen Maschinen. Die Vorbelastungen bestehen
somit hauptsachlich aus Gerduschimmissionen sowie Schadstoffimmissionen der Maschinen und
LKWs. Eine weitere Vorbelastung des Schutzgutes Mensch geht von der nérdlich gelegenen Autobahn

aus.

Bewertung:

Durch die Lage der Photovoltaikanlage im Bereich des Tagebaus verandert sich das Erscheinungsbild
des Kiestagebaus. Aus der Umgebung wird die PVA kaum zu sehen sein. Westlich ist die geplante PVA
durch Wald abgeschirmt. Die einzelnen Gehofte sind weitestgehend durch Hecken und einzelne
Geholze getrennt. Die FF-PVA fligt sich insgesamt aber harmonisch in das umgebende Landschaftsbild

ein. Zudem zahlen PVA mittlerweile zu akzeptierten Anlagen der Energiegewinnung.
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3.8 Schutzgut Kulturgiiter und sonstige Sachgiiter

Als Baudenkmal steht eine Backsteinkirche in Pinnow und Crivitz. Die gotische, einschiffige
Backsteinkirche in Pinnow stammt auf dem 14. Jahrhundert. Der Turm wurde nur als Unterbau aus
Feldstein mit Walmdach errichtet. Der Nordanbau ist Fachwerk. Im Inneren hat die Kirche eine flache
Holzdecke, einen gotischen Schnitzaltar von um 1500. Im Jahr 1913 wurde eine Sanierung mit
neugotischen Elementen vorgenommen. 1.5 km sidlich des Kiestagebaus Pinnow in Zietlitz ist eine

Bidnerei.

In den umliegenden Doérfern sind weitere Denkmale vorhanden:

Dorf Denkmal Dorf Denkmal

Pinnow Grab Sukow Bauernhaus
Blidnerei (2) Schule
Bauernhaus (2) Bahnhof
Pfarrhof, -haus Toilettenhaus
Remise Kirche
Gefallenendenkmal Friedhofsportal
Scheune Kriegerdenkmal
Friedhof Empfangsgebaude
Friedhofskapelle Peckatel Bauernhaus E3
Stall Anger
Schule Gefallenendenkmal
Wohnhaus Scheune

Zietlitz Bldnerei Hauslerei

Kirche

Im Plangebiet und seiner Umgebung gibt es keine Bodendenkmale nach Denkmalschutzgesetz M-V.

Vorbelastungen:

Vorbelastungen sind nur bedingt zu erkennen. Nach Jahrzehnten des Bevdlkerungsriickgangs in
landlichen Regionen mit einhergehendem Verfall von (historischen) Gebduden und Kulturgltern ist in
den letzten Jahren einer Umkehr des Trends zu erkennen. Vielerorts werden Gutshaduser nach Jahren
des Leerstands und Verfalls restauriert. Kriegsdenkmale werden gepflegt, frei geschnitten und zu
Gedenkanlassen wieder vermehrt geschmiickt. Auch historische Backsteinkirchen werden (oft

unterstitzt durch lokale Initiativen) restauriert.

Bewertung:

Die Denkmale des Ortes sind Bestandteile historisch gewachsener Kulturlandschaften und damit auch
nach § 1(4) BNatSchG geschiitzt.
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4 Entwicklungsprognose des Umweltzustands

4.1 Prognose uber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchfiihrung

der Planung

Nachfolgend wird eine Prognose erstellt, wie sich der Umweltzustand bei Umsetzung des

bauleitplanerischen Vorhabens entwickeln wird.

Die Priifung dieser Prognose orientiert sich am gegenwartigen Wissensstand. Die Priifung entspricht
einer Okologischen Risikoanalyse (Abbildung 11). Die Empfindlichkeit der Einwirkungen auf das
jeweilige Schutzgut wird stufenweise abgeschatzt und ebenfalls stufenweise die Einwirkungsintensitat
auf das jeweilige Schutzgut benannt. Daraus ergibt sich das Okologische Risiko fiir das jeweilige

Schutzgut bei Umsetzung der Planung.

Beeintrachtigung durch das Vorhaben/Einwirkungsfaktoren

u

Einwirkungsintensitdtsstufen

Sehr ge- | Gering Mittel Hoch
ring

Sehr ge-
ring
Gering

Mittel

Hoch

Sehr
hoch

Funktionen und Merkmale
des Schutzgutes
Empfindlichkeitsstufen

Okologisches Risiko fiir Schutzgut XY

Abbildung 11 Matrix zur Ermittlung des potentiellen ékologischen Risikos

Die Vorbelastungen fir die einzelnen Schutzgiiter werden bei der Risikoanalyse beriicksichtigt. Die
Empfindlichkeit kann bei einer hohen Vorbelastung des Schutzgutes kaum noch gegeben sein oder
gerade durch die Belastung sehr hoch werden. Diese Einschatzung hangt von den einzelnen Faktoren

ab, die zur Vorbelastungen fiihrten.

Bei der Prognose der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen insbesondere auf die in

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB aufgefiihrten Schutzgiiter wurden die folgenden Prifkriterien bertcksichtigt.
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Tabelle 3 Priifliste zur Prognose liber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchfiihrung der

Planung

Zu berucksichtigende
Umweltbelange gem. § 1

Abs. 6 Nr. 7 und § 1a Priifkriterien

BauGB
Mensch und Gesundheit, Larm, Licht, Gerliche, elektromagnetische Felder, Luftschadstoffe, Bioklima, Flachen-
Bevélkerung insgesamt /Realnutzung, Griinversorgung, Darstellungen von Planen des Immissionsschutzrechts

Schutzgebiete und -objekte, Biotoptypen, seltene/gefdhrdete Tier- und Pflanzenarten/-
gesellschaften, Darstellungen von Landschaftsplanen und Grinordnungspldanen, Gebiete
von gemeinschaftlicher Bedeutung FFH-Directive und Europdische Vogelschutzgebiete
im Sinne des BNatSchG

Tiere, Pflanzen, Biotope

Bodentypen, Bodenfunktionen, schitzenswerte Boden, gefahrdete Béden, Versiegelung,
Boden Verringerung der Flacheninanspruchnahme durch Innenentwicklung, Altlasten und
Altablagerungen

Oberflichengewdsser, Grundwasser, Wasserschutzgebiete, Uberschwemmungsgebiete,
Wasser Wassergewinnung, Entwasserung/Abwadsser, Darstellungen von Planen des
Wasserrechts, WRRL

Immissionen, Emissionssituation, Luftaustausch, Bestmaogliche Luftqualitat, Geriiche,

Luft .. .
Darstellungen von Planen des Immissionsschutzrechts

Klimatope (Belastungs- und Ausgleichsraume), besondere Klimafunktionen wie
Klima Frischluftschneisen, Belliftungsbahnen usw., Emissionssituation klimaschadlicher Stoffe
(Allg. Klimaschutz)

Schutzgebiete und -objekte, schiitzenswerte Landschaftsraume, Biotoptypen,
Landschaft Freiraumnutzungen, pragende und gliedernde Landschaftselemente, Sichtverbindungen,
Darstellungen von Landschaftspldnen einschl. GOP/LBP/STOB

besondere Lebensraumverbiinde/"Biotopverbund", landschafts-/regionaltypische Natur-
Biologische Vielfalt und Kultur — Biotope, Pflanzengesellschaften (Phytozénose), Zoozoénosen, lokal
typische/seltene Arten, RL-Arten, nicht heimische/(Adventiv-) Organismen

Kultur- und sonstige Denkmale, sonstige schiitzenswerte Objekte, Flachen-/Realnutzung, Erschiitterungen,
Sachgiiter Vernichtung wirtschaftlicher Werte durch Uberplanung, Stadt- und Ortsbild, Sichtachsen

In der folgenden Tabelle werden die Projektmerkmale bzw. Wirkfaktoren von Freiflachen-
Photovoltaikanalagen beschrieben, die Auswirkungen auf die Umwelt ausldésen kénnen. Nicht alle
genannten umweltrelevanten Projektwirkungen missen tatsdchlich auftreten. Auch hinsichtlich
Intensitat, rdumlicher Reichweite und zeitlicher Dauer kénnen die von einem Projekt ausgehenden
Wirkungen in Abhangigkeit von den Merkmalen der geplanten FF-PVA voneinander abweichen. Hier
missen standortspezifische Merkmale und Vorbelastungen beriicksichtigt werden, wobei gilt: je hher
die Vorbelastung, desto niedriger die Empfindlichkeit gegeniiber dieser (Stor-) Wirkungen (also desto

hoher die Erheblichkeitsschwelle).
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Unterlage 1.02 Umweltbericht zum B-Plan ,Photovoltaikanlage Kieswerk Pinnow Std“

Tabelle 4 Mégliche Wirkfaktoren einer PV-Anlage
S Bau-, (riickbau-) Anlage- Betriebsbedingt/
bedingt bedingt wartungsbedingt
Flachenumwandlung, -inanspruchnahme X X
Bodenversiegelung X
Bodenverdichtung X
Bodenumlagerung X
Schadstoffemissionen X X
Lichtemissionen X
Erschiitterungen X
Scheuch-/Lockwirkung X
Zerschneidung/ Barriere-Effekt X
Verschattung, Austrocknung X
Aufheizen der Module X
Elektromagnetische Spannungen X
Visuelle Wirkung der Anlage X
Gerdusche X X

AnschlieBenden werden die potenziellen Wirkungen auf die standortspezifischen Merkmale des
geplanten Vorhabens bezogen und die Erheblichkeit bewertet. Am Ende des Kapitels befindet sich eine

tabellarische Zusammenfassung dieser Bewertung der Wirkfaktoren.

4.1.1 Auswirkungen auf das Schutzgut Fauna und Flora

Baubedingt kommt es bei der Errichtung der FF-PVA partiell zu Bodenverdichtung durch die
Baumaschinen und Bodenumlagerung beim Verlegen der Kabel. So kommt es kleinflachig zum
Funktionsverlust der unmittelbar Gberbauten Grundstiicksteile. Der Geltungsbereich der geplanten FF-
PVA ist derzeit durch den aktiven Tagebau gepragt, weshalb keine natirlichen Béden auf der
Vorhabensflache anzutreffen sind. Eine natiirliche Vegetation ist hier nicht ausgebildet, da die Flache
dem standigen Abbau und Bodenumlagerungen unterliegt. Die betroffene Eingriffsfliche innerhalb der
Baugrenze selbst kann deshalb kaum als hochwertiger Lebensraum dienen. Mit der Festsetzung eines

sonstigen Sondergebietes fiir Photovoltaik-Freiflichenanlagen ist ein Totalverlust als Biotop nicht zu
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beflrchten. Deshalb wird der baubedingte Funktionsverlust als Lebensraum fiir Tiere und Pflanzen als

gering bewertet.

Baubedingte Auswirkungen auf die Arten ergeben sich durch Erschiitterungen und Gerausche, welche
von den Baumaschinen, dem Rammen und dem Baugeschehen selbst ausgehen. Dies kann zu
Stérungen der auf dem Plangebiet und in der Ndhe vorkommenden Tiere fihren. Es ist aber nicht von
erheblichen Beeintrachtigungen auszugehen, da von den Maschinen wahrend des aktiven Abbaus
ohnehin schon eine Stérung ausgeht. Es besteht keine Gefahr des Erléschens der lokalen Vorkommen.
Baubedingte mogliche Tétungen von Individuen liegen aufgrund der kurzen Bauzeit (aulRerhalb der
Brutzeit) und dem sehr geringen Verkehrsaufkommen nicht Gber dem allgemeinen Lebensrisiko.
Jeglichen Gefahren kann durch geeignete Vermeidungsmallnahmen wie einer Bauzeitenregelung
entgegengewirkt werden. Aufgrund der doérflichen Lage, der Ndhe zu Stérquellen, der Vorbelastung
durch den Kiesabbau und der kurzen Bauzeit (ca. 3 Monate) werden Erschitterungen und Gerdusche
als ein sehr geringes Risiko eingestuft.

Anlagebedingt werden Teile der Fliche durch die Solarmodule iiberschirmt. Durch die Uberschirmung
kommt es zu lokalen Verschattungen auf der Flache und zu einer Umverteilung des Regenwassers. Die
durch die Uberschirmung der FF-PVA geschaffenen Lebensrdume sind im Plangebiet diverser als dies
derzeit der Fall ist und konnen einem groReren Spektrum an Arten einen Lebensraum bieten. Zudem
geben die sich kleinrdumig andernden Lebensbedingungen die Mdoglichkeit, dass Arten nach Bedarf
zwischen dauerhaft besonnten und beschatteten Bereichen wechseln kénnen. Darliber hinaus erzeugt
eine extensive Bewirtschaftung der Flachen zwischen und unter den Solarmodulen durch Mahd eine
vielfaltige Vegetation, die wiederrum Insekten anzieht und somit die Attraktivitat des Jagdhabitats flr
Vogel und Flederméause erhoht. Die Variabilitdt der Flache erhdht sich und gewinnt an Biodiversitat.
Deshalb wird der anlagebedingte Funktionsverlust als Lebensraum fiir Tiere und Pflanzen als gering

bewertet.

Sehr geringe Gerdusche konnen im direkten Umkreis der Trafostation wahrnehmbar sein. Aufgrund
der geringen Intensitdt und rdumlichen Begrenzung stellen diese kein Risiko dar. Es ist davon
auszugehen, dass die Umwelt mit zahlreichen anthropogen ausgelésten Gerduschen
(Tagebaumaschinen, StraRe) belastet ist, dass bereits eine Gewdhnung stattgefunden hat und es nicht
zu einem Vermeidungsverhalten kommt. Tempordre Gerdusche durch den Wartungsverkehr sind

gleichzusetzen mit dem derzeit sowieso stattfindenden Verkehr im Kieswerk.

Die Photovoltaik-Anlage wird schon aus Sicherheitsgriinden mit einer Einfriedung versehen. Dabei ist
stets eine Kleintiergangigkeit durch einen Abstand vom Zaun zum Boden zu gewahrleisten. So kénnen
Tiere von geringer GrofRe weiterhin die Flache passieren und bleiben in ihren Wanderungen
unbeeinflusst. Aber vor allem fiir groRere Sdugetiere wie Wildschwein, Reh, Rotwild u.a. kann es zu
einer Unterbrechung traditionell genutzter Verbundachsen und Wanderkorridore kommen. Aufgrund
des Tagebaus und des Abgrabungsgewadssers ist jedoch bereits eine Barriere vorhanden. GréRere Tiere

kénnen das Gebiet der SO-Flache umgehen. Daher stellt die Auswirkung ein geringes Risiko dar.

Durch Photovoltaik-Anlagen kommt es zu verschiedenen Lichtemissionen. Dazu gehdren Lichtreflexe,

Spiegelungen und einer Polarisation des Lichtes. Durch die Anlagen kommt es zu einer Verstarkung der
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Transmission und der Absorption der Sonnenstrahlung. Das flihrt zu einer verminderten Reflexion des
Lichtes, so lassen Antireflexschichten 95% des Lichtes passieren (Monitoring 2007). Der kleine Teil des
Lichtes, der nicht passieren kann wird reflektiert und dabei sowohl direkt als auch diffus gestreut.
Durch direkte Streuung konnen Spiegelungen auftreten, wahrend die diffuse Streuung dafir sorgt,
dass die Module heller als vegetationsbedeckte Flachen wirken. Zudem tritt bei der Reflexion auch
eine Polarisation des Lichtes auf. Somit schwingt das sonst in alle Richtung freie Licht nur noch in eine
bestimmte Richtung. Diese Polarisationsebene hangt vom Stand der Sonne ab. Auch die Erde
reflektiert stark polarisiertes Licht. Durch die Sonnenposition entsteht ein bestimmtes
Polarisationsmuster des Himmels. Diese stellt zum Beispiel fir Bienen und Ameisen einen wichtigen
Aspekt der Orientierung dar. Auch Voégel nehmen das polarisierte Licht wahr und nutzen es zum Teil
flir die Orientierung. Aus diesem Grund besteht die Vermutung, dass es zu anlagebedingten
Irritationen von Insekten und Végeln kommen kann. Diese ist jedoch bei den modernen Anlagen als
geringes Risiko einzustufen und konnte bei groangelegten Untersuchung von PV-Anlagen auch nicht
nachgewiesen werden (Monitoring 2007). Ob es zu Verwechslungen der reflektierenden Module mit
Wasserflachen kommt, die zu Vogelkollisionen fiihrt, ist noch nicht ausreichend untersucht.

Ein Kulissen- bzw. Silhouetteneffekt auf Offenlandarten kdnnen weithin sichtbare FF-PVA bewirken.
Die Flachen kénnen dann ihren Wert als Rast- und Bruthabitat fiir Offenland bewohnende Vogel
verlieren. Reaktionen auf die ,Silhouetten” sind bei typischen Wiesenviogeln (z.B. Brachvogel,
Uferschnepfe, Rotschenkel, Kiebitz) und in Ackerlandschaften rastenden Zugvogel (z.B. nordische
Ganse, Zwerg- und Singschwane, Kraniche, Kiebitze und Goldregenpfeifer) moéglich, konnte aber bei
groRangelegten Untersuchungen einer PV-Anlage neben dem Main-Donau-Kanal nicht bestatigt
werden (Monitoring 2007). Es ist weiterhin moglich fiir Bodenbriiter zwischen den Solarmodulen zu
briten, dies ist sogar von Vorteil, da die Module einen Schutz vor Pradatoren bieten. AuBerdem sind
im Umfeld ausreichend Ausweichmoglichkeiten fiir die Brutvogel gegeben. Somit ist das Risiko als

gering zu beurteilen.

Die Solarmodule und Verbindungskabel zum Wechselrichter erzeugen tGberwiegend elektrische und
magnetische Gleichfelder. Wechselrichter, die Einrichtungen, welche mit dem Wechselstrom in
Verbindung stehen, das Kabel zwischen Wechselrichter und Trafostation, sowie letztgenannte selbst
erzeugen dagegen elektrische und magnetische Wechselfelder. Hochfrequente elektromagnetische
Felder wie z.B. durch Mobilfunkanlagen und Mikrowellengerdte treten dabei aber nicht auf. Zudem
werden die Grenzwerte der BImSchV von Photovoltaik- Anlagen deutlich unterschritten (Monitoring
2007). Bei den Kabeln kommt es zu einer weitest gehenden Aufhebung der Magnetfelder, da die
Leitungen dicht beieinander verlegt und miteinander verdrillt werden. Das elektrische Feld
konzentriert sich auf den kleinen Bereich zwischen den Leitungen. Schadliche Wirkungen auf die Arten

sind nicht zu erwarten. Es besteht kein Risiko.

Betriebsbedingt kann die Pflege der Modulunter- und Zwischenflachen durch Mahd eine Gefahr fir

Reptilien, Amphibien und Bodenbriiter darstellen. Zudem kann ein unabsichtliches Uberfahren nicht
ausgeschlossen werden. Diese Gefahr tritt mit niedriger Frequenz auf, zudem in einem Zeitraum in

dem die Art sehr agil ist und die Art leicht flichten kann. Die Gefahr Ubersteigt das allgemeine
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Lebensrisiko der Art nicht. Die Mahd wird an die Zauneidechsen, Amphibien und Bodenbriter

angepasst, sodass es nicht zu einer relevanten Erhdhung des Verletzungs- und Totungsrisikos kommt.

4.1.2 Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser

Baubedingt besteht durch den zu erwartenden Fahrzeugverkehr wahrend der Bauphase die
potenzielle Gefahrdung der Freisetzung von Schadstoffen (Treibstoffe, Schmierdle) insbesondere in
Senken, in denen sich das Niederschlagswasser ansammeln kann. Vor Beginn von erforderlichen
Bauarbeiten sind die Baufahrzeuge auf ihren technisch einwandfreien Zustand zu priifen. Mangel an
Fahrzeugen sind umgehend zu beheben. Mangelhafte Fahrzeuge und Gerate sind von der Baustelle zu
entfernen. Vor Beginn der Bauarbeiten werden die Fahrzeugfiihrer der Baufahrzeuge auf diese
potenzielle Gefdahrdung hingewiesen und hinsichtlich einer ordnungsgemafRen und umsichtigen
Bauausfiihrung belehrt. Ereignet sich trotz umsichtiger Arbeitsweise eine Havarie und kommt es dabei
zur Freisetzung von Schadstoffen, so ist der verunreinigte Boden umgehend ordnungsgemall zu
entsorgen und gegen unbelasteten Boden auszutauschen. Die untere Wasserbehorde des Landkreises
ist unverziglich Giber die Havarie und die eingeleiteten MaRnahmen zu informieren. Die Bauleitung hat
u. a. die Einhaltung der umweltschutzrelevanten Bestimmungen zu kontrollieren und durchzusetzen.

Das Risiko ist als gering zu beurteilen.

Durch die anlagebedingte Uberschirmung der Fliche durch die Module kommt es zu einem
ungleichmaRigen Auftreffen der Niederschldge auf den Boden. So werden die Flachen unter den
Modulen trockener und an der Traufkante feuchter. Das Niederschlagswasser wird trotz punktueller
Versiegelungen und der Uberdachung mit Solarmodulen iberwiegend vollstindig und ungehindert im
Boden versickern. Eine Reduzierung der Grundwasserneubildung erfolgt nicht. Zudem mindern die
Uberschirmung und der Schattenwurf der Module die Verdunstung des Wassers aus dem Boden und
es kann mehr Wasser vor Ort gespeichert werden. Die Uberschirmung wird fiir den Wasserhaushalt
daher eher als positiv angesehen. Es besteht kein Risiko.

Auch die Modulhalterungen und —tragekonstruktionen kénnen unter Umstanden in geringen Mengen
Schadstoffe an die Umwelt abgeben. Der zur Aufstanderung der Module verwendete Stahl wird durch
Verzinken vor Korrosion geschiitzt. So kann es bei einer Berlihrung mit Niederschlagswasser zu einer
Auswaschung von Zink-lonen kommen. Diese gelangen mit dem Niederschlagswasser in Boden und
Grundwasser. Eine erhebliche Beeintrachtigung der Umwelt kann daraus aufgrund der insgesamt
geringen Menge nicht abgeleitet werden (Monitoring 2007). Die Einstufung als geringes Risiko bleibt

bestehen.

In der Betriebsphase der Anlage wird im Bereich Transformatoren mit wassergefdhrdenden Stoffen
(Ol) umgegangen, wodurch es zu stofflichen Emissionen kommen kann. So muss bei Transformatoren
regelmaRig ein Olwechsel durchgefiihrt werden. Trafostationen mit 6lisolierten Transformatoren
unterliegen der laufenden Priifung. Diese ist bei Erstinbetriebnahme sowie durch turnusmaRige
Inspektion gegeben. Eine gesonderte Anzeigeverpflichtung besteht bei fabrikgefertigten

Trafostationen nicht. Der Schutz ist durch eine ausreichend groRe Olwanne bzw. durch einen
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Baukoérper mit 6lundurchlassiger Wanne gegeben. Damit werden die entsprechenden Verordnungen
(u.a. Verordnung Gber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen und lber Fachbetriebe
(Anlagenverordnung - VAwS) vom 5. Oktober 1993 — hier § 3 Grundsatzanforderungen) eingehalten.
Da die Stationen festgelegten Standards entsprechen und i.d.R. alle erforderlichen Zertifikate nach
Wasserhaushaltsgesetz aufweisen (z.B. leckdichte Olfanggrube unter dem Transformator), kénnen
erhebliche Beeintrachtigung durch Betriebsstérungen und Leckagen innerhalb der Stationen jedoch

weitgehend ausgeschlossen werden. Das Risiko wird als gering eingestuft.

4.1.3 Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft

Wahrend der Bauzeit der PV-Anlage (ca. 3 Monate) ist mit einem vorhabensbedingten erhdhten

Verkehrsaufkommen zu rechnen. Dadurch treten Schadstoffemissionen auf. Durch die kurzen
Bauzeiten und den geringen Bauaufwand ist die Auswirkung als gering einzustufen und stellt keine
anhaltenden Auswirkungen auf das Mikroklima und die Luft dar. Zudem ist es deutlich unter den
Mengen der emittierten Schadstoffe, die durch den Verkehr in der Kiesabbauflache und der Autobahn
anfallen.

Bei dem Betrieb der vollautomatischen Photovoltaik-Anlagen ist nur mit sporadischem Verkehr fir

Wartungs- oder Reparaturarbeiten zu rechnen. Dafir sind lediglich Kleintransporter oder PKW

erforderlich. Die Menge an Fahrzeugen ist gering, somit ergibt sich kein Risiko.

Anlagebedingt kommt es durch die Solarmodule zu Schattenwurf und Warmeabstrahlung. Hieraus
resultieren kleinrdumige Anderungen des Klimas im Bereich der Solarmodule, die keine Auswirkung
auf das GroRklima zeigen. Erhebliche oder nachhaltige Beeintrachtigungen der Luft und des Klimas

sind mit der Errichtung der Freiflachen-Photovoltaikanlage nicht zu erwarten.

4.1.4 Auswirkungen auf das Schutzgut Geologie und Boden

Bei der Errichtung der Photovoltaik-Anlage kommt baubedingt es zu einer Flacheninanspruchnahme
fiir die Baumaschinen und das Baugeschehen sowie eine damit verbundene lokale Bodenverdichtung.
Die innere VerkehrserschlieBung beschrankt sich auf wasserdurchlassige Wartungswege. Diese dienen
dem Bau, der Wartung und dem Betrieb der Anlage. Die Wege ordnen sich der Zweckbestimmung des
Sondergebiets unter. Die librige Zuwegung ist iber die Zufahrt zur Kiesgrube bereits erschlossen.
Weitere, sehr lokale Beeintrachtigungen ergeben sich aus den Rammpfosten der Solarmodule und der
Zaunpfosten zur Einfriedung des Solarparks. Durch die Errichtung der Photovoltaikanlage entstehen
nur geringfligige Neuversiegelungen. Da die Solarmodule auf gerammten Pfihlen griinden, liegt der
Flichenanteil der Versiegelung lediglich bei ca. 1 %. Die Uberbauung fiihrt indes nicht zu einer
erheblichen Beeintrachtigung der Bodenfunktion. Die Flacheninanspruchnahme ist als gering zu

werten.
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Durch die voriibergehende Belastung durch schwere Geratschaften, Lagerflaichen oder Kranstellplatze
ist von kurzer Dauer und schrankt die Bodenfunktionen temporar geringfligig ein. Die Auswirkung wird
aufgrund der kurzen Bauzeit und der geringen GroRe des Vorhabens mit einem geringen Risiko

eingestuft.

Im Plangebiet kommt es nicht zu Bodenumlagerung/-vermischung bei der Verkabelung in
unterirdischen Kabelgraben, da es sich hier um Spilfelder handelt. Die Verlegetiefe betragt ca. 80 cm,
bei Gberfahrenen Flachen ebenfalls ca. 80 cm. Die Kabel werden in einer Ebene nebeneinander verlegt,
der Abstand der Kabel und damit die Breite (ca. 1 m) des Kabelgrabens ergeben sich aus der
vorzusehenden Strombelastbarkeit. Durch das Bauen der Kabelgrdben, die von den Modulen zur

Trafostation verlaufen. Es ist nicht mit Auswirkungen auf den Boden zu rechnen.

Anlagebedingt kommt es zu einer partiellen Uberschirmung durch die Solarmodule, die zu
oberflachlichen Austrocknungen des Bodens fiihren kénnen. Da der Solarpark aber in einem Gebiet
mit hohen Niederschlagsmengen errichtet wird, kann tber Kapillarwirkungen des Bodens auch diese
Bereiche indirekt mit Wasser versorgt werden, so dass eine Einschrankung der Bodenfunktion nur
gering stattfindet. Die sich entwickelnde Pflanzenbedeckung der Flachen unter und neben den
Photovoltaikmodulen sorgt fiir Schutz vor Wind- und Wassererosion.

Soweit weiterhin im Rahmen von BaumaRnahmen Uberschussbdden anfallen bzw. Bodenmaterial auf
dem Grundstiick auf- oder eingebracht werden soll, haben die nach § 7 BBodSchG Pflichtigen Vorsorge
gegen das Entstehen schadlicher Bodenverdanderungen zu treffen. Die Forderungen der §§ 10 bis 12
Bundes- Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 12.07.1999 (BGBI. | S.1554) sind zu
beachten. Auf die Einhaltung der Anforderungen der DIN 19731 (Ausgabe 5/98) wird besonders

hingewiesen.

Fiir das Schutzgut Boden ist festzustellen, dass die wesentlichen Funktionen durch die geplante

Errichtung und den Betrieb einer Freiflachen-Photovoltaikanlage nicht verloren gehen.

4.1.5 Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft

Baubedingte Auswirkungen auf die Landschaft ergeben sich durch Erschiitterungen und Gerausche,
welche durch die Baumaschinen, das Rammen und das Baugeschehen selber ausgehen. Eine

Auswirkung auf das Landschaftsbild ist aufgrund der kurzen Bauzeiten nicht gegeben.

Auf das Landschaftsbild wirkt sich die Erscheinung der Anlage aus. Die Anlage wird nur in geringem
Mal sichtbar sein, da es durch die Lage in der Kiesgrube und die auf dem Gebiet des Kiestagebaus
gelagerten Erdmassen nur aus nachster Nahe sichtbar ist. Im westlichen Bereich wird die Anlage durch
den Wald verstellt, im restlichen Bereich durch die Kiesabbaufliche. Der Charakter der
Kulturlandschaft wird nicht grundlegend verdndert, da mit der Kiesgrube bereits anthropogene
Uberpragung vorhanden ist. Eine Beeintrichtigung des Landschaftsbildes ist nur bedingt
quantifizierbar. Es ist eine Sichtbarkeit von Anlagenbestandteilen, Uberwiegend zur offenen

Landschaft, mit zunehmender Entfernung bzw. in der unmittelbaren Ndhe zur Anlage zu erwarten. Die
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Wahrnehmbarkeit wird durch die angrenzenden Gehoélzstrukturen reduziert. Eine erhebliche
Beeintrachtigung des Landschaftsbildes durch die geplanten Module ist auf Grund der bestehenden

Vorbelastungen vorliegend nicht zu erwarten.

4.1.6 Auswirkungen auf das Schutzgut Schutzgebiete

Das Vorhabensgebiet liegt in keinem internationalen oder nationalen Schutzgebiet. Zudem sind auf
Grund der groRen Entfernung keine negativen Auswirkungen auf die nachstgelegenen Schutzgebiete

zu befirchten.

4.1.7 Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch und Gesundheit

Baubedingte Auswirkungen auf den Menschen ergeben sich durch Erschiitterungen und Gerausche,
welche durch die Baumaschinen, das Rammen und das Baugeschehen selber ausgehen. Dies fihrt zu
einer Storung der Anlieger. Die Storung findet ausschlieRRlich Tags statt. Aufgrund der kurzen Bauzeit
und der festgelegten Arbeitszeit ist die Auswirkung als gering einzustufen.

Die geplante FF-PVA hat auf den Menschen dhnliche anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen wie

auf Arten. So wirken sich die Lichtemissionen, die elektrischen und magnetischen Spannungen, die
visuelle Erscheinung und die Gerdusche ebenfalls auf die Menschen aus. Wobei die Reichweite von
elektrischen und magnetischen Spannungen sowie von Gerduschen zu gering ist als das sie auf die
Bewohner in der Umgebung wirken konnte bzw. wahrnehmbar ware. Der Mensch ist weniger sensibel
gegenilber Umweltreizen bzw. bereits adaptiert an diese Reize als die meisten Tiere. Daher werden

die Auswirkungen ebenfalls mit einem geringen Risiko eingestuft.

PV-Module nutzen das Sonnenlicht zur Erzeugung von elektrischem Strom. Dabei soll flr eine effektive
Stromproduktion moglichst viel Licht vom PV-Modul absorbiert werden. Mit speziell entwickelten
Glasoberflachen und Antireflexionsschichten konnte der Anteil des reflektierten Lichtes auf 1 bis 4 %
reduziert werden. Direkt einfallendes Sonnenlicht wird von PV-Modulen, zumindest zu geringen
Anteilen, diffus reflektiert. Reflexionen von Photovoltaikanlagen stellen Immissionen im Sinne des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (§ 3 Abs. 2 BImSchG) dar. Dabei besteht grundsatzlich die
Moglichkeit der Blendung angrenzender Bereiche durch die Reflektion des auf die Photovoltaikanlage
einfallenden Sonnenlichts.

Zu einer Blendwirkung kommt es vor allem bei einer tieferstehenden Sonne. So kann es an machen
Tageszeiten zu einer Belastigung der Allgemeinheit der Nachbarschaft kommen. Diese kdnnen zu
schadlichen Umwelteinwirkungen fiihren, wenn sie nach Art, Ausmall oder Dauer geeignet sind
Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Beladstigungen darzustellen. Die Erheblichkeit der
Belastigung hangt wesentlich von der Nutzung des Gebietes, auf das sie einwirken, sowie dem
Zeitpunkt (Tageszeit) oder der Dauer der Einwirkungen ab. Zu den schutzwiirdigen Rdumen gehoren

Wohnraume, Schlafrdaume, Unterrichtsrdume und BiUrordume u.i. Terrassen und Balkone sind
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miteinzubeziehen (bei Nutzungszeiten zwischen 06:00 und 22:00 Uhr). Die Bund/Lander-
Arbeitsgemeinschaft fir Immissionsschutz (LAI) hat in 2012 Hinweise zur Messung, Beurteilung und
Minderung von Lichtimmissionen heraus gegeben, in denen in Anhang 2 auch Blendwirkungen von
Photovoltaikanlagen beurteilt werden. Darin wird festgestellt, dass in der Nachbarschaft von
Photovoltaik-Anlagen Einwirkungen mit hoher Leuchtdichte (> 105 cd/m?) auftreten, die eine
Absolutblendung bei Betroffenen auslosen kdnnen. Wenn diese (iber einen langeren Zeitraum
auftreten, werden AbhilfemaRnahmen fir erforderlich gehalten. Von einer erheblichen Beldstigung
wird ausgegangen, wenn die maximal mogliche astronomische Blenddauer aller umliegender PV-
Anlagen mindestens 30 Minuten am Tag oder 30 Stunden pro Kalenderjahr betragt. Bei streifendem
Einfall der Sonne auf eine Photovoltaik-Anlage dominiert der direkte Blick in die Sonne die
Blendwirkung, d.h. wenn der Mensch sich in einer Achse mit PV-Anlage und Sonne befindet. Erst ab
einem Differenzwinkel von ca. 10° kommt es zu einer zusatzlichen Blendung durch das Modul. Ob es
an einem Immissionsort im Jahresverlauf Gberhaupt zu einer Blendung kommt, hangt von der Lage des
Ortes relativ zur Photovoltaikanlage ab, wodurch sich viele Orte im Vorfeld ausklammern lassen. Somit
gilt:

° Immissionsorte, die sich weiter als 100 m von einer Photovoltaik-Anlage entfernt befinden,
erfahren erfahrungsgemaR nur kurzzeitige Blendwirkungen.

° Immissionsorte, die vornehmlich nérdlich von einer PV-Anlage gelegen sind, sind meist
ebenfalls unproblematisch (wegen des hohen Sonnenstands zur Mittagszeit). Nur bei héher
gelegenen Orten oder sehr flach angeordneten Modulen missten diese berticksichtigt
werden.

. Immissionsorte, die vorwiegend sidlich von einer PV-Anlage gelegen sind, brauchen nur

bei PV-Fassaden (senkrecht angeordnete) berlicksichtigt werden.
Somit sind kritische Immissionsorte vorwiegend westlich (moégliche Blendung morgens) oder 6stlich
(mogliche Blendung abends) von einer PV-Anlage und nicht weiter als ca. 100 m von dieser entfernt.

Die Ortschaft Pinnow liegt nordlich der geplanten PVA, wodurch die Blendwirkung unproblematisch
ist. Zudem ist die Ortschaft durch das Kieswerk abgeschirmt. Die Ostlich gelegenen Gehofte sind mehr

als 100 m entfernt und durch Hecken und Gehdlze von der Vorhabensflache abgeschirmt.

Die Auswirkung wird mit einem geringen Risiko eingestuft.

4.1.8 Auswirkungen auf das Schutzgut Kulturgiiter und sonstige Sachgiiter

Im Plangebiet gibt es keine Boden- oder Baudenkmale. Es gibt keine direkten Sichtbeziehungen zu

(genutzten) Baudenkmalen in der Umgebung oder zu denkmalgeschiitzten Bauwerken.

Es treten keine bau-, anlage- und betriebs-/ wartungsbedingt Auswirkungen auf.
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4.1.9 Zusammenfassung der Wirkfaktoren und ihre Bewertung

Folgende Projekt-Umwelt-Matrix visualisiert die Wirkfaktoren und ihre Bewertung:

Tabelle 5 Tabellarische Zusammenfassung der Wirkfaktoren und ihre Bewertung
el Bau-, (riickbau-) Anlagebedingt Betriebsbedingt/
bedingt wartungsbedingt
Flachenumwandlung, -inanspruchnahme X X
Bodenversiegelung X
Bodenverdichtung X
Bodenumlagerung X
Schadstoffemissionen X X
Lichtemissionen X
Erschiitterungen X
Scheuch-/Lockwirkung X
Zerschneidung/ Barriere-Effekt X
Verschattung, Austrocknung X
Aufheizen der Module X
Elektromagnetische Spannungen X
Visuelle Wirkung der Anlage X
Gerdusche X X

— Wirkung nicht vorhanden bzw. vernachlassigbar
Mittlere Wirkung, die jedoch nicht zu erheblichen Beeintrachtigungen fihrt
Starke Wirkung, die zu erheblichen Beeintrachtigungen fir ein Schutzgut fihrt

4.2 Prognose iiber die Entwicklung des Umweltzustandes bei

Nichtdurchfiihrung der Planung

Wird in dem Bereich des Bebauungsplanes Nr. 21 eine unverdanderte Nutzung vorausgesetzt, werden
sich langfristig gesehen keine Anderungen des gegenwirtigen Zustandes ergeben. Theoretisch
gesehen, wiirde bei einem anhaltenden Kies- und Sandabbau es weiterhin offene Stellen und
Steilwdande geben und Flachen, die nach Beendigung des Abbaus der natirlichen Sukzession
Uberlassen werden. Da der Abbau selbstverstandlich endlich ist und die Flache dem Bergbaurecht samt
der vorliegenden Vertrage zur Weiternutzung unterliegt, waren diese die Grundlage fiir eine Prognose

Uber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchfiihrung der Planung.
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4.3 MalBnahmen zur Vermeidung und Minderung

Bei der Beriicksichtigung von moglichen MaBnahmen zur Vermeidung und Verminderung der
Umweltauswirkungen haben stets solche Prioritat, die besonders gefdhrdete Artengruppen des
Schutzgutes Arten und Biotope betreffen bzw. die Intensitdt relevanter Auswirkungen auf das
Schutzgut Mensch reduzieren. Die hier aufgezeigten MaRnahmen helfen die Auswirkungen zu

vermeiden, oder zu vermindern.

4.3.1 Offenhaltung der Modulzwischenrdume

Zunachst wird als eingriffsmindernde Malinahme die Offenhaltung der Modulzwischenrdume, die
auch bei der Eingriffsbilanzierung angerechnet wird, aufgefiihrt. Technisch bedingte Freihaltung der
Modulunter- und -zwischenflichen von aufkommenden Gehélzen mittels maximal 2-schiriger
Jahresmahd fihrt zu einer dauerhaften Entwicklung eines fiir Insekten, Wiesenbriiter, jagende
Fledermause gleichermalien attraktiven Biotops. Die sich einstellende hoherwertige Biotopfunktion ist
hier durch folgendes Pflegemanagement zu gewahrleisten:

e Kein Pestizideinsatz, sowie kein Dlinge- und Pflanzenschutzmitteln

e Keine Bodenbearbeitung

e Keine Flachenmahd, sondern Staffelmahd, d.h. zeitversetzte Mahd von Teilflichen zur
Gewahrleistung verschieden hoher Gras- und Staudenfluren, dabei Stehenlassen von
Staudenfluren iiber den Winter (Uberwinterungsméglichkeit von Insekten) insb. unter den
Modultischen.

e Erstmahd zum Schutz von Bodenbritern nicht vor dem 31.07., Streifenmahd direkt
verschattender Hochstaudenfluren unmittelbar siidseitig der Modulreihen ist ab dem 15.07
eines jeden Jahres zulassig, sofern hierdurch nicht mehr als 1/3 der Gesamtflache betroffen
ist.

¢ Mahdhohe mind. 10 cm Geldndeoberkante, Mahd mit Messerbalken

e Zur Aushagerung der Flache ist das Mahdgut abzutransportieren.

4.3.2 Bauzeitenregelung, ggf. Errichtung eines Amphibienzauns

Um einer Tétung von wandernden Amphibien (vor allem Kreuzkréte und Erdkrote) in der Bauphase
wirksam zu begegnen, wird eine Bauzeitenregelung festgesetzt. Die Bauarbeiten sind auBerhalb der
Wanderperioden, vor allem auBerhalb der Hauptwanderperiode im Marz/April und August-Oktober
auszufiihren. Sind Bauarbeiten in der Wanderperiode der Amphibien erforderlich, wird die Errichtung
eines Krotenzauns erforderlich. Der Zaun muss das Baufeld umgeben und um ein Umwandern zu
vermeiden an den Enden U-férmig eingeschlagen werden. Die Hohe des Schutzzaunes betragt 40 cm.
Der Zaun ist muss aus einem Material beschaffen sein, so dass er von Amphibien nicht Gberklettert

werden kann. Der Zaun ist bis zum Ende der Bauarbeiten vorzuhalten und einmal wochentlich
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hinsichtlich Unversehrtheit zu kontrollieren. Da die Kreuzkroten nachtaktiv sind, ist es sehr wichtig den
Krétenzaun nach der Beendigung der taglichen Arbeiten zu verschlieSen, damit ein Einwandern in das
Baufeld wahrend der Nacht ausgeschlossen wird.

Innerhalb des Baufeldes miissen Eimer entlang des Zauns angebracht werden, damit Amphibien, die
sich eventuell innerhalb des Baufeldes befinden, entfernt werden kdnnen und in ein geeignetes

Habitat umgesetzt werden kénnen. Die Eimer missen taglich kontrolliert werden.

4.3.3 Bauzeitenregelung, ggf. Vergramung und 6kologische Baubegleitung

Im Weiteren findet eine bauzeitliche Vermeidung fiir die potenziell im Plangebiet vorkommenden
Brutvogelarten Anwendung, die besagt, dass die Bauarbeiten zwischen dem 01.10. und dem 28.02.
durchzufihren sind. Somit sind samtliche Bauarbeiten innerhalb der Brutzeit, d.h. vom 01.03. bis
31.09. zu unterlassen. Ausnahmen sind zuldssig, sofern der unteren Naturschutzbehoérde der
gutachterliche, schriftliche Nachweis durch den Verursacher erbracht wird, dass auf den fiir die
Baumalinahmen in Anspruch genommenen Flachen keine Brutvogel briiten. Dazu sind die Flachen und
gef. Geholze durch einen Fachgutachter vor Beginn der MaRnahmen zu kontrollieren. Insofern
Vergramungsmalnahmen vorgesehen sind, missen diese ab 01.03. eingerichtet werden, miissen
mindestens zum Beginn der Erdarbeiten erhalten bleiben und diirfen nicht Ianger als drei Monate ohne
Bautatigkeit durchgefiihrt werden. Werden besonders geschiitzte bzw. streng geschiitzte Arten
festgestellt, ist das weitere Vorgehen mit der unteren Naturschutzbehorde abzustimmen. Bei
Unterbrechungen der Bautatigkeit wahrend der Brutzeit (01.03 bis 31.09), welche langer als 5 Tage

anhalten, sind ebenfalls geeignete VergramungsmaRnahmen zu ergreifen.

Die Entnahme von Geholzen oder der Lichtraumprofilschnitt der Straucher ist zwingend vor Ende
Februar durchzufiihren. Sollte ein Beginn der Arbeiten nur nach Beginn der Brutzeit moglich sein, ist
entsprechendes Fachpersonal fiir die Kontrolle der Straucher und Baume einzusetzen, um
moglicherweise zu diesem Zeitpunkt neu entstandene Brutpldtze von Vogelarten zu erfassen. Die
Ergebnisse der Kontrolle der Baume/Straucher vor Durchfihrung der MaRnahme der UNB schriftlich

einzureichen.

4.3.4 Vermeidung von ,Fallen”

Tiefe Baugruben oder Kabelgrdaben ohne Rampe, die Uber Nacht offenbleiben, sind am néachsten
Morgen durch das Baupersonal zu kontrollieren. Tiere, die sich Giber Nacht in diesen ,Fallen” verirrt
habe, sind umgehend freizulassen. Zudem sollen Baugruben mit hinreichend Ausstiegshilfen (einfache
Bretter, mind. 15 cm breit) auszustatten und einen Ausstieg zu gewahrleisten. Bei ldngeren Baustopps

(auch tber das Wochenende) sind Baugruben durch Schutzzaune zu sichern.
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4.3.5 Kleintiergangigkeit

Die Photovoltaik-Anlage wird schon aus Sicherheitsgriinden mit einer Einfriedung versehen. Dabei ist
auch im Sinne des Biotopverbundes stets eine Kleintiergangigkeit durch einen Abstand vom Zaun zum
Boden zu gewahrleisten, so dass keine Barrierewirkung besteht. Dies wird durch einen angemessenen
Bodenabstand des Zaunes bzw. durch Offnungen von mindestens 10 x 20 cm GréRe in Bodenndhe und
im Hochstabstand von 15 m gewahrleistet. So kdnnen Tiere von geringer GréRRe weiterhin die Flache

passieren und bleiben in ihren Wanderungen unbeeinflusst.

4.3.6 Technisch einwandfreier Zustand von Baufahrzeugen und Geraten

Vor Beginn von erforderlichen Bauarbeiten sind die Baufahrzeuge auf ihren technisch einwandfreien
Zustand zu prifen. Mangel an Fahrzeugen sind umgehend zu beheben. Mangelhafte Fahrzeuge und
Gerate sind von der Baustelle zu entfernen. Vor Beginn der Bauarbeiten werden die Fahrzeugfiihrer
der Baufahrzeuge auf diese potenzielle Gefdhrdung hingewiesen und hinsichtlich einer
ordnungsgemallen und umsichtigen Bauausfiihrung belehrt. Ereignet sich trotz umsichtiger
Arbeitsweise eine Havarie und kommt es dabei zur Freisetzung von Schadstoffen, so ist der
verunreinigte Boden umgehend ordnungsgemdR zu entsorgen und gegen unbelasteten Boden
auszutauschen. Die untere Wasserbehorde des Landkreises ist unverziglich Gber die Havarie und die
eingeleiteten MalBnahmen zu informieren. Die Bauleitung hat u. a. die Einhaltung der

umweltschutzrelevanten Bestimmungen zu kontrollieren und durchzusetzen.

4.3.7 Verbleibende, erhebliche Beeintrachtigungen

Durch die Uberbauung der Fliche stellt die Umsetzung der geplanten BaumaRnahme und Betrieb der
PV-Anlagen einen nach der HzE-MV (2018) kompensationspflichtigen Eingriff dar. Dieser wird durch
verschiedene in Kap. 4.3 genannte Faktoren abgemildert, allen voran die Tatsache, dass kein
naturnahes Biotop in Anspruch genommen wird, sondern ein vollkommen anthropogen Gberformter
Lebensraum. Nichtsdestotrotz hat dieser in seiner jetzigen Form fiir die vorkommenden Arten als Sand-
Offenland einen wichtigen Stellenwert, den es durch geeignete Vermeidungs- und

KompensationsmaBnahmen zu erhalten gilt.

Die Beeintrachtigung der ibrigen Schutzgter ist, wie im Einzelnen bereits erlautert, jeweils entweder
nicht gegeben (z.B. durch die emissionsfreie Natur der PV-Anlagen und die minimalinvasive

Befestigung der Module im Untergrund) oder unerheblich im Sinne der Eingriffsdefinition.

4.4 Priifung anderweitiger Planungsmoglichkeiten

Nach intensiver Priifung weiterer Standortvarianten zur Sicherung des notwendigen Flachenpotentials
fiir die Erzeugung alternativer Energie in der Gemeinde Pinnow wurde der Standort auf der Kies- und

Sandgrube Pinnow als Vorzugslosung festgestellt.
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Die Alternativenpriifung fiur Standorte zur Errichtung von Freiflaichen-Photovoltaikanlagen

bericksichtigt folgende Kriterien:

e  Wirtschaftlichkeit und Verglitungsfahigkeit

e Gegebene Einschrankung der Nutzbarkeit der Flache fiir sonstige Vorhaben
e ErschlieBung der Flache inkl. Einspeisemoglichkeit und -bedingungen

e Einschrankung der Nutzbarkeit der Flache fiir sonstige Vorhaben

e Integration des Vorhabens in das Orts- und Landschaftsbild

e naturschutzfachlicher Wert der Flache

e Gelandelage und -beschaffenheit sowie ungehinderte Sonneneinstrahlung.

Die Wirtschaftlichkeit einer Freiflachen-Photovoltaikanlage hangt u.a. von den Errichtungs-und
Betriebskosten, dem Ertrag der Anlage sowie in entscheidendem MalRe von der erzielten
Einspeiseverglitung ab. Der wirtschaftliche Betrieb einer Freiflichen-Photovoltaikanlage erfordert
zurzeit noch eine entsprechend EEG gefoérderte Einspeisevergiitung, die nur fir bestimmte Flachen

bzw. bauliche Anlagen nach § 51 Abs. 1 EEG gegeben ist.

Der naturschutzfachliche Wert der Fliache ist aufgrund der bisherigen Nutzung als Kies- / Sandtagebau
sehr gering und damit gut kompensierbar.

Fir die Standortwahl sprechen zudem die glinstige Gelandebeschaffenheit sowie die weitgehend
ungehinderte Sonneneinstrahlung.

Weitere Standortvorteile bieten auch die Lage im AufRenbereich und die geringen Auswirkungen auf
das Landschaftsbild aufgrund der ohnehin vorhandenen Vorbelastung der Flache als Kies-,
Sandtagebau.

Im ndheren Umfeld der Gemeinde Pinnow befinden sich derzeit keine vergleichbaren
Standortalternativen zum Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 21, die nach Abwagung moglicher

Alternativen einen wirtschaftlichen Betrieb einer Freiflachen-Photovoltaikanlage zulassen.
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5 Zusatzliche Angaben

5.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen

Verfahren

Die Beurteilung der Umweltauswirkungen des Vorhabens erfolgte verbal argumentativ. Diese
Methode der Umweltprifung entspricht dem gegenwartigen Wissensstand und in ihrem Umfang und
Detaillierungsgrad den allgemein anerkannten planerischen Grundsatzen gemadf der bisherigen

Rechtslage. Weitergehende technische Verfahren bei der Umweltpriifung wurden nicht verwendet.

5.2 Schwierigkeiten und Kenntnisliicken

Der wesentliche Anteil externer Unterlagen und Daten zur Erstellung des vorliegenden
Umweltberichtes lag vor. Weitergehende Daten zu Arten und Lebensrdaumen wurden durch gezielte
Erhebungen ausgeraumt. Nach aktuellem Kenntnisstand zu Arten und Lebensraumen gibt es keine
Erkenntnisliicken. Schwierigkeiten bei der Aufnahme oder Recherche von Arten und Lebensrdaumen

traten nicht auf.

Allgemein ist auf wissenschaftlicher Ebene anerkannt, dass sich die Individuenzahlen der Arten von
Jahr zu Jahr verdndern. Diese Tatsache kann zur Folge haben, dass einzelne Arten, die im
Untersuchungsjahr mit sehr wenigen Individuen im oder in Nachbarschaft zum Plangebiet vorkamen,
bei den Kartierungen unentdeckt blieben. Grundsatzlich sind einjahrige Erfassungen von Arten-

Gemeinschaften niemals als absolutistisches Arteninventar anzusehen.

Bei Betrachtung der aktuellen Lebensrdaume sind in diesem Planungsraum allerdings kaum weitere
Arten als aus den abgeschatzten Arten-Gemeinschaften zu erwarten. Spezifische Lebensrdaume lassen

spezifische Arten-Gemeinschaften erwarten.

Bei der Ermittlung, Bewertung und Prognose von Auswirkungen gegeniber abiotischen Schutzgiitern

traten bei Kenntnis des momentanen Vorhabens keine Schwierigkeiten auf.
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6 Eingriffs-Ausgleich-Bilanz gem. den Hinweisen zur Eingriffsregelung in MV

Grundlegendes Ziel jeder Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung ist, dass ein raumlicher 6kologischer
Zusammenhang zwischen Eingriff und Ausgleich entsteht. Diese Vorgaben entsprechen dem
nationalen Gesetzesrahmen und sind mit den internationalen Vorgaben zum Naturschutzrecht

konform (Ammermamm et al. 1998; Bruns et al. 2001; Jessel et al. 2006).

Raumlicher Zusammenhang bedeutet nicht, dass ein Ausgleich direkt neben oder am Standort des
Eingriffs stattfinden muss. Der raumliche Zusammenhang ist gegeben, wenn ein 06kologisch
vertretbarer Zusammenhang zwischen den Faktoren, die vom Eingriff betroffen sind, zwischen
Eingriffs- und Ausgleichsort entsteht (Gassner 1995). Im Sinne des internationalen Artenschutzes muss
die Populationsebene der Arten Berlicksichtigung finden. Die Aspekte der Populationsdkologie knnen
im gesamten Verbreitungsareal einer Art sinnvolle SchutzmaBnahmen hervorbringen, was historische
Ausgleichsverpflichtungen direkt am Ort des Eingriffs nicht taten (Peters 2002). So hat sich heute die
Einsicht durchgesetzt, dass mit so genannten externen Ausgleichsmanahmen dem Biotop- und
Artenschutz mehr geholfen ist, als mit AusgleichsmaBnahmen an Ort und Stelle des Eingriffs (Reiter &
Schneider 2004; Spang & Reiter 2005; StralRer & Gutsmied! 2001).

Beim Mecklenburgischen Modell zur Berechnung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs liegt
als zentraler Baustein das Indikatorprinzip zugrunde, nach dem der Biotoptyp mit seiner Vegetation
die Auspragung von Boden, Wasser, Klima sowie den dort lebenden Arten widerspiegelt (Ministerium
fir Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern 2018). Das heillt, dass einzelne
Malnahmen zur Kompensation gleichzeitig der Wiederherstellung verschiedener Wert- und

Funktionselemente dienen missen.

Voraussetzung zur Beurteilung eines jeden Eingriffs ist in jedem Fall die Erfassung und Bewertung der
vom Eingriff betroffenen Biotoptypen und seine Lage in einem landschaftlichen Freiraum. Hierzu ist
vom Vorhabentrager eine Biotoptypenkartierung nach den Vorschriften der Biotopkartieranleitung

des Landes Mecklenburg-Vorpommerns (2013) durchzufiihren.

Zusatzliche Erhebungen wie beispielsweise das Erfassen von spezifischen Tierartengruppen miissen
nur durchgefihrt werden, wenn aufgrund komplexerer Eingriffe weitergehende Beeintrachtigungen
der Wert- und Funktionselemente des Naturhaushalts und/oder des Landschaftsbildes zu erwarten

sind.

Zur Eingriffsbewertung von PV-Anlagen werden die Hinweise zur Eingriffsregelung (HzE M-V 2018)

angewendet.
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6.1.1 Ermittlung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs

Berechnung Eingriffsfldchendquivalent fiir Biotopbeseitigung bzw. Biotopverdnderung (unmittelbare
Wirkung)

Als Ergebnis der Biotopkartierung liegt eine flichendeckende Bestandserfassung vor, die mit Hilfe der
Anlage 3 (HzE, 2018) einer Bewertung zugefiihrt werden muss. Der anzuwendende
Biotoptypenkatalog orientiert sich an der , Anleitung fir die Kartierung von Biotoptypen und FFH-
Lebensraumtypen” (LUNG, 2013).

Dort werden die Biotoptypen einer Wertstufe zugeordnet. Die Werteinstufung der betroffenen
Biotoptypen erfolgt nach Anlage 3 der HzE. Fiir die Einstufung dienen als Basis die , Rote Liste der
gefahrdeten Biotoptypen der Bundesrepublik Deutschland” bzw. die Regenerationsfahigkeit. Der
entsprechend hohere Wert wird als Grundlage fiir die Einstufung genutzt. Danach lasst sich der
durchschnittliche Biotopwert ableiten, welcher als Grundlage fiir die Ermittlung des
Kompensationsbedarfes bendtigt wird.

Tabelle 6 Ermittlung des Biotopwertes

Wertstufe (nach Anlage 3) Durchschnittlicher Biotopwert

0 1 —Versiegelungsgrad*

1 15

2 3

3 G

4 10
"Bei Bictoptypen mit Werstufe ,0° ist kein Durchschnittswert vorgegeben.
Er ist in Dezimalstellen nach o. a. Formel zu berechnen (1 minus Versiege-
lungsgrad).

Die Vorhabensflache wurde in der Wiedernutzbarmachung des Tagesbaus als Sukzessionsflache auf
Wiederverspliilflichen  ausgezeichnet. Wenn fir diese Flache eine unbeeinflusste
Vegetationsentwicklung fir 20 Jahre vorausgesetzt wird, so wird sich ein Sonstiger Kiefernwald
trockener bis frischer Standorte (WKZ) mit Kiefer und z.B. Landreitgras (Calamagrostis epigejos)

entwickeln (Abbildung 12). Dieser ist dementsprechend auszugleichen.

Laut Anlage 3 (HzE, 2018) wird diesem Biotoptyp eine Wertstufe von 2 zugeordnet. Demzufolge erhalt

dieses Biotop einen durchschnittlichen Biotopwert von 3.

Nach der HzE Ministerium fiir Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern wird die Lage
der vom Eingriff betroffenen Biotoptypen in wertvollen, ungestérten oder vorbelasteten Raumen tber
Zu- bzw. Abschldge des ermittelten Biotopwertes ermittelt. Biotope mit einer geringeren Entfernung
als 100 m von einer Stérquelle bekommen den Lagefaktor 0,75. Bei einer Entfernung von mehr als 625

m ist der Lagefaktor mit 1,25 angegeben.
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In den Lagefaktor flieRt darliber hinaus mit ein, ob das Vorhaben innerhalb eines NATURA 2000
Gebietes, Biospharenreservates oder Landschaftsschutzgebiet liegt. Das ist beim Kieswerk Pinnow Siid
nicht der Fall, daher wird mit einem Lagefaktor von 1 gerechnet.

Fiir die Biotope, die durch einen Eingriff beseitigt bzw. verdndert werden, ergibt sich das
Eingriffsflachenaquivalent durch Multiplikation der betroffenen Flachen des Biotops, dem Biotopwert
(W) und dem Lagefaktor (L).

Fliche [m?] des Biotopwert des Eingriffsflichendquivalent fiir
betroffenen X betroffenen X Lagefaktor (L) = die Biotopbeseitigung bzw.
Biotops Biotoptyps (W) Biotopveranderung [m? EFA]
Tabelle 7 Berechnung des Kompensationsbedarfs durch die Beseitigung der Biotope
Eingriffsfls
Biotop . . betroffene UL Biotop | Lagefa |r!.gr|f.f sflach
Biotopname Konflikt w a des enaquivalent
code Fliche [m?] | _. wert ktor )
Biotoptyps [m?]
WKz . Biotopbeseitigung 142.310 2 3 1 426.930
trockener bis (Sondergebiet)
frischer Standorte g
i(i)er:‘setrlrgnj/ral d Volisténdige
WKZ . Biotopbeseitigung 19.508 2 3 1 58.523
trockener bis (Verkehrsfldchen)
frischer Standorte
Summe 485.453

Das Vorhaben verursacht einen Biotopverlust im rechnerisch ermittelten Umfang von 485.453 m?
Eingriffsflachendquivalenten.
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6.1.2 Berechnung des Eingriffsflaichendquivalents fiir Funktionsbeein-trachtigung von
Biotopen (mittelbare Wirkungen/Beeintrachtigungen)

Auch Biotope, die in der Nahe des Eingriffs liegen kdnnen mittelbar beeintrachtig werden
(Funktionsbeeintrachtigung), d.h. sie sind nur noch eingeschrankt funktionsfahig. Soweit gesetzlich
geschitzte Biotope oder Biotoptypen ab einer Wertstufe von 3 mittelbar beeintrachtigt werden, ist
dies bei der Ermittlung des Kompensationsbedarfs zu berlicksichtigen. Die Funktionsbeeintrachtigung
nimmt mit der Entfernung ab, deshalb werden zwei Wirkfaktoren unterschieden, welche der Anlage 5
der Hinweise zur Eingriffsregelung Ministerium fir Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg-

Vorpommern (2018) zu entnehmen ist.
Wirkbereich | Wirkfaktor von 0,5
Wirkbereich Il Wirkfaktor von 0,15

Von den Planungen gehen keine mittelbaren Beeintrachtigungen fiir gesetzlich geschiitzte Biotope
aus. Angrenzende gesetzlich geschitzte Feldgehdlze sind nicht vom Eingriff betroffen und werden bei
der Berechnung des Eingriffsflichendquivalents nicht bericksichtigt, da FF-PVA in Anlage 5 (HzE) nicht
gesondert aufgefiihrt werden und das Vorhaben selbst nicht geeignet ist, mittelbare negative
Wirkungen auf benachbarte Biotope auszuliben. Deshalb kann die Berechnung des
Eingriffsflachendquivalents fir mittelbar beeintrachtigte gesetzlich geschiitzte Biotope entfallen.

6.1.3 Ermittlung der Versiegelung und Uberbauung

Versiegelungen, die mit einem Eingriff einhergehen, filhren zu weiteren Beeintrachtigungen
insbesondere der abiotischen Schutzgliter, so dass eine zusatzliche Kompensationspflicht besteht.
Diese ist biotopunabhangig. Eine teilversiegelte Flache bekommt einen Zuschlag mit dem Faktor 0,2,

auf eine vollversiegelte (Uberbaute) Flache wird der Faktor 0,5 multipliziert.

LRl e Zuschl.ag fur Teil-/ E|ngrlffsfl.achenaquwalent fiir Teil-
iberbaute Fliche [m?] Vollv?r5|egelung bzw. = (_\/ollversnegelung ) bzw.
Uberbauung Uberbauung [m? EFA]

Im Bereich der Photovoltaikanlage wird die Flache gerammten Stiitzen fiir die Solarpanells von 1% der
Flache angenommen (1.424 m?). Die Verkehrsflache mit einer GroRe von 19.508m? angesetzt. Nach

der aktuellen Planung ergibt sich folgende Berechnung:

Tabelle 8 Ermittlung des Eingriffsfléchendquivalents fiir Teil-/Vollversiegelung bzw. Uberbauung
betroffene Fliche [m?] Zuschlag Eingriffsflicheniquivalent [m?]
FF-PVA
1.42 12
(1% vollversiegelt) 423 0,5 /
verkehrsflache 19.508 0,2 3.902
(teilversiegelt)
Summe 4.613
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6.1.4 Berechnung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs

Aus den 6.1.1 bis 6.1.3 errechneten Eingriffsidquivalenten ergibt sich durch Addition der

multifunktionale Kompensationsbedarf.

Tabelle 9 Berechnung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs
Eingriffsflaichendquivalent E;ngl:;\t]::i?}?]:_ Eingriffsflachendaquivalent Multifunktionaler
flr Biotopbeseitigung | + Funk'?ionsbeeintréch . far Vollversiegelung bzw. |=| Kompensations-
—— - . i -
[m? EFA] et [ T2 Uberbauung [m? EFA] bedarf [m? EFA]
485.453 + 0 + 4.613 = 490.066

Somit verursacht das Vorhaben einen Multifunktionalen Kompensationsbedarf im rechnerisch

ermittelten Umfang von 490.066 m? Eingriffsflichenédquivalenten.

6.1.5 Beriicksichtigung kompensationsmindernder MaBnahmen

Kompensationsmindernde Malknahmen sind Mallnahmen, die nicht die Qualitdt von
Kompensationsmalinahmen besitzen, gleichwohl eine positive Wirkung auf den Naturhaushalt haben
(siehe Kapitel 2.7, HzE). So kann bei der Anlage von Griinflachen auf Photovoltaikflachenanlagen (bei
einer GRZ bis 0,75) ein Faktor von 0,2 fir die Uberschirmten Flachen und 0,5 fir die
Zwischenmodulflachen angerechnet werden. Anforderungen fiir die Anerkennung dieser MaBnahme
finden sich in Anlage 6 (HzE, 2018).

Tabelle 10 Berechnung der kompensationsmindernden MafSnahmen
Kompensationsmindernde . 2 Kompensationswert Flachen‘aquw.:alent
MaRnahme Flache [m?] der MaRnahme kompensationsmindernde
MaBnahme [m? FA]
tiberschirmte Flache 106.733 0,2 21.347
Zwischenmodulflache 35.578 0,5 17.789

Summe 39.135

Fiir die kompensationsmindernden MaRnahmen ergibt sich ein Flichendquivalent von 39.135 m? FA.
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Tabelle 11 Berechnung des korrigierten multifunktionalen Kompensationsbedarfs

Multifunktionaler Flachendquivalent . . . .
q Korrigierter multifunktionaler

Kompensationsbedarf - kompensationsmindernde = . 2 ce i
[m? EFA] MaRnahme [m? FA] Kompensationsbedarf [m? EFA]
490.066 - 39.135 = 450.931

Zusammenfassend erzeugt das Vorhaben einen korrigierten multifunktionalen Kompensationsbedarf

von 450.931 m? Eingriffsflaichendquivalenten.

6.1.6 Kompensation des restlichen Kompensationsumfanges durch ein Okokonto

Ziel der Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung ist, einen raumlichen 6kologischen Zusammenhang zwischen
Eingriff und Ausgleich zu schaffen. Das bedeutet nicht, dass ein Ausgleich direkt neben oder am
Standort des Eingriffs stattfinden muss. Der rdumliche Zusammenhang ist erfiillt, wenn ein 6kologisch
vertretbarer Zusammenhang zwischen den Faktoren, die vom Eingriff betroffen sind, zwischen

Eingriffs- und Ausgleichsort entsteht (Gassner 1995).

Der Kompensationsbedarf ist gemaR Bundesnaturschutzgesetz und Landesausfiihrungsgesetz MV
sowie entsprechend der Kompensationsverordnung immer im funktionalen Zusammenhang zu
erbringen. Der hier entstandene restliche Kompensationsbedarf von 450.931 m? EFA wird durch ein
Okokonto ausgeglichen. Dieses muss in der Landschaftszone ,Vorland der Mecklenburgischen
Seenplatte” liegen. Ein Teil des Ausgleichs soll (iber das Okokonto , Nutzungsverzicht Schlossgarten
LWL-5“ erfolgen. Hier stehen 438.450 m? KFA zu Verfiigung. Der restliche Ausgleich erfolgt iber das
Okokonto LUP-037 ,Nutzungsverzicht Waldgebiet Korbweiden in der Gemarkung Bauerkuhl im
Landkreis Ludwigslust-Parchim. Hier stehen noch insgesamt 217.647 m? KFA zur Verfiigung.
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7 Allgemein verstandliche Zusammenfassung

Anlass zur Erstellung eines Umweltberichts gibt die Aufstellung des vorhabenbezogenen
Bebauungsplans Nr. 21, Photovoltaikanlage Kieswerk Pinnow Siid“ der Gemeinde Pinnow im Landkreis
Ludwigslust-Parchim. Der Geltungsbereich hat eine Gesamtgrofle von 16,96 ha und befindet sich im
Kiestagebau Pinnow Siid slidlich nahe der Ortslage Pinnow. Die Sonderflache Photovoltaik hat eine
GrolSe von ca. 14 ha. Die GRZ betragt 0,75.

Im Rahmen des Umweltberichtes wurde der derzeitige Umweltzustand erfasst. Eine Untersuchung
Uber zu erwartende Auswirkungen ggf. auf den Mensch und seine Gesundheit sowie auf die
Bevolkerung insgesamt, auf Flora und Fauna, Schutzgebiete, den Boden, das Wasser, die Luft, das Klima
sowie Kultur- und Sachgiiter wurde durchgefiihrt. Die Priifung der Wirkung der geplanten Freiflachen-
Photovoltaikanlage ergab insgesamt, dass die Schutzgiiter aufgrund der beschriebenen
vorhabenbedingten Auswirkungen nicht erheblich oder nachhaltig beeintrachtigt werden. Der
beschriebene Bauablauf lasst keine nachteiligen und nachhaltigen Auswirkungen auf die Schutzgiiter

vermuten.

Unter Einhaltung der beschriebenen Vermeidungsmalinahme ist von keiner Beeintrachtigung der
relevanten und untersuchten Arten auszugehen. Eine Beeintrachtigung weiterer besonders oder

streng geschiitzter Arten ist nicht ableitbar.

@ 74



Unterlage 1.02 Umweltbericht zum B-Plan ,Photovoltaikanlage Kieswerk Pinnow Std“

8 Literaturverzeichnis

Ammermamm, K. et al. (1998). Bevorratung von Flachen und MaRnahmen zum Ausgleich in der
Bauleitplanung. Natur und Landschaft, 4, 163-169.

Baier, H. et al. (1999). Hinweise zur Eingriffsregelung. Schriftenreihe des Landesamtes fiir Umwelt,
Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern, 3, 1-164.

Banse, G., Bezzel, E. (1984). Artenzahl und FlachengroBe am Beispiel der Brutvogel Mitteleuropas.
Journal fur Ornithologie, 125, 291-305.

Blanke, I. (2010). Die Zauneidechse: zwischen Licht und Schatten. Laurenti Verlag, Braunschweig.

Bonsel, A. (2003). Die Umweltvertraglichkeitsprifung: Neuregelungen, Entwicklungstendenzen.
Umwelt- und Planungsrecht, 23 296-298.

Bruns, E., Herberg, A., Képpel, J. (2001). Typisierung und kritische Wiirdigung von Flachenpools und
Okokonten. UVP-Report, 1, 9-14.

Dirigen, B. (1897). Deutschlands Amphibien und Reptilien. Eine Beschreibung und Schilderung
samtlicher in Deutschland und den angrenzeden Gebieten vorkommenden Lurche und
Kriechtiere. Creutzsche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.

Eichstadt, W., Scheller, W., Sellin, D., Starke, W., Stegemann, K.-D. (2006). Atlas der Brutvogel in
Mecklenburg-Vorpommern. Steffen Verlag, Friedland/Mecklenburg.

FFH-Directive (1992). EU Flora-Fauna-Habitats Directive. 92/43/EWG. from 21 May 1992. European
Community, Brissel.

Flade, M. (1994). Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands. IHW-Verlag, Eching.

Gassner, E. (1995). Das Recht der Landschaft. Gesamtdarstellung fir Bund und Ldnder. Neumann
Verlag, Radebeul.

Gunther, R. (1996). Die Amphibien und Reptilien Deutschlands. Gustav Fischer Verlag, Jena.

Haaren, C.v. (2004). Landschaftsplanung. Ulmer Verlag Stuttgart.

Hachtel, M. (2009). Methoden der Feldherpetologie. Laurenti Verlag, Braunschweig.

Herbert, M. (2003). Das Verhaltnis von Strategischer Umweltprifung, Umweltvertraglichkeitsprifung
und FFH-Vertraglichkeitsprifung. Schriftenreihe des Deutschen Rates fiir Landespflege, 75, 76-
79.

Jessel, B. (2007). Die Zukunft der Eingriffsregelung im Kontext internationaler Richtlinien und
Anforderungen. Schriftenreihe des Deutschen Rates fiir Landespflege, 80, 56-63.

Jessel, B., Schops, A., Gall, B., Szaramowicz, M. (2006). Flachenpools in der Eingriffsregelung und
regionales Landschaftswassermanagement. Naturschutz und Biologische Vielfalt, 33, 1-407.

Ministerium flar Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern (2018). Hinweise zur
Eingriffsregelung Mecklenburg-Vorpommern (HzE), Schwerin.

Monitoring, A. (2007). Leitfaden zur Berlicksichtigung von Umweltbelangen bei der Planung von PV-
Freiflachenanlagen. Studie im Auftrag des Bundesministeriums fiir Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit. Hannover.

Peters, G. (2002). Schriftwechsel mit Glinter Peters im Rahmen des Verfassens meiner Dissertation.

Reiter, S., Schneider, B. (2004). Chancen durch Kompensationsflichenpools und Okokonto fiir die
Fachplanung, dargestellt am Beispiel der Zusammenarbeit zwischen der Bundesforst- und
StraBenbauverwaltung. Rostocker Materialien fiir Landschaftsplanung und Raumentwicklung,
3, 75-90.

Rothmaler, W. (1995). Exkursionsflora von Deutschland, GefaRpflanzen: Atlasband. Gustav Fischer
Verlag, Jena.

Schiemenz, H., Glinther, R. (1994). Verbreitungsatlas der Amphibien und Reptilien Ostdeutschlands
(Gebiet der ehemaligen DDR). Natur & Text, Rangsdorf

Schmeil, O., Fitschen, J. (1993). Flora von Deutschland. Quelle & Meyer Verlag, Wiesbaden.

Spang, W.D., Reiter, S. (2005). Okokonten und Kompensationsflichenpools in der Bauleitplanung und
der Fachplanung. Anforderungen, Erfahrungen, Handlungsempfehlungen. Erich Schmidt
Verlag Berlin.

Steege, H., Zagt, R. (2002). Density and diversity. Nature, 417, 698-699.

@ 75



Unterlage 1.02 Umweltbericht zum B-Plan ,Photovoltaikanlage Kieswerk Pinnow Std“

StralRer, H., Gutsmied|, I. (2001). Kompensationsflichenpool Stepenitzniederung Perleberg. UVP-
Report, 1, 15-18.

Sudbeck, P. et al. (2005). Methodenstandards zur Erfassung der Brutvogel Deutschlands. Radolfzell.

Tixen, R. (1956). Die heutige potentielle natirliche Vegetation als Gegenstand der
Vegetationskartierung. Angew. Pflanzensoz. , 13, 5-42.

@ 76



Legende
Reptilien
@ Zz Zauneidechsen

Planung

Geltungsbereich

Baugrenze

Verkehrsflache

Sondergebietsflache

100 m Radius

Auftraggeber: WEMAG AG Vorhaben:

Photovoltaikanlage Pinnow Siid

3
Oboienring 40 WEMAG AG >

=
’ Kles 19053 Schwerin Reptilienkartierung
Q MaRstab Hohenbezug | Lagebezug
A \- ' r . 1:5.000 ohne

/ Planverfasser: Planung fir alternative Umwelt GmbH

sssssssssss
Datum: Zeichen:
Meter 18337 Marlow OT Gresenhorst, Vasenbusch 3 bearbeitet: Marz-Juli 2021 Dr. A. Bonsel
9 . 125 . _250 500_ Tel.: (038224)44021 W W | gezeichne - | auii 2022 Dr. C. Teschner
A Geobasisdaten (Karten): Landesamt fiir innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern (LAiV-MV) Fax: (0 38 224) 440 16 gt | aui 2022 o, A, Bonsel
Mail: info@ pfau-landschaftsplanung.de
z x ——— S

nnnnnnnnnnnnnn

H/B =297.0/420.0 (0,12 m?)




ZUn

R  Rotkehichen (1)
@ v\ @
9, S Star (1)
-
-
i
® .
h Sd Singdrossel (1)
ot
-
=4}
P
v
N
h
N\ Auftraggeber: mea Energieagentur Mecklenburg-Vorpommern GmbH | “ohabe™
%,\ : g g g p Photovoltaikanlage Pinnow Sud
A - Obodritenring 40 Darstellung:
\\ I e S 19053 Schwerin Brunogeheviere
\\ MaRstab Hohenbezug | Lagebezug
Planverfasser: Planung fir alternative Umwelt GmbH R s B
Meter 18337 Marlow OT Gresenhorst, Vasenbusch 3 bearbeitet: Marz-Juli 2021 | Dr. A. Bonsel
0 125 250 500 Tel.: (0 38 224) 440 21 gezeichnet Oktober 2021 | Dr. C. Teschner
A Geobasisdaten (Karten): Landesamt fiir innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern (LAiV-MV) Fax: (0 38 224) 440 16 epratt Otober 2021 | Dr. A, Bonsel
Mail: info@ pfau-landschaftsplanung.de
. T——r Unterlag Karte 1 Blatt 1
H/B = 297.0/420.0 (0,12 m2)

Bukower
CHaussee

300 m Radius
Brutvogelkartierung 2021
U‘Slbau%/\

Legende

Planung
Pinnow /Ausbau

Geltungsbereich

Baugrenze

Verkehrsflache

Sondergebietsflache

@

Brutvogelreviere
Artkurzel
A Amsel (3)

B  Buchfink (2)

Fl  Feldlerche (1)

®

Goldammer (1)

I

Haussperling (2)

P

He

Heckenbraunelle (1)
(N) Hr Hausrotschwanz (1)
Mg Monchgrasmucke (1)
®
/ N

Nachtigall (5)




	Vorlage
	Anlage  1 FNP 2. Ändg. Begründung 2023-01-11
	Anlage  2 FNP 2. Ändg. Zeichnung 2022-08-17a Feststellungsbeschluss
	Anlage  3 Umweltbericht

